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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

 

Verfahrensschritt Datum 

Information / Anhörung Ortsbeirat Nördliche Innenstadt gem. § 75 (2) 
GemO am 

08.09.2020 

05.09.2024 

30.01.2025 

Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) am 05.10.2020 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
77/2020 am 

23.10.2020 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (gem. § 3 (1) BauGB) im Zeitraum 
vom 

05.11.2020 bis 
20.11.2020 

Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
am 

09.11.2020 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (gem. § 4 (1) BauGB) mit Schreiben vom 

05.02.2021 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(gem. § 4 (2) BauGB) mit Schreiben vom 

02.07.2024 

Offenlagebeschluss am 28.10.2024 

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt 82/2024 am 29.11.2024 

Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum vom 

12.12.2024  

bis 
24.01.2025 

Satzungsbeschluss (gem. § 10 (1) BauGB) am  

 
 
1.2 Anmerkungen zum Verfahren 

Für den Bereich der sogenannten Entwicklungsachse West besteht bereits seit 2003 ein 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 586 „Südlich der Mannheimer-/ Frankent-
haler Straße“ mit der Zielsetzung gewerbliche Bauflächen zu entwickeln. Für die Teilbereiche 
Nr. 586a „Gewerbegebiet südlich der Frankenthaler Straße“ und Nr. 586b „Mittelstandspark 
Mannheimer Straße“ sind bereits rechtskräftige Bebauungspläne vorhanden. Ein weiterer 
Bebauungsplan (B-Plan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“) soll aufgestellt werden, 
um Planungsrecht für den Ausbau der Bayreuther Straße in Verbindung mit weiteren Bauflä-
chenausweisungen sowie um Planungsrecht für einen Schulstandort zu schaffen. 
Dieser Bebauungsplan Nr. 586c wird im Vollverfahren nach §§ 2 ff. BauGB aufgestellt. Dies 
umfasst neben der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Be-
lange auch die Pflicht zur Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB. 
Da der Flächennutzungsplan die Flächen des Geltungsbereichs als „Gewerbliche Baufläche“ 
und „Grünflächen“ darstellt und zukünftig Gemeinbedarfs- bzw. gemischte Bauflächen dar-
gestellt werden sollen, wird parallel zum Bebauungsplanverfahren ein Verfahren zur Teilän-
derung des Flächennutzungsplans (Teiländerung Nr. 33 "Entwicklung Bayreuther Straße") 
durchgeführt. 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ 

 
 

 
 
4-125;H.Katz;3163 - 4/169 - Stand: 17.02.2025 

Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 586a „Gewerbegebiet südlich Frankenthaler Straße“ 
setzt eine Vorbehaltsfläche für den Ausbau der Bayreuther Straße fest. Die Vorbehaltsfläche 
wird in den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 586c integriert. Der Bebauungsplan 
Nr. 586c überplant und ersetzt somit diesen Teilbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans 
Nr. 586a. 
Im Laufe des Verfahrens wurde der Geltungsbereich angepasst (verkleinert). Die westliche 
Grenze der Gemeinbedarfsfläche wurde an den Verlauf der Flurstücksgrenzen angepasst. 
Für die Flurstücke Nr. 4540, 4541/1 und 4542 wurden im Artenschutzgutachten hochwertige 
Biotoptypen festgestellt. Der ökologisch wertvolle Bestand soll mit dem B-Plan Nr. 586c nicht 
überplant werden. Deshalb wurde im Laufe des Verfahrens die Flurstücke 4540, 4541/1 und 
4542 aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen.  
Ein kleiner Teil der Gartenanlage östlich der Bayreuther Straße befindet sich innerhalb des 
Geltungsbereichs.  
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2 ALLGEMEINES 

2.1 Rechtsgrundlagen 

Stand: 14.01.2025 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634),  
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394). 

Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 
3786), 

Zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 176). 

Bundes-Bodenschutzgesetz 

(BBodSchG) 

vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502), 

zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I 
S. 306). 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) 

Vom 09.07.2021 (BGBl. I S. 2598, 2716) 

Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 
1274),  

zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 03.07.2024 (BGBl I 
Nr. 225). 

Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) 

vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 

zuletzt geändert durch Art. 48 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 323). 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBl. I 
S.540),  

zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 323). 

Kreislaufwirtschaftsgesetz – Gesetz zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträgli-
chen Bewirtschaftung von Abfällen 

(KrWG) 

vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212),  

zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 02.03.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 56). 

Planzeichenverordnung 

(PlanZV) 

vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),  

zuletzt mit Wirkung vom 23.06.2021 geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S.1802). 

Wasserhaushaltsgesetz – Gesetz zur Ordnung des Was-
serhaushalts 

(WHG) 

vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 7 des 
Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409). 

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 
(GVBl. S. 543) 

Gemeindeordnung 
(GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 
(GVBl. S. 133). 

Landesbauordnung 
(LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.11.2024 (GVBl. S. 365). 

Landesbodenschutzgesetz 

(LBodSchG) 

vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26.6.2020 (GVBl. 
S. 287). 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 

(LKrWG) 

vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.07.2023 
(GVBl. S. 207). 

Landesnaturschutzgesetz 

(LNatSchG) 

vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), 

zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 
(GVBl. S. 287). 

Landeswassergesetz 

(LWG) 

vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, 127),  

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022 
(GVBl. S. 118). 
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2.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 10,3 ha und ergibt 
sich aus dem beigefügten Lageplan (vgl. Anlage 10.1). Er wird begrenzt: 
 
im Norden: durch die Stadtbahnlinie und das Flurstück 2809/25 (Gemarkung Oggersheim) 
im Osten: durch den Geltungsbereich des B-Plans Nr. 586a, durch den Friedhof (Flur-

stück 1151/41), durch das Flurstück 4540 (Gemarkung Ludwigshafen) sowie 
durch das Wohngebäude Bayreuther Straße 42. 

im Süden: durch die Bliesstraße 
im Westen: durch das Flurstück 2083 (Gemarkung Mundenheim), durch Teile der Flurstü-

cke 2164/4, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175 (alle Ge-
markung Mundenheim) durch die Wohngebäude Bayreuther Straße 89-93, 
durch die Kindertagesstätte Bayreuther Straße 74 sowie durch die Bezirks-
sportanlage West. 

 
 
2.3 Quellenverzeichnis 

[1] Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar, Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim 
2014 

[2] Flächennutzungsplan 1999, Stadt Ludwigshafen am Rhein, Ludwigshafen am Rhein 
1999 

[3] Entwicklungsachse West, Rahmenplan ´20, Stadt Ludwigshafen am Rhein, Ludwigsha-
fen am Rhein 2020. 

[4] Verkehrsuntersuchung Öffnung Bayreuther Straße in Ludwigshafen, Durth Roos Con-
sulting GmbH, Darmstadt, Juli 2015. 

[5] B-Plan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ Ludwigshafen am Rhein, Schalltech-
nisches Gutachten. GSB Gbr Schalltechnisches Beratungsbüro. St. Wendel August 
2021. 

[6] B-Plan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ Ludwigshafen am Rhein, Geomagne-
tische Erkundung zur Ortung archäologischer Reste. GGU Gesellschaft für Geophysi-
kalische Untersuchungen mbH. Karlsruhe Juli 2021. 

[7] B-Plan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ Ludwigshafen am Rhein, Versicke-
rungstechnisches Gutachten. IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH. Ludwigs-
hafen am Rhein Januar 2022. 

[8] B-Plan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ Ludwigshafen am Rhein. Fachbeitrag 
Artenschutz. Dr. Friedrich K. Wilhelmi, Mutterstadt Juli 2021. 

[9] B-Plan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ Ludwigshafen am Rhein, Klimagut-
achten. Ökoplana, Mannheim November 2022. 

[10] B-Plan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ Ludwigshafen am Rhein, Fachbeitrag 
Naturschutz, Planungsbüro Piske. Ludwigshafen Juni 2024. 

[11] B-Plan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ Ludwigshafen am Rhein, Wasser-
wirtschaftlicher Fachbeitrag. Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen, Stadtentwässerung und 
Straßenunterhalt. Ludwigshafen Januar 2024. 
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3 PLANUNGSANLASS, -ZIELE und -GRUNDSÄTZE 

3.1 Planungsanlass / städtebauliches Erfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 

Die Bayreuther Straße stellt im Stadtgebiet eine kurze Verbindung zwischen der Bruchwie-
senstraße und der Frankenthaler Straße dar. Im nördlichen Abschnitt zwischen Frankentha-
ler Straße und Rotkreuzstraße sowie im südlichen Abschnitt zwischen Bruchwiesenstraße 
und Bliesstraße ist die Bayreuther Straße entsprechend ausgebaut. Eine durchgängige Nut-
zung für den Kfz-Verkehr ist derzeit aber nicht möglich, da die Bayreuther Straße ab Haus-
nummer 93 in nördliche Richtung nicht ausreichend ausgebaut (derzeit Charakter eines 
Wirtschaftsweges) und daher für Kfz-Verkehre gesperrt ist.  
Aufgrund der folgenden Punkte soll die Bayreuther Straße ausgebaut und für den Kfz-
Verkehr geöffnet werden: 
 

 Verbesserung der Verkehrsverbindung Bruchwiesenstraße – Industriestraße 

 Entlastung des Stadtteiles West 

 Erschließung der Entwicklungsachse West  
 
Mit einem Bebauungsplan soll die Rechtsgrundlage für den Ausbau und damit der Öffnung 
der Bayreuther Straße für den Kfz-Verkehr geschaffen werden.  
Gleichzeitig soll Planungsrecht für einen Schulstandort und für Gewerbeflächen entlang der 
Bayreuther Straße geschaffen werden (vgl. Strukturkonzept, Anlage 10.3). 
Da weite Teile des Geltungsbereichs dem Außenbereich nach § 35 BauGB zugeordnet wer-
den, wird die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. 
 
 
3.2 Planungsziele und -grundsätze 

 

 Vorhandene Situation 
Im nördlichen Teil des Geltungsbereichs ist die Bayreuther Straße zwischen Frankenthaler 
Straße und Rotkreuzstraße bereits ausgebaut. In westlicher Richtung des Brückenbauwerks 
befindet sich landwirtschaftliche Nutzflächen. Zwischen dem Anschluss Rotkreuzstraße in 
südlicher Richtung bis auf Höhe der Hausnummer 93 ist die Bayreuther Straße nicht ausge-
baut (Charakter eines Wirtschaftsweges). Richtung Westen befinden sich neben landwirt-
schaftlichen Flächen und Grünstrukturen auch eingestreute Kleingartennutzungen im Gel-
tungsbereich. In östlicher Richtung befinden sich auf diesem Abschnitt Ackerflächen und das 
Gebäude Bayreuther Straße 64 innerhalb des Geltungsbereichs. In südlicher Richtung bis 
zur Bliesstraße umfasst der Geltungsbereich die Straßenfläche der Bayreuther Straße. Das 
bestehende Gebäude Bayreuther Straße Nr. 58 wurde als „Notwohnungs-Neubau“ im Jahr 
1932 genehmigt. Das Gebäude befindet sich außerhalb des Geltungsbereich des B-Plans 
Nr. 586c. Das Gebäude Bayreuther Straße Nr. 58 bleibt dem Außenbereich nach § 35 
BauGB zugeordnet. 
 

 Städtebauliche Konzeption 
 
Die Bayreuther Straße soll als städtische Hauptverkehrsstraße zwischen Kopernikusstraße 
und Bruchwiesenstraße ausgebaut werden. Nutzungseingeschränkte Gewerbeflächen sollen 
östlich und westlich an die Bayreuther Straße anschließen. Die gewerblichen Nutzungen 
werden von der Bayreuther Straße aus erschlossen. Im nordwestlichen Bereich des Gel-
tungsbereichs zwischen Stadtbahnlinie und Bayreuther Straße ist ein Schulstandort vorge-
sehen. Der Schulstandort befindet sich in räumlicher Nähe zur geplanten Heinrich-Pesch-
Siedlung (vgl. Anlage 10.3). Weiterhin befindet sich der Schulstandort in räumlicher Nähe zu 
der bestehenden Stadtbahnhaltestelle „Heinrich-Pesch-Haus“ und einer geplanten Haltestel-
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le in der „Entwicklungsachse West“ (vgl. Anlage 10.3). Geografisch betrachtet wird die „Ent-
wicklungsachse West“ von vielen Ortsteilen umgeben. Vor allem für eine weiterführende 
Schule ist die Lage in der Stadt von großem Vorteil. 
 
Durch die Gewerbeflächen sollen sowohl die Verlagerung von bestehenden ortsansässigen 
Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben als auch die Neuansiedlung von Be-
trieben ermöglicht werden. Ziel des Bebauungsplans ist es, die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Ansiedlungen dieser Betriebe im Plangebiet zu schaffen, um den betref-
fenden Betrieben in Ludwigshafen die benötigten Entwicklungsmöglichkeiten bieten zu kön-
nen. Das Gebiet soll unter anderem der Ansiedlung von Betrieben aus den Bereichen Hand-
werk, Dienstleistung und Produktion dienen. Wegen der Knappheit von erschlossenen Ge-
werbeflächen in Ludwigshafen sollen die betreffenden Flächen als Gewerbegebiet festge-
setzt werden. Dabei handelt es sich nicht um klassische Gewerbeflächen; sondern um 
schalltechnisch eingeschränkte Gewerbeflächen, welche schalltechnisch Rücksicht auf die 
benachbarte Wohnnutzug nehmen. Nach der planerischen Konzeption sind innerhalb der 
Gewerbeflächen auch Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 
sowie Anlagen für sportliche Zwecke zulässig. 
Westlich der Bayreuther Straße befindet sich ein Wohngebiet. Aufgrund der Nähe zum 
Wohngebiet besteht ein Erfordernis der Rücksichtnahme zwischen der gewerblichen Nut-
zung innerhalb des Plangebietes und der Wohnnutzung. Punktuell vorhandene Wohnnut-
zungen, östlich der Bayreuther Straße, wurden ebenfalls berücksichtigt. 

 

 Verkehrliche Erschließung 
Im Zuge des Ausbaus und der Öffnung der Bayreuther Straße soll eine städtische Hauptver-
kehrsstraße zwischen Bruchwiesenstraße und Frankenthaler Straße entstehen. Der Stra-
ßenquerschnitt wird in der weiteren Planung so konkretisiert, dass der Verkehr leistungsfähig 
abgewickelt werden kann. Beidseitig der Fahrbahn sind Parkstreifen sowie Fuß- und Rad-
wege vorgesehen. 
Der geplante Schulstandort befindet sich in der Nähe zur bestehenden Stadtbahnhaltestelle 
„Heinrich-Pesch-Haus“. In nordwestlicher Richtung grenzt der Schulstandort an den Standort 
eines geplanten Haltepunktes gemäß Rahmenplan Entwicklungsachse West 2020 (vgl. An-
lage 10.2) an. Die Erschließung des Schulstandorts erfolgt über die Bayreuther Straße und 
die Anschlussstelle Rotkreuzstraße. 
 
Das Plangebiet ist durch die geplante Stadtbahnhaltestelle südwestlich der Heinrich-Pesch-
Siedlung und durch die bestehende Stadtbahnhaltestelle Heinrich-Pesch-Haus gut an den 
Öffentlichen Nahverkehr angebunden. Schüler und Beschäftigte des Schulstandorts sowie 
Beschäftigte und Besucher der Gewerbeflächen können mit der Stadtbahn an- und abreisen. 
Der Standort der geplanten Stadtbahnhaltestelle liegt in der räumlichen Mitte der Entwick-
lungsachse West und schafft zudem günstige Voraussetzungen für eine weitere gewerbliche 
Entwicklung südlich der Stadtbahnlinie. Zusätzlich ist eine Bushaltestelle entlang der Bay-
reuther Straße geplant. 
 
Die Erschließungsfläche südlich der Gemeinbedarfsfläche ist zur Anbindung der Schule vor-
gesehen.  
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Abbildung 1: Erschließungsfläche der Gemeinbedarfsfläche 

In der Gesamtkonzeption (Anlage 10.3) ist eine Erweiterung dieser Erschließungsfläche vor-
gesehen, um bei Bedarf weitere Gewerbeflächen über ein nachfolgendes Bebauungsplan-
verfahren erschließen zu können.  
 
Ein rückwärtiger Weg wird erforderlich, damit bei gewerblicher Nutzung im vorderen Grund-
stücksteil die rückwärtigen Grundstücksteile erschlossen und weiterhin gärtnerisch genutzt 
werden können (vgl. Abbildung 2). Es ist vorgesehen, dass der Weg nicht als befestigte Ver-
kehrsfläche ausgeführt wird. (Verweis auf Kapitel 5.1 unter „öffentlichen Grünflächen“). 
 

 
Abbildung 2: Geplanter Weg rückwärtig der Gewerbenutzung 
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Abbildung 3: beispielhafter Straßenquerschnitt 

Bestehende Bäume sollen mit der Planung weitestgehend erhalten bleiben. 
 
Zwischen der Gemeinbedarfsfläche und der Wohnbebauung Bayreuther Straße Nr. 93 ist 
entlang der Bayreuther Straße eine Bushaltestelle angedacht (siehe Markierung in der fol-
genden Abbildung). 

 
Abbildung 4: Mögliche Lage einer Bushaltestelle 

 

 Ver- und Entsorgung 
Das Plangebiet ist teilweise noch nicht an die entsprechende Infrastruktur angebunden. Ver-
sorgungsleitungen werden im Zuge der Erschließung verlegt.  
Die Trinkwasserversorgung im Plangebiet wird den erforderlichen Grundschutz für den 
Löschwasserbedarf abdecken. 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ 

 
 

 
 
4-125;H.Katz;3163 - 11/169 - Stand: 17.02.2025 

 
 

 Immissionsschutz 
Der geplante Ausbau der Bayreuther Straße zu einer städtischen Hauptverkehrsstraße be-
dingt eine starke Verkehrszunahme und somit auch eine Zunahme des Verkehrslärms an 
den bestehenden schutzwürdigen Nutzungen (überwiegend Wohnhäuser und Gartennutzun-
gen) entlang der Bayreuther Straße. Die Lärmeinwirkungen auf die bestehenden Nutzungen 
werden im schalltechnischen Gutachten zum Bebauungsplan (das schalltechnische Gutach-
ten zum Bebauungsplan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ (Bericht-Nummer 
20020_gut02 vom 09.08.2021) wurde durch die GSB (St. Wendel) erarbeitet.) untersucht 
und beurteilt. Neben den Lärmeinwirkungen auf die bestehenden schutzwürdigen Nutzungen 
werden auch die Geräuscheinwirkungen auf den geplanten Schulstandort untersucht. Es 
werden die Geräuscheinwirkungen auf die eingeschränkten Gewerbegebiete, hauptsächlich 
durch Verkehrslärm, und aus den eingeschränkten Gewerbegebieten (Anlagenlärm) unter-
sucht und bewertet. Aufgrund unterschiedlicher Beurteilungsgrundlagen werden die Lärmar-
ten getrennt voneinander beurteilt [5]. 
 
Neubau, wesentliche Änderung und Funktionsänderung der Bayreuther Straße 
Der Neubau, die wesentliche Änderung und die Funktionsänderung der Bayreuther Straße 
werden anhand der maßgeblichen Beurteilungsgrundlagen, der ‘Sechszehnten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 
16. BImSchV)‘ und den ‘Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der 
Baulast des Bundes (VLärmSchr 97)‘ beurteilt. 
Die Bayreuther Straße soll im Norden des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 586c 
‘Entwicklung Bayreuther Straße‘ neu gebaut werden. Es sollen ein Kreisverkehr und der sich 
westlich anschließende Erschließungsstutzen südlich Schulstandort - ein Straßenteilstück 
zur Erschließung des Schulstandorts und von gewerblichen Flächen – gebaut werden. Süd-
lich des Kreisverkehrs soll die Bayreuther Straße, die teils nur als Wirtschaftsweg ausgebaut 
war, ebenfalls neu gebaut werden. 
Dazu soll die Trassenführung gegenüber der bestehenden Straße bzw. des bestehenden 
Weges deutlich in ihrer Lage geändert werden. Der Neubaubereich soll sich vom Erschlie-
ßungsstutzen südlich Schulstandort bis zur südlichen Grundstücksgrenze des Kindergartens 
(Bayreuther Straße 47) erstrecken. Südlich des Neubaubereichs der Bayreuther Straße soll 
die Bayreuther Straße durch den Ausbau und die zukünftige Öffnung als städtische Haupt-
verkehrsstraße wesentlich geändert werden. 
Südlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 586c ‘Entwicklung Bayreuther 
Straße‘ schließt ein Straßenabschnitt der Bayreuther Straße an, der ohne den Ausbau der 
Bayreuther Straße als Anliegerstraße genutzt wird. Der Abschnitt befindet sich zwischen den 
beiden Kreuzungsbereichen der Bayreuther Straße zur Bliesstraße. Durch den Ausbau der 
Bayreuther Straße findet eine Funktionsänderung zur städtischen Hauptverkehrsstraße statt. 
Die Verkehrsstärke wird von 1.900 auf 10.910 Fahrzeuge am Tag erhöht. 
Das schalltechnische Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Öffnung der Bayreuther 
Straße nur bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zwischen dem Kreu-
zungsbereich Bayreuther Straße - Bliesstraße und dem Wohnhaus ‘Bayreuther Straße 93‘ 
schalltechnisch möglich ist. An den Wohnhäusern ‘Bayreuther Straße 25‘ und ‘Bayreuther 
Straße 42‘ werden auch bei einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h Überschreitungen der 
Immissionsgrenzwerte ermittelt. Bei Überschreitung der Immissionsgrenzwerte wären aktive 
Schallschutzmaßnahmen, wie beispielsweise Schallschutzwände, passiven Maßnahmen 
vorzuziehen. Durch die unmittelbare Nähe zum Straßenraum, die Notwendigkeit von Fuß- 
und Radwegen, die bestehenden Zufahrtsbereiche zu Grundstücken und baurechtliche Vor-
gaben der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz bspw. zu Abstandsflächen ist die Errichtung 
von aktiven Schallschutzmaßnahmen innerhalb der Ortslage jedoch nicht möglich. Aktive 
Schallschutzmaßnahmen für die beiden Wohnhäuser sind somit mit dem Planvorhaben nicht 
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vereinbar. Auf eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird verzichtet, da bereits andere Belan-
ge den Bau von aktiven Schallschutzmaßnahmen ausschließen. Da ein ausreichender 
Schallschutz nicht durch aktive Schallschutzmaßnahmen hergestellt werden kann, besteht 
ein Anspruch auf passive Schallschutzmaßnahmen bzw. Entschädigung dem Grunde nach 
an den Wohnhäusern ‘Bayreuther Straße 25‘ und ‘Bayreuther Straße 42‘. Der Anspruch auf 
passiven Lärmschutzmaßnahmen bzw. Entschädigung ist im Bebauungsplanverfahren nur 
dem Grunde nach festzulegen. Weitere Anspruchsvoraussetzungen sind in einem gesonder-
ten Verfahren vor Ort zu überprüfen. Diese sind insbesondere die Nutzung der Räume und 
das Schalldämm-Maß der vorhandenen Umfassungsbauteile. Einzelheiten hinsichtlich des 
Anspruchs zur Durchführung und der Erstattung von passiven Lärmschutzmaßnahmen sind 
in der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) und den Richtli-
nien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – 
VLärmSchR 97 geregelt. Bei Überschreitung des Immissionsgrenzwertes Tag kann zusätz-
lich eine Entschädigung in Geld für die erhöhte Lärmbeeinträchtigung von bebauten Außen-
wohnbereichen (z. B. Terrassen, Balkone) in Frage kommen. Einzelheiten hinsichtlich des 
Anspruchs und der Entschädigungsberechnung sind in den VLärmSchR 97 geregelt [5]. 
 
Zunahme des Verkehrslärms  
Auch außerhalb des Bebauungsplans führen der Ausbau und die Öffnung der Bayreuther 
Straße sowie die Entwicklung des Schulstandorts und der eingeschränkten Gewerbegebiete 
zu einer Zunahme des Verkehrslärms. Auf dem Abschnitt der Bayreuther Straße südlich des 
Kreuzungsbereichs ‘Bayreuther Straße – Bliesstraße‘ steigt durch den Ausbau der Bay-
reuther Straße die Verkehrsbelastung von ca. 7000 bis 8000 Kfz auf ca. 13.000 bis 17.000 
Kfz am Tag. Entlang des Abschnitts befinden sich fünf schutzwürdige Nutzungen, darunter 
eine Wohnnutzung. Das Gebiet ist insbesondere durch die Bundesautobahn 650 und die 
Bruchwiesenstraße bereits im Status quo hohen Verkehrslärmimmissionen ausgesetzt. An 
der Alemi Islam Moschee werden durch die Geräuscheinwirkungen der Bundesautobahn 650 
im Prognose Nullfall für das Jahr 2030 bereits Beurteilungspegel bis 74 dB(A) ermittelt. Die 
Schwelle zur Gesundheitsgefährdung wird überschritten. Auch am Gebäude ‘Bayreuther 
Straße 2‘ (Büronutzung/ Trainingsraum) wird die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung be-
reits ohne die Öffnung der Bayreuther Straße überschritten. Durch die Öffnung der Bay-
reuther Straße wird die Lärmbelastung weiter erhöht. Die Schwelle zur Gesundheitsgefähr-
dung wird am Tag an drei schutzwürdigen Nutzungen überschritten. Die Schwelle zur Ge-
sundheitsgefährdung wird um bis zu 4 dB an der Alemi Islam Moschee überschritten. Nachts 
beträgt die Zunahme des Verkehrslärms am Wohngebäude ‘Bayreuther Straße 3‘ 2 dB. Die 
Öffnung der Bayreuther Straße führt allerdings auch zu Verkehrsabnahmen auf zahlreichen 
Straßenabschnitten im Ludwigshafener Stadtteil West. Durch die Öffnung der Bayreuther 
Straße werden u. a. die Bruchwiesenstraße, die Valentin-Bauer-Straße und die Frankentha-
ler Straße entlastet. Entlang dieser Straßen befinden sich zahlreiche Wohnnutzungen. Der 
Zunahme des Verkehrslärms an den fünf schutzwürdigen Nutzungen entlang der Bayreuther 
Straße steht eine Verringerung des Verkehrslärms an zahlreichen Wohnnutzungen im Stadt-
teil Ludwigshafen West gegenüber. Die Verringerung des Verkehrsaufkommens im Stadtteil 
Ludwigshafen West ist nicht nur aus schalltechnischer Sicht positiv zu bewerten. Es sind 
weitere positive Effekte wie die Reduktion von Luftschadstoffen zu erwarten. Damit kann der 
Ausbau der Bayreuther Straße und die Verringerung des Verkehrs im Stadtteil Ludwigshafen 
West als öffentliches Interesse angesehen werden. 
Durch die Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h lassen sich an 
den Gebäuden ‘Bayreuther Straße 2‘ und ‘Bayreuther Straße 3‘ Pegelminderungen von 1 bis 
2 dB erzielen. Die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung wird somit noch an der Alemi Islam 
Moschee überschritten. Damit werden nahezu die Pegelwerte des Prognose Nullfalls er-
reicht. Es kommt nicht zu einer erstmaligen Überschreitung der Schwelle zur Gesundheitsge-
fährdung. Die aktuelle Rechtsprechung sieht die Schwelle zur Enteignung aufgrund unzu-
mutbarer Geräuscheinwirkungen in einer Einzelfallbetrachtung am Tag zwischen 70 und 75 
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dB(A) und nachts zwischen 60 und 65 dB(A) (vgl. BVerwG 4 B 42.04). Aufgrund der bereits 
bestehenden Belastung durch Verkehrsgeräusche, insbesondere an der Alemi Islam Mo-
schee, ist nicht davon auszugehen, dass die Öffnung der Bayreuther Straße einen Wertver-
lust auslöst, der einer Enteignung gleichkommt. 
Das Gebiet ist zudem nördlich der Bayreuther Straße als Gewerbegebiet ausgewiesen und 
südlich der Bayreuther Straße durch gewerbliche und sportliche Nutzungen geprägt. Gewer-
begebiete werden in der 16. BImSchV bei einer Erhöhung des Verkehrslärms von mindes-
tens 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht explizit ausgenommen. Die geringere 
Schutzwürdigkeit von Gewerbegebieten wird bspw. auch in der TA Lärm verdeutlicht. Bei der 
Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen nach Nr. 7.4 TA Lärm sind Gewerbegebiete 
gänzlich ausgenommen. Für die Beurteilung der Zunahme des Verkehrslärms durch die 
Entwicklung des Planvorhabens auf den bestehenden Straßen gibt es keine rechtlich fixierte 
Beurteilungsgrundlage. Daher sind die schalltechnischen Auswirkungen von städtebaulichen 
Projekten im Einzelfall zu diskutieren. In der Einzelfallbetrachtung wird der Belang der Ver-
kehrsentlastung des Stadtteils Ludwigshafen West aus den zuvor genannten Gründen über 
das individuelle Interesse der Anwohner im Untersuchungsbereich ‘Zunahme des Verkehrs-
lärms‘ gestellt. Aufgrund der ermittelten Überschreitung der Schwelle zur Gesundheitsge-
fährdung sind Schallschutzmaßnahmen durchzuführen. Dazu ist bis zur Öffnung der Bay-
reuther Straße die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Bayreuther Straße im gesamten 
Abschnitt ‘Zunahme des Verkehrslärms‘ auf 30 km/h zu beschränken. Mittel- und langfristig 
können durch weitergehende Maßnahmen wie den Einbau von lärmmindernden Deckschich-
ten die Geräuscheinwirkungen des Verkehrs in dem untersuchten Bereich gemindert werden 
[5]. 
 
Anlagenlärm im Plangebiet 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete werden unter Berücksichtigung der 
festgesetzten immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel des Bebau-
ungsplans Nr. 586a ‘‘Gewerbegebiet südlich der Frankenthaler Straße‘ eingehalten. Die 
Ausweisung des Schulstandorts führt somit nicht zu einer Einschränkung der im Bebauungs-
plan Nr. 586a ‘Gewerbegebiet südlich der Frankenthaler Straße‘ festgesetzten immissions-
wirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel. Für die weiteren gewerblichen Entwick-
lungen im Zuge des Strukturkonzepts Entwicklungsachse West wird der Schulstandort als 
schutzwürdige Nutzung berücksichtigt. Somit wird das verträgliche Nebeneinander des ge-
planten Schulstandorts zu weiteren geplanten Gewerbegebieten sichergestellt. Es wird emp-
fohlen schalltechnische Belange in der weiteren Planungsphase zum Schulstandort zu be-
rücksichtigen [5]. 

 

 Bodenschutz 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 586c ist nach Auswertung des Bodenschutz-
katasters Rheinland-Pfalz und dem städtischen Kataster potentieller Ablagerungen und Alt-
standorte von zwei registrierten Altablagerungen betroffen. 
 

Registrierte Ablagerung Nr. 31400000-0257 „Die Remisen“ 

Diese Verdachtsfläche wurde im Zuge der Fortschreibung des Flächennutzungsplans ‘99 
durch WPW Geoconsult Mannheim historisch und orientierend erkundet. Die Untersu-
chungsstrategie und Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes und der in Rheinland-Pfalz gültigen ALEX-Merkblätter.  
Im Zuge der Erkundungsarbeiten, die mittels Baggerschürfen und Rammkernsondierungen 
erfolgten, konnte kein konkreter Hinweis auf relevante Geländeauffüllungen festgestellt wer-
den. Die Analysen wiesen keine Überschreitung der Prüfwerte nach BBodSchV und ALEX-
Merkblatt 02 auf. Somit hat sich der Altlastverdacht nicht bestätigt. 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ 

 
 

 
 
4-125;H.Katz;3163 - 14/169 - Stand: 17.02.2025 

Im Bodenschutzkataster Rheinland-Pfalz wird diese Altablagerung als „nicht altlastverdächti-
ge Altablagerung“ geführt. 
 
Im versickerungstechnischen Gutachten zum Bebauungsplans Nr. 586c „Entwicklung Bay-
reuther Straße“, erstellt am 31.01.2022 durch IGB Rhein-Neckar, wurde an der südöstlichen 
Ecke der oben genannten Altablagerung in straßennähe (siehe folgende Abbildung, RKS 3) 
zwischen 0,5 und 2,6 m u. GOK (unter Geländeoberkante) eine künstliche Auffüllung ange-
troffen.  

 
Abbildung 5: Auszug aus versickerungstechnischem Gutachten 

Sie setzt sich aus stark feinsandigem und kiesigem Schluff und ca. 20 % mineralischen 
Fremdbestandteilen (Bauschutt, Ziegel- und Betonbruch) zusammen. Es ist davon auszuge-
hen, dass es sich um eine punktuelle Auffüllung handelt. 
Für den untersuchten Bereich RKS 3 gelten die Hinweise zu Bodenschutz/Altlasten des Be-
bauungsplans. 
 

Die registrierte Ablagerung Nr. 31400000-0256 "Hauptfriedhof" ist in drei Teilflächen ge-

gliedert. Der Geltungsbereich des B-Plans 586c ist von der westlichen Teilfläche betroffen. 

Auch diese Ablagerung wurde 1999 im Zuge der FNP-Fortschreibung durch WPW Geocon-

sult Mannheim historisch und orientierend erkundet. Die Untersuchungsstrategie und Bewer-

tung erfolgte unter Berücksichtigung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und der in Rhein-

land-Pfalz gültigen ALEX-Merkblätter.  

 

Nach Auswertung der Untersuchungsergebnisse sind im Bereich der überplanten Altablage-

rung im Zuge der Bodenaufschlüsse keine bis nur geringmächtige (40 cm) Auffüllungen fest-

gestellt worden. Der Altlastverdacht hat sich für die hier betroffene Teilfläche nicht bestätigt. 

 

Aufgrund der geringen Untersuchungsdichte, die auf der Planungsebene des Flächennut-

zungsplans ausreichend war, kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge von Bau-

maßnahmen Auffüllungen angetroffen werden, die durch die durchgeführte Erkundung bisher 

nicht erfasst wurden.  

Deshalb sind Erdarbeiten, die im Zuge von Baumaßnahmen im Bereich der registrierten Alt-
ablagerungen erfolgen, durch einen qualifizierten Bodenschutz-Sachverständigen zu über-
wachen. Eine Kennzeichnung der Ablagerung als „erheblich belastet“ ist nicht erforderlich, 
jedoch sollten diese im Bebauungsplan zeichnerisch dargestellt werden. 
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Die Lage der registrierten Altablagerungen ist in folgender Abbildung dargestellt: 
 

 
Abbildung 6: Lage der altlastverdächtigen Flächen gemäß Bodenschutzkataster Rheinland-Pfalz. 

 Verdacht auf Kampfmittel 
Im Falle von Eingriffen in den Untergrund im Zuge von Bau-/Erschließungsmaßnahmen oder 
sonstigen Eingriffen in den Untergrund (z. B. Feldarbeiten für Untersuchungen der Umwelt-
medien Boden, Bodenluft und Grundwasser) sind geeignete Maßnahmen zur Freimessung 
im Hinblick auf Kampfmittel unbedingt erforderlich. 
 

 Umweltverträglichkeit 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden für die Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 (6) Nr.7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt. Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Ermittlungen werden im Verfahren festgelegt. Die Ergebnisse der Umweltprü-
fung werden in der Planung und Abwägung berücksichtigt. 
 
 
 

4 VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

4.1 Regional- und Landesplanung 

Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 2014 [1] ist im Geltungsbereich südlich der 
Stadtbahnlinie Siedlungsfläche „Industrie und Gewerbe“ dargestellt. Die Wohnblöcke an der 
Bayreuther Straße werden als Siedlungsfläche „Wohnen“ dargestellt. Die Flächen werden 
teilweise durch ein „Vorbehaltsgebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz“ überlagert. 
Die restlichen Flächen sind als sonstige landwirtschaftliche Gebiete und sonstige Flächen 
nachrichtlich dargestellt. Die geplante Teiländerung des Flächennutzungsplans widerspricht 
somit nicht den Zielen der Regionalplanung. 
 
4.2 Flächennutzungsplanung 

Der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1999 stellte für den Bereich eine Wohnbaufläche 
dar. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 31.03.2003 beschlossen, den Flächennutzungs-
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plan 1999 in diesem Bereich zu ändern (Teiländerung Nr. 10), weil die Realisierung des ur-
sprünglich vorgesehenen Wohngebietes nicht mehr realistisch erschien. 
Mit der Teiländerung Nr. 10 bestand die Absicht, die bisherige Wohnbaufläche in reduzierter 
Form in eine gewerbliche Baufläche umzuwandeln. Dies hatte zur Folge, dass die nach der 
Planänderung zur Verfügung stehende gewerbliche Baufläche deutlich kleiner wurde als die 
ursprüngliche Wohnbaufläche an der Bayreuther Straße. Die gewerbliche Fläche soll künftig 
der Ausweisung von Gewerbegebieten dienen.  
Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen [2] stellt somit die Flächen des 
Geltungsbereichs als „Gewerbliche Bauflächen“ und „Grünflächen“ dar. Daher soll der Flä-
chennutzungsplan für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 586c im Parallelverfah-
ren gemäß § 8 (3) BauGB geändert werden (Teiländerung Nr. 33 „Entwicklung Bayreuther 
Straße“). Es soll zukünftig eine Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule, 
gemischte Bauflächen sowie entlang der Bayreuther Straße zwischen Kopernikusstraße und 
Bruchwiesenstraße eine Verkehrsfläche dargestellt werden. 
 
4.3 Informelle Planung 

Der Rahmenplan zur Entwicklungsachse West wurde vorlaufend zur Bauleitplanung eben-
falls angepasst (vgl. Anlage 10.2). Südlich der Stadtbahnlinie wird die Fläche des Schul-
standorts dargestellt. Entlang der Bayreuther Straße reihen sich weitere Gewerbeflächen an. 
Das Strukturkonzept (vgl. Anlage 10.3) wurde am 12.11.2018 vom Bau- und Grundstücks-
ausschuss zur Kenntnis genommen und zeigt die planerischen Absichten nördlich der Stadt-
bahnlinie sowie entlang der Bayreuther Straße. 
 

4.4 Rechtskräftige Bebauungspläne 

Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 586a „Gewerbegebiet südlich Frankenthaler Straße“ 
setzt eine Vorbehaltsfläche für den Ausbau der Bayreuther Straße fest. Die Vorbehaltsfläche 
wird in den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 586c integriert. Der Bebauungsplan 
Nr. 586c überplant und ersetzt somit einen Teilbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans 
Nr. 586a. 
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5 BEGRÜNDUNG ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN 

5.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

5.1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 ff BauNVO) 
 
Gewerbeflächen (eingeschränkt) 
Die Bauflächen werden entsprechend der zukünftig angestrebten Nutzung unter Berücksich-
tigung der angrenzenden Wohnnutzungen als eingeschränktes Gewerbegebiete (GEe) fest-
gesetzt. Die gemäß Planzeichnung als GEe 1 und GEe 2 bezeichneten Teilbereiche werden 
als Gewerbegebiete nach § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Dadurch sol-
len der Nachfrage und dem Bedarf an gewerblich nutzbaren Bauflächen nachgekommen 
werden. Die Festsetzungen dienen dem Zweck, dass tatsächlich nur entsprechend ge-
wünschte Wirtschaftsbetriebe Gelegenheit zur Ansiedlung bekommen. Nutzungen, die die 
geordnete Entwicklung des Gebietes entsprechend dieser Zielsetzung beeinträchtigen oder 
Störungen der Nachbarschaft auslösen können, sollen ausgeschlossen werden.  
 
Logistikbetriebe, Speditionen und Betriebe des Transport- oder Beförderungsgewer-
bes fallen unter den Begriff der „Gewerbebetriebe aller Art“. Aufgrund der besseren Ein-
flussmöglichkeit auf die Ansiedlung von solchen Betrieben, sind diese nur ausnahmsweise 
zulässig. Großflächige Logistikbetriebe sollen planungsrechtlich nicht zugelassen werden, da 
die Flächen vorrangig für die Ansiedlung von produzierendem Gewerbe und Dienstleistungs-
betrieben vorgehalten werden sollen. Das Plangebiet ist als Standort für große Logistikbe-
triebe und Speditionen zudem ungeeignet, da für solche Betriebe eine direkte Anbindung an 
das überregionale Verkehrsnetz Voraussetzung sein sollte. Solche Großspeditionen arbeiten 
in der Regel auch nachts, was aus Gründen des Schallschutzes an diesem Standort unge-
eignet ist. Gründe für eine ausnahmsweise Zulässigkeit von „Logistikbetrieben, Speditionen 
und Betriebe des Transport- oder Beförderungsgewerbes“ sind die sogenannten KEP-
Dienste (Kurier-, Express- und Paketdienste). Diese Betriebe benötigen in der Regel weniger 
Gewerbefläche als klassische Logistikbetriebe und erzeugen, aufgrund kleinerer Transport-
fahrzeugen, weniger Lärmkonflikte. KEP-Dienste könnten ggf. mit Betrieben des produzie-
renden Gewerbes kooperieren, was wiederum zu Standortvorteilen der Gewerbegebiete füh-
ren kann.  
 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sind nur zuläs-
sig, sofern nachgewiesen wird, dass keine schalltechnischen Einschränkungen für umlie-
gende Nutzungen und Gewerbegebiete zu erwarten sind. 
 
Vergnügungsstätten sowie Prostitutionsgewerbe sind aufgrund der Unverträglichkeit mit 
den bestehenden Nutzungen in der Nachbarschaft und den geplanten Betrieben im künftigen 
Baugebiet nicht zulässig. Durch seine Lage entlang der zukünftigen Hauptverkehrsachse 
Bayreuther Straße besitzt das Gebiet auch eine hohe Attraktivität und Standortgunst für Ver-
gnügungsstätten sowie Prostitutionsbetriebe und ähnliche Einrichtungen. Die Nähe zur In-
nenstadt und die Lage an einer zukünftigen Hauptverkehrsachse machen das Gebiet auch 
für Wettannahmestellen attraktiv. Im Plangebiet sollen jedoch Flächen für Betriebe des pro-
duzierenden Gewerbes und Dienstleistungsbetriebe vorrangig vorgehalten werden, weshalb 
auch Wettannahmestellen ausgeschlossen werden.  
Die Einschränkung von Einzelhandelsnutzungen dient ebenfalls der Sicherung klein und 
mittelstruktureller Gewerbeflächen mit besonderer Zielsetzung in Richtung Produktions-, 
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. 
Dabei gilt es auch das Einzelhandelskonzept der Stadt Ludwigshafen zu berücksichtigen. 
Das Gebiet besitzt aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage im Stadtgebiet Standortvorteile 
für Einzelhandel. Die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Sorti-
menten würde sich nachteilig auf die Einzelhandelsentwicklung in den Stadtteilen Oggers-
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heim, Mitte und West sowie Nord / Hemshof auswirken. Dadurch könnte die Tragfähigkeit 
und Existenz der in den Stadtteilzentren vorhandenen Einzelhandelsstruktur gefährdet und 
somit die Grundversorgungsfunktion der Stadtteilzentren für die Wohnbevölkerung in Frage 
gestellt werden. Bei einer ungesteuerten Einzelhandelsansiedlung wären auch negative 
Auswirkungen auf die Innenstadt des Oberzentrums Ludwigshafen nicht auszuschließen. 
Aus diesen Gründen wird Einzelhandel grundsätzlich ausgeschlossen. 
Ausnahmsweise kann jedoch auch Einzelhandel in unmittelbarer Verbindung mit einem 
Dienstleistungs- oder Produktionsbetrieb (z.B. Elektroinstallation und Elektroartikel, Hei-
zungs-/Sanitärinstallation und Installationsartikel), zugelassen werden, wenn der Anteil der 
Einzelhandelsflächen gegenüber den Produktions- bzw. Dienstleistungsflächen untergeord-
net ist. Damit soll die gerade für Handwerksbetriebe häufige Praxis, neben der handwerkli-
chen Leistung auch die entsprechenden Artikel zum Verkauf an den Endverbraucher anzu-
bieten, in einem adäquaten Rahmen ermöglicht werden können. Der Einzelhandel darf dabei 
nicht großflächig und nicht zentrenrelevant sein. 
 

 
Abbildung 7: Nicht zentrenrelevante Sortimente 

Auf Grundlage der Regelungen des Bebauungsplans sind somit auch Autohäuser im Plan-
gebiet nicht zulässig. Entlang der Frankenthaler und Mannheimer Straße/ Saarburger Straße 
sind bereits zahlreiche Autohändler (Saarburger Straße Nr. 12, Nr. 15, Nr. 37, Nr. 41 und 
Frankenthaler Straße Nr. 125, Nr. 158, Nr. 166, Nr. 202, Nr. 202a, Nr. 204 sowie Bayreuther 
Straße 5 und Krummlachstraße 5) vorhanden. Autohäuser verfügen in der Regel über flä-
chenintensive Ausstellungs- und Verkaufsflächen. Da im Plangebiet der Vorrang für Betriebe 
des produzierenden Gewerbes und Dienstleistungsbetrieben eingeräumt werden soll, sind 
Autohäuser im Plangebiet nicht zulässig. 
Zur Vermeidung oder Minderung von Störfällen sind im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sogenannte Störfallbetriebe nicht zulässig. Aufgrund 
der Lage des Plangebietes und des Umfeldes (im Westen Wohnsiedlung an der Bayreuther 
Straße, im Norden Urbanes Gebiet „Heinrich-Pesch-Siedlung“, im Süden Bundesautobahn 
650) ist der Standort für Betriebe beziehungsweise Betriebsbereiche in Sinne von § 3 Abs. 
5a BImSchG aufgrund der zu erwartenden Immissionsbelastungen (Stoffe Klasse I - V) und 
den notwendigen Schutzabständen zwischen Betriebsbereichen (gemäß der Störfallverord-
nung) nicht geeignet. Für solche Betriebe beziehungsweise Betriebsbereiche stehen im 
Stadtgebiet an anderer Stelle geeignetere Flächen zur Verfügung. 
 
Tankstellen sind im Plangebiet planungsrechtlich nicht zulässig. Die angrenzende Wohnbe-
bauung soll nicht mit zusätzlichem Lärm und Emissionen belastet werden. In den umliegen-
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den Gewerbegebieten Nr. 586a und 586b sind Tankstellen planungsrechtlich zulässig. In der 
Mannheimer – und Frankenthaler Straße sowie in der Bruchwiesenstraße sind zudem Tank-
stellen im Bestand vorhanden. Somit ist eine mehr als ausreichende Grundversorgung mit 
Tankmöglichkeiten bereits gegeben. 
 
Durch die genannten Ausschlussregelungen bleiben die geplanten Gewerbegebietsflächen 
für andere gebietstypische Nutzungen und Betriebe, die auf derartige Standorte angewiesen 
sind (Vorrang wird der Ansiedlung von produzierendem Gewerbe und Handwerksbetriebe 
eingeräumt), verfügbar. An anderen Stellen im Stadtgebiet stehen geeignetere Flächen, für 
die im B-Plan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ ausgeschlossenen Nutzungen, zur 
Verfügung. 
 
Gliederung des Gewerbegebiets nach § 1 Abs. 4 BauNVO 
 
Von den geplanten eingeschränkten Gewerbegebieten gehen zukünftig Geräuscheinwirkun-
gen aus, deren Verträglichkeit mit den in der Umgebung vorhandenen schutzwürdigen Nut-
zungen auf Ebene des Bebauungsplans vom Grundsatz her zu untersuchen und zu beurtei-
len ist. Ein geeignetes Instrument zur Regelung der zulässigen Schallabstrahlung stellt die 
Geräuschkontingentierung der geplanten gewerblich genutzten Flächen dar. Das Ziel der 
Geräuschkontingentierung ist es, zu gewährleisten, dass durch die Summe der Schallab-
strahlung der gewerblich genutzten Flächen an den schutzwürdigen Nutzungen keine schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche hervorgerufen werden und gleichzeitig auf den 
unterschiedlichen Nutzungszonen in den geplanten Gebieten eine möglichst wenig einge-
schränkte Betriebstätigkeit sichergestellt wird. 
Die geplanten eingeschränkten Gewerbegebiete innerhalb des Bebauungsplans Nr. 586c 
’Entwicklung Bayreuther Straße‘ umfassen lediglich einen kleinen Teilbereich eines groß-
räumigen Entwicklungskonzepts. Weitere Gewerbeflächen sind im Zuge des Strukturkon-
zepts Entwicklungsachse West geplant. Eine Geräuschkontingentierung setzt eine Gliede-
rung der gewerblichen Flächen nach § 1 Abs. 4 Satz 1 BauNVO voraus. Eine interne Gliede-
rung der beiden eingeschränkten Gewerbegebiete ist aufgrund der Größe der Gebiete und 
der räumlichen Nähe zu bestehenden schutzwürdigen Nutzungen nicht möglich. Vielmehr 
strebt die Stadt Ludwigshafen im Hinblick auf weitere gewerbliche Entwicklungen eine ge-
bietsübergreifende Gliederung nach § 1 Abs. 4 S. 2 BauNVO an. Hiernach können u. a. für 
Gewerbegebiete Festsetzungen getroffen werden, die das Baugebiet nach der Art der Be-
triebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften gliedern. Die 
Festsetzungen können auch für mehrere Gewerbegebiete einer Gemeinde im Verhältnis 
zueinander getroffen werden (externe Gliederung). 
Die beiden eingeschränkten Gewerbegebiete des Bebauungsplans Nr. 586c werden ge-
bietsübergreifend zu den gewerblichen Teilflächen des Bebauungsplans Nr. 586b ‘Mittel-
standspark Mannheimer Straße‘ gegliedert. Die gewerblichen Teilflächen beider Bebauungs-
pläne weisen unterschiedlich hohe Kontingente auf. Da es aufgrund der Nähe zu Wohnbe-
bauung der Planungswille der Stadt Ludwigshafen ist, geräuscharme Betriebe innerhalb der 
Bebauungspläne Nr. 586b ‘Mittelstandspark Mannheimer Straße‘ und Nr. 586c ‘Entwicklung 
der Bayreuther Straße‘ anzusiedeln, wird ein weiteres Ergänzungsgebiet erforderlich. Nach § 
8 BauNVO dienen Gewerbegebiete der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden 
Gewerbebetrieben. Zulässig sind u. a. Gewerbebetriebe aller Art. Aufgrund der niedrigen 
Emissionskontingente insbesondere im Nachtzeitraum ist dies im Bebauungsplan Nr. 586c 
nicht sichergestellt. Deshalb übernimmt der Bebauungsplan Nr. 520 ‘Gewerbegebiet Rhein-
horststraße‘ die Funktion eines Ergänzungsgebiets für den Bebauungsplan Nr. 586c ‘Ent-
wicklung der Bayreuther Straße‘. Damit wird der Planungswillen der Stadt Ludwigshafen 
ausgedrückt, geräuschintensive Betriebe sowohl aktuell als auch zukünftig im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans Nr. 520 ‘Gewerbegebiet Rheinhorststraße‘ anzusiedeln. 
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Die Geräuschkontingentierung wird durch geeignete Festsetzungen in den Bebauungsplan 
übernommen. 
 
5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ) die Geschossflä-
chenzahl (GFZ), sowie die Höhe der baulichen Anlagen definiert. Für die Gewerbegebiete 
GEe1 und GEe2 werden GRZ und GFZ entsprechend den zulässigen Obergrenzen der 
Baunutzungsverordnung festgesetzt. Diese vergleichsweise hohe Dichte wurde im Hinblick 
auf langfristige Entwicklungsmöglichkeiten für anzusiedelnde Betriebe festgesetzt. Für die 
Gemeinbedarfsfläche wird aus Gründen des Klimaschutzes sowie zum Schutz der Boden-
funktionen eine geringere GRZ von 0,7 festgesetzt. Für die Gemeinbedarfsfläche wird eine 
GFZ von 2,4 getroffen, um den unterschiedlichen baulichen Anforderungen von zukünftigen 
Schulgebäuden gerecht zu werden. Auf diese Weise entstehen Spielräume für die spätere 
bauliche Entwicklung der Gemeinbedarfsfläche. 
 
Höhe der baulichen Anlagen 
Aus Gründen des Klimaschutzes - insbesondere im Sinne der Erhaltung bestehender Klima-
funktionen – sind entsprechende Festsetzungen hinsichtlich der Gebäudehöhen vorgenom-
men worden (siehe Planzeichnung).  
Die Gebäudehöhe wird dabei als Maximalhöhe der Oberkante der Gebäude über der Be-
zugsebene festgesetzt. Die Gebäudehöhe wird definiert als das senkrecht an der Außen-
wand gemessene Maß zwischen der Geländeoberfläche und der Oberkante des Daches. Als 
Bezugsebene der Geländeoberfläche wird die Straßenendausbauhöhe der öffentlichen Stra-
ßenfläche, worüber das Grundstück erschlossen wird, bestimmt. Bezugspunkt der Messung 
ist der Anschluss der Grundstücke an die öffentliche Straßenverkehrsfläche. Die Messung ist 
an der Straßenverkehrsfläche angrenzenden Grundstücksseite in der Grundstücksmitte 
durchzuführen. 
Die festgesetzte Oberkante baulicher Anlagen darf von betriebsbedingt notwendigen und 
baulich untergeordneten technischen Anlagen wie Treppen- und Fahrstuhlaufbauten oder 
Heizungs- und Lüftungsanlagen um maximal 3,0m überschritten werden, sofern die Aufbau-
ten von den Außenkanten der Gebäude zurückversetzt sind. Durch die Regelung werden die 
Dachaufbauten weniger in Erscheinung treten, was der städtebaulichen Qualität zugute-
kommt. Die Nutzung der Dachflächen zur Gewinnung von Sonnenenergie wird befürwortet. 
Aus diesem Grund darf die festgesetzte Höhe der Gebäude um maximal 1,0m durch Anla-
gen zur Nutzung regenerativer Energien überschritten werden. Das Maß wird aus der sche-
matischen Darstellung eines aufgeständerten Solarmoduls abgeleitet (siehe folgende Abbil-
dung). Bei einer angenommenen Länge des Solarmoduls von 1,2m und einem Aufstellwinkel 
von 35 Grad ergibt sich bei ausreichendem Abstand zur Dachbegrünung eine Höhe von 
1,0m der Solaranlage über der Oberkante des Daches. Bei Überschreitungen der Gebäude-
höhe sind Leitungsschutzbereiche zu beachten. 
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Abbildung 8: Aufgeständertes Solarmodul. Quelle: Bundesverband Gebäude Grün e.V. Auszüge aus der BuGG 

Fachinformation „Solar-Gründach“, Berlin. 2022. geänderte Abbildung. 

 

5.1.3 Bauweise 
Aus klimatischen Gründen wird für die Teilflächen GEe1 und GEe2 die Bauweise geregelt. 
Die festgesetzte Bauweise verhindert bauliche Großstrukturen (mit über 30m Seitenlänge, 
parallel zur Straßenfläche) und ermöglicht für die genannten Teilflächen eine Ausbreitung 
der bodennahen Luftströme.  
Für die Gemeinbedarfsfläche wird keine Bauweise festgesetzt. Dadurch soll größtmögliche 
Flexibilität bei Schulneubauten gewährleistet werden. 
 
5.1.4 Überbaubare Grundstücksfläche 
Die überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich aus den Flächen innerhalb der Bau-
grenzen (Baufenster). Grundsätzlich sind die Baufenster großflächig angelegt, um den unter-
schiedlichen baulichen Anforderungen von Schulgebäuden oder Gewerbebetrieben gerecht 
zu werden. Aus Gründen des Landschaftsbildes werden die Baugrenzen in einem Abstand 
von 3m bis 5m zu öffentlichen Grün- und Straßenflächen festgesetzt. 
 
5.1.5 Stellplätze und Garagen 
Zur Vermeidung negativer verkehrlicher Auswirkungen dürfen private Stellplätze und Gara-
gen nicht direkt vom öffentlichen Straßenraum aus angefahren werden. Auf diese Weise wird 
das Ein- und Ausparken über öffentliche Verkehrsflächen, wie Geh- und Radwegen, verhin-
dert. Die Regelung unterstützt auch das Anlegen von öffentlichen Stellplätzen entlang der 
Bayreuther Straße. 
 
5.1.6 Flächen für den Gemeinbedarf 
Der nordwestliche Bereich des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes wird als Gemeinbe-
darfsfläche mit der Zweckbestimmung „Schule“ festgesetzt. In der textlichen Festsetzung 
wird klargestellt, dass auf der Gemeinbedarfsfläche folgende Nutzungen zulässig sind: 
- Schulen, 
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- Sportanlagen, 
- Freiflächen, Wegeflächen und untergeordnete Nebenanlagen, 
- Kfz- und Fahrradabstellplätze für den durch die Nutzung verursachten Bedarf. 
 
Außerdem wird geregelt, dass auch außerschulische Nutzungen des Schulgebäudes und der 
Sportanlagen zu sonstigen Bildungs-, sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken zulässig 
sind. Damit ist klargestellt, dass – neben der schwerpunktmäßigen Schulnutzung – im 
Schulgebäude, in der Schulsporthalle und auf den Sportanlagen beispielsweise auch Ver-
einssport oder kulturelle Veranstaltungen etc. möglich sind, um den Gemeinbedarfsstandort 
optimal nutzen zu können.  

 
5.1.7 Grundstückszufahrten 
Um eine gute Nutzbarkeit des straßenbegleitenden Parkplatzstreifens am Fahrbahnrand zu 
sichern und um ausreichend Platz für Straßenbäume zu gewährleisten, sind die Abmessun-
gen der Grundstückszufahrten begrenzt. 
 
5.1.8 Verkehrsflächen 
Die Verkehrsflächen werden als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. Für den Ausbau der 
Bayreuther Straße werden auch Grundstücke benötigt, die an die bestehende Trasse an-
grenzen. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung befinden sich einige angrenzende Grundstücke 
in Privateigentum. Für den Straßenausbau werden auch Anteile von privaten Grundstücken 
benötigt, auf denen sich Wohngebäude befinden. Die Grundstücke mit Wohngebäuden (Bay-
reuther Straße 58, 60 und 64) werden durch den Straßenausbau aus folgenden Gründen 
nicht unzumutbar beeinträchtigt: 
 

 Das Gebäude Bayreuther Straße 58 (als „Notwohnungs-Neubau“ im Jahr 1932 ge-
nehmigt) liegt im Außenbereich nach § 35 BauGB. Das Gebäude Nr. 58 befindet sich 
zum Zeitpunkt der Planaufstellung zur Bayreuther Straße in einem Abstand von ca. 
19m. Die Gebäude Nr. 60 und Nr. 64 weisen einen größeren Abstand zur Bayreuther 
Straße auf (vergleiche folgende Abbildung). Mit dem geplanten Ausbau der Bay-
reuther Straße wird sich der Abstand zwischen Straßenfläche und Gebäudekante re-
duzieren. Der Abstand zwischen Gehweghinterkante des geplanten Straßenausbaus 
und der Gebäudekante (Bayreuther Straße Nr. 58) wird voraussichtlich ca. 11m be-
tragen. Das Grundstück Bayreuther Straße Nr. 58 grenzt an eine Geh- und Radweg-
fläche an. Die eigentliche Fahrbahn für den motorisierten Verkehr liegt ca. 16m vom 
Gebäude Nr. 58 entfernt.   
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Abbildung 9: Bestehende Gebäude entlang der Bayreuther Straße 

 

 
Abbildung 10: Bestehende Gebäude entlang der Bayreuther Straße 

 Im Zuge des Ausbaus der Bayreuther Straße müssen notwendige Böschungen ange-
legt werden. Diese Böschungen befinden sich teilweise auf privaten Grundstücksflä-
chen. Die Böschungen sollen im Besitz der privaten Grundstückseigentümer bleiben 
und sollen bepflanzt werden. Somit führen die Böschungen zu keinen unzumutbaren 
Beeinträchtigungen. Es wird darauf hingewiesen, dass bereits zum Zeitpunkt der 
Planaufstellung Böschungen der bestehenden Trasse der Bayreuther Straße auf den 
Grundstücken vorhanden sind. Der Abstand des geplanten Böschungsfußes des 
Straßenausbaus beträgt zur Gebäudekante (Bayreuther Straße Nr. 58) ca. 6m. Zum 
Zeitpunkt der Planaufstellung sind zwischen Wohngebäude und Bayreuther Straße 
keine hochwertigen Vorgartenstrukturen erkennbar. Teilweise sind dort verwilderte 
Hecken und Sträucher und zum Teil Pkw-Stellplätze vorzufinden (vergleiche Abbil-
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dung 8 und 9). Der Straßenausbau wird für die bestehenden Wohngebäude keine 
unzumutbaren Beeinträchtigungen darstellen. 

 
Die Gemeinbedarfsfläche wird über die geplante Verkehrsfläche südlich der Gemeinbedarfs-
fläche erschlossen (Verweis auf Kapitel 3.2 Verkehrliche Erschließung). 
 
Entsprechend dem Strukturkonzept (Anlage 10.3) könnte in nachfolgenden Planungsverfah-
ren die Verkehrsfläche Richtung Westen verlängert werden, um weitere ggf. gewerbliche 
Nutzungen anzubinden. 
Der vorhandene Wirtschaftsweg östlich und nördlich der Gemeinbedarfsfläche bleibt beste-
hen und könnte als Rad- und Gehweg genutzt werden. Weiterhin soll er für die Landwirt-
schaft befahrbar bleiben. Der Weg bleibt auch für Rettungsfahrzeuge befahrbar. 

 
Abbildung 11: Geplante Verkehrsfläche südlich der Gemeinbedarfsfläche sowie bestehender Wirtschaftsweg 

 
5.1.9 Flächen zur Herstellung von Erschließungsanlagen 
Die Festsetzung nach § 9 (1) Nr. 26 BauGB kommt in Betracht, weil die Flächen zur Herstel-
lung der erforderlichen Böschungen im privaten Eigentum belassen werden sollen, insbe-
sondere um die Ausnutzbarkeit der Grundstücke nicht zu mindern. Die geplanten Gewerbe-
grundstücke bleiben durch diese Festsetzung in der Regel nahezu uneingeschränkt nutzbar 
und es kommt zu keinen unzumutbaren Nutzungsbeschränkungen.  
 
5.1.10 Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung 
Das anfallende Niederschlagswasser der Verkehrsflächen wird in einen bestehenden Kanal 
eingeleitet. 
Das anfallende Niederschlagswasser der privaten Grundstücksflächen (Gewerbeflächen und 
Gemeinbedarfsfläche) wird nicht in die Kanalisation eingeleitet.  
Zum Erhalt des lokalen Wasserhaushalts, zur Minderung der Folgen von Starkregenereig-
nissen und im Sinne einer klimagerechten Stadtplanung soll das Niederschlagswasser für 
die Teilbereiche GEe1 und GEe2 sowie für die Gemeinbedarfsfläche nach Möglichkeit am 
Ort der Entstehung dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zugeführt werden.  
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5.1.11 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile zum Schutz gegen Außenlärm 
Der Verkehrslärm durch die umliegenden Straßen und Schienenstrecken auf den geplanten 
Schulstandort und die eingeschränkten Gewerbegebiete wurde untersucht und anhand der 
Orientierungswerte der DIN 18005 ‘Schallschutz im Städtebau‘ beurteilt. Die Orientierungs-
werte der DIN 18005 werden am Tag (06.00-22.00 Uhr) weitestgehend eingehalten und 
nachts überschritten. Ein ausreichender Schallschutz kann durch Maßnahmen an den Ge-
bäuden (passiver Schallschutz) sichergestellt werden. Dafür werden maßgebliche Außen-
lärmpegel nach DIN 4109 sowie der Einbau von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen im 
Bebauungsplan festgesetzt. 
Die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 sind im Bebauungsplan unter Punkt 10 
der textlichen Festsetzungen festgesetzt. Die Abbildung in den textlichen Festsetzungen 
wurde im Rahmen der Planaufstellung noch mit einem größeren Geltungsbereich angefertigt. 
Im Laufe des Bauleitplanverfahrens wurde der Geltungsbereich angepasst (verkleinert). Für 
die Bestimmung der Außenlärmpegel ist die Abbildung unter Punkt 10 der textlichen Festset-
zungen ausreichend. 
 
Schallgedämmte Lüftungseinrichtungen  
Zur Gewährleistung des nächtlichen Schutzziels des ungestörten Schlafs im Inneren der 
künftigen Gebäude (bspw. Betriebsleiter- oder Hausmeisterwohnung) wird die Festsetzung 
getroffen, in allen überwiegend zum Schlafen genutzten Aufenthaltsräumen, wie z. B. Schlaf- 
und Kinderzimmer eine fensterunabhängige, schallgedämmte Lüftung einzubauen. Hierdurch 
wird dem künftigen Bewohner ermöglicht, ungestört bei geschlossenem Fenster und damit in 
einem ruhigen Innenraum mit ausreichender Belüftung schlafen zu können. Um eine ausrei-
chende Lüftung der Schlafräume zu gewährleisten, ist ein ausreichender Mindestluftwechsel 
gemäß DIN 1946-6 „Raumlufttechnik - Teil 6: Lüftung von Wohnungen - Allgemeine Anforde-
rungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausführung und Kennzeichnung, Überga-
be/Übernahme (Abnahme) und Instandhaltung“ (DIN 1946-6: 2009-05) sicherzustellen. 
 
 
5.1.12 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft, Regelung der Oberflächenwasserversickerung sowie zum 
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (grünordneri-
sche Festsetzungen) (§ 9 (1) Nr. 14 i.V.m. Nr. 15, Nr. 16, Nr. 20 u. Nr. 25, Nr. 25a uns Nr. 
25b BauGB i.V.m. §9 Abs.4 BauGB) 

 
5.1.12.1 Öffentliche Grünflächen 
Die Herstellung von Grünflächen dient der Regeneration des Bodens und des Wasserhaus-
haltes, der Wiederherstellung von Lebensräumen sowie der Förderung der Biodiversität, der 
Herstellung landschaftsgerechter Übergänge zwischen Bebauung und Landschaft sowie der 
Unterstützung geländeklimatischer Funktionen. 
Zwei geplante Wege werden auf öffentlicher Grünfläche festgesetzt (vgl. auch Kapitel 3.2). 
Es handelt sich zum einen um einen Weg östlich der Bayreuther Straße zur Andienung der 
rückwärtigen Grünfläche. Zum anderen handelt es sich um einen Weg rückwärtig der Ge-
werbeflächen zur Andienung der Gartenflächen/ Gartenbrachen. Um den Eingriff in Natur 
und Landschaft so gering wie möglich zu halten, sollen die Wege unbefestigt hergestellt 
werden. 
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Abbildung 12: Geplante Wege auf öffentlicher Grünfläche 

Im B-Plan Nr. 586a ist bereits eine Vorbehaltsfläche für die Erweiterung Hauptfriedhof fest-
gesetzt. Diese Vorbehaltsfläche wird in einer Tiefe von 60m im B-Plan Nr. 586c weiterge-
führt. Auf der Grünfläche ist die Anpflanzung von Bäumen geplant. 
 
5.1.12.2 Private Grünflächen 
Im Zuge des Ausbaus der Bayreuther Straße werden notwendige Böschungen angelegt. 
Diese Böschungen befinden sich teilweise auf privaten Grundstücksflächen. Die Böschungen 
sollen im Besitz der privaten Grundstückseigentümer bleiben und sollen bepflanzt werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bereits zum Zeitpunkt der Planaufstellung teilweise Bö-
schungen der bestehenden Trasse der Bayreuther Straße auf den Grundstücken vorhanden 
sind (siehe auch Kapitel 5.1.8. Verkehrsflächen). Die Festsetzung der privaten Grünfläche ist 
erforderlich, da die Grünfläche innerhalb des Geltungsbereichs die rechtliche Grundlage für 
die Festsetzung zur „Flächen zur Herstellung von Erschließungsanlagen“ (siehe Kapitel 
5.1.9) darstellt. Mit der Festsetzung der privaten Grünflächen sollen keine Regelungen zur 
Gestaltung oder Pflanzvorgaben der privaten Flächen getroffen werden. Die zum Zeitpunkt 
der Planaufstellung vorhandenen gärtnerischen Nutzungen im Bereich der privaten Grünflä-
chen bleiben mit der Festsetzung zulässig. Eine konkrete Zweckbestimmung wird für die 
privaten Grünflächen daher nicht definiert.  
 
5.1.12.3 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 (BauGB) 
 
Die Festsetzung von öffentlichen und privaten Baumpflanzungen bzw. zum Baumerhalt sol-
len eine hinreichende Durchgrünung des Gebiets gewährleisten. Im Straßenraum kann in 
Ausnahmefällen von den in der Planzeichnung dargestellten Baumstandorten abgewichen 
werden. Gründe für abweichende Baumstandorte sind ausschließlich Konflikte mit Grund-
stückszufahrten oder Versorgungsleitungen. 
Verkehrsflächen heizen sich durch Verschattung weniger auf. Dies gilt analog für größere 
private Stellplätze, so dass je angefangene 4 Stellplätze die Pflanzung eines hochstämmigen 
Baumes festgesetzt wird. Zur Eingrünung und Differenzierung von öffentlicher Grünfläche 
und der Gewerbeflächen wird ein 3m breiter Pflanzstreifen entlang der Grundstücksgrenzen 
festgesetzt. Die 3m breiten Pflanzstreifen tragen zu einem positiven Erscheinungsbild des 
Baugebietes bei. Sie schaffen einen harmonischen Übergang zur Umgebung. Darüber hin-
aus sorgen die Pflanzfestsetzungen insb. an heißen Sommertagen für ein ausgeglicheneres 
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Klima im Plangebiet, indem partiell Wärmeinseleffekte im besten Fall vermieden oder abge-
schwächt werden können. Zur nordwestlich angrenzenden Kompensationsfläche (KOM-
7314-148-2020, B-Plan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“) ist ein 10 m breiter Pflanz-
streifen festgesetzt. Damit wird einer Entwertung der angrenzenden Kompensationsfläche 
durch die heranrückende Bebauung und die mit der geplanten Nutzung als Schulzentrum 
verbundene Bewegungsunruhe entgegengewirkt. 
 
5.1.12.4 Dachbegrünung 
Alle Dachflächen, mit Ausnahme technisch notwendiger Öffnungen und transparenter Dach-
flächen, sind zu begrünen. Begrünte Dachflächen stellen in begrenztem Umfang Ersatzle-
bensräume für trockene Offenland liebende Pflanzen- und Tierarten dar. Um die Vielfalt der 
Lebensräume für Flora und Fauna zu erhöhen, sind Variationen in der Höhe und der Art des 
Substrats sowie das Einbringen von Totholz geeignet. 
Neben der ökologischen Funktion führt Dachbegrünung zu einer Verbesserung des Lokal-
klimas durch den Ausgleich von Temperaturextremen sowie zu einer Erhöhung der Luft-
feuchtigkeit im Vergleich zu einer frei bewitterten oder bekiesten Dachbedeckung. Eine sol-
che Dachgestaltung trägt gleichzeitig zur Verbesserung des Landschaftsbildes bei.  
Darüber hinaus ermöglichen Dachbegrünungen eine geringere Beanspruchung des Dach-
aufbaus und insbesondere der Dachabdichtung durch den Ausgleich von Temperaturextre-
men sowie den Schutz vor Immissionen. Eine weitere wirtschaftliche Funktion der Dachbe-
grünung ist die Verbesserung des winterlichen und sommerlichen Wärmeschutzes. 
Die Substratdicke von mindestens 8cm wird festgesetzt, um die Wurzeln der Dachbegrünung 
zu schützen. 
Ein kombinierter Einsatz mit Photovoltaikanlagen ist möglich, hierfür können aufgeständerte 
Systeme genutzt werden. 
 
5.1.12.5 Fassadenbegrünung 
Die getroffene Festsetzung dient als Klimaanpassungs- und Klimawandelminimierungsmaß-
nahme der Verbesserung der lokalen Transpirations- und Temperaturverhältnisse. Weiterhin 
dient die Maßnahme der gestalterischen Gliederung von baulichen Anlagen, der Erhöhung 
der siedlungsinternen Biotopstruktur, der Schaffung von neuen Lebensräumen sowie der 
Reduzierung der Wärmespeicherfähigkeit von baulichen Anlagen durch Vegetation.  
Außerdem trägt sie zu einer Aufwertung des Erscheinungsbildes der Gebäude bei und ist als 
Ergänzung der sonstigen Grundstücksbe- und eingrünungen zu sehen. Die vorgegebene 
Pflanzfläche (Fassaden ohne Öffnungen ab einer Größe von 30m²) und den vorgegebenen 
Pflanzabstand sichern die Wirksamkeit der Fassadenbegrünungen und stellen keine unzu-
mutbaren Auflagen für die Bauherrschaft dar. 
 
 
5.1.12.6 Begrünung und Anlage der nicht bebauten Grundstücksflächen 
Durch die Festsetzung einer Mindestdurchgrünung im Gewerbegebiet sowie innerhalb der 
Fläche für Gemeinbedarf sowie durch den Ausschluss sogenannter „Schottergärten“ wird 
sichergestellt, dass die nicht überbaubaren Grundstücksflächen tatsächlich als Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen zur Verfügung stehen. 
Flächen aus Kies, Splitt, Rindenmulch oder ähnliche Materialien bieten den Tieren der Sied-
lung und des Siedlungsrandes kaum Lebensraum. Gerade Flächen mit Steinschüttungen 
wirken durch die Aufheizung in sommerlichen Hitzeperioden negativ auf das Siedlungsklima 
ein.  
 
5.1.12.7 Zuordnungsfestsetzung 
Die Festsetzung sichert die Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen planungsrechtlich ab.  
Die Zuordnung wird im Umweltbericht Kapitel 6.2.6 näher erläutert. 
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5.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Entsprechend dem Gebot der planerischen Zurückhaltung werden nur wenige bauordnungs-
rechtliche Festsetzungen getroffen. Eine detaillierte Festsetzung von gestalterischen Vorga-
ben würde zwar gegebenenfalls die Einheitlichkeit der Bebauung unterstützen; sie würde 
jedoch zugleich die Gestaltungsfreiheit und damit den Ideenreichtum für eine moderne, zeit-
gemäße Bebauung einschränken. Geregelt werden somit nur die gestalterischen Mindestan-
forderungen. 
 

 Dachform und Dachneigung 
Die Regelungen zu Flachdächern sollen zu einer gestalterischen Einheit innerhalb des Bau-
gebietes beitragen. Flachdächer bieten zudem gute Voraussetzungen für eine Dachbegrü-
nung. Mit begrünten Flachdächern können im Sinne des Klimaschutzes auch Regenrückhal-
tungseffekte erzielt werden. Eine Begrünung führt zu Kühlung und Luftbefeuchtung und da-
mit zu einer Verbesserung des Umgebungsklimas. 
 

 Werbeanlagen 
Die Festsetzungen zu Werbeanlagen dienen der Gewährleistung eines geordneten städte-
baulichen Erscheinungsbildes und sichern den gewünschten Charakter eines innerstädti-
schen Neubaugebietes. Gleichzeitig ist jedoch sichergestellt, dass diese Werbeanlagen sich 
nicht störend auf benachbarte bzw. vorgesehene Wohnbebauung auswirken. 

 

 Abfallbehälterplätze 
Die Regelungen sollen zu einer gestalterischen Einheit innerhalb des Baugebietes beitragen. 
Die störende Wirkung auf den öffentlichen Raum wird vermieden und das Erscheinungsbild 
im Baugebiet wird positiv beeinflusst. 
 

 Einfriedungen 
Zur Wahrung der Privatsphäre dürfen Einfriedungen unter Beachtung folgender Auflagen 
hergestellt werden: Aus Gründen der Durchlüftung und zur Wahrung der Gestaltungsprinzi-
pien der Straßenräume etc. sind Einfriedungen in Form von Mauern nur innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig, in denen auch die weiteren baulichen Anlagen, insb. 
die Hauptgebäude, errichtet werden. Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
Einfriedungen nur in Form von vegetativen Eingrenzungen oder winddurchlässigen Zaunan-
lagen zulässig, wenn erforderlich auch in Kombination. 
 
 
5.3 Kennzeichnungen 

Hoher Grundwasserstand 
Da im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans mit erhöhten Grundwasserständen 
bzw. drückendem Grundwasser zu rechnen ist, sind bei der Ausführung der baulichen Anla-
gen entsprechende technische Vorkehrungen zu treffen, um Nässe- und Vernässungsschä-
den zu vermeiden. 
 
5.4 Nachrichtliche Übernahme 

Im Plangebiet verlaufen raumbedeutsame Richtfunkstrecken. Um erhebliche Störungen der 
bereits vorhandenen Telekommunikationslinie zu vermeiden, werden für Gebäu-
de/Baukonstruktionen in diesen Bereichen Höhenbeschränkungen festgelegt:  
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 die Fresnelzone der Richtfunkverbindung 407557156_407557157 befindet sich in ei-
nem vertikalen Korridor zwischen 27 m und 57 m über Grund. 

 die Fresnelzone der Richtfunkverbindung 419550270_419550271 befindet sich in ei-
nem vertikalen Korridor zwischen 47 m und 77 m über Grund. 
 

Durch entsprechende Höhenfestsetzungen (Vgl. Kapitel 5.1.2), kann davon ausgegangen 
werden, dass durch die Bebauung keine Konflikte entstehen. Allerdings ist zu beachten, 
dass auch während der Bauphase keine Baukräne in diese Richtfunktrassen ragen dürfen. 
 
 
Hochwasserschutz: Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (9 Abs. 6a 
BauGB)  
Durch die geographische Lage am Rhein, in den Rheinniederungen, ist das Stadtgebiet von 
Ludwigshafen grundsätzlich einem erhöhten Hochwasserrisiko ausgesetzt. Der gegebene 
Hochwasserschutz entlang des Rheines ist auf ein definiertes Hochwasserereignis ausgelegt 
(100-jährig = HQ100). Bei einem selteneren Ereignis bzw. bei einem Versagen des Hoch-
wasserschutzes kann eine weiträumige Überflutung nicht ausgeschlossen werden. Ca. ¾ der 
Siedlungsflächen des Stadtgebietes sind daher als Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten in den Gefahrenkarten des Landes gem. §78b WHG dargestellt. 
Auch das Plangebiet liegt vollständig in einem solchen Risikogebiet, weshalb diese Informa-
tion als nachrichtliche Übernahme (in Textform) in den Plan aufgenommen wird. Den im In-
ternet verfügbaren Informationen zum Hochwassermanagement des Landes kann Näheres 
dazu entnommen werden. Danach können bei einem extremen Hochwasserereignis Wasser-
tiefen von 2-3 Meter im Bereich des Plangebietes erreicht werden. Die Bauherren werden 
auf diese Gefahrenlage aufmerksam gemacht, um sie bei der Vorhabenplanung frühzeitig zu 
bedenken und entsprechende Maßnahmen zur Minimierung von Schäden in Bezug auf ihr 
Bauvorhaben zu treffen. Es lässt sich daraus kein Schadensersatzanspruch sowie kein An-
spruch auf Verstärkung oder Erhöhung der Hochwasserschutzanlagen ableiten. 
 
5.5 Hinweise 

 Artenschutz 
Es wird auf die artenrechtlichen Anforderungen hingewiesen. Siehe Umweltbericht Kapitel 
6.2.5 i.V.m. dem Grünordnungsplan zum Bebauungsplan. 
 

 Hinweise zu Archäologischen Funden 
In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Plangebiet eine archäo-
logische Fundstelle verzeichnet. Es handelt sich um Bewuchsmerkmale, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf archäologisch relevante, großflächige Spuren früherer Siedlungstätigkeit 
zurück zu führen sind. (Fundstelle Mundenheim 25, vgl. folgende Abbildung). Eine durchge-
führte geomagnetische Erkundung kam zu dem Ergebnis, dass Bei Erdarbeiten mit dem Auf-
treten archäologischer Denkmalsubstanz zu rechnen ist. Das Ergebnis der geomagnetischen 
Erkundung bedarf einer Verifizierung durch eine archäologische Sondage (Baggerschürfe). 
Die Baggerschürfe sind zu Beginn der Erdarbeiten im Bereich der Gemeinbedarfsfläche in 
Abstimmung mit der Direktion Landesarchäologie durchzuführen. 
 
Es ist nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen archäologischen Denkma-
le bekannt, weshalb es bei der Durchführung von Erdarbeiten gesetzlich vorgeschriebene 
Maßnahmen zu beachten gilt. Weiterhin können sich im Plangebiet bisher nicht bekannte 
Kleindenkmäler (wie z. B. Grenzsteine) befinden. Diese sind zu berücksichtigen bzw. dürfen 
von Planierungen o. ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort 
entfernt werden. Die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes sind (DSchG) grundsätz-
lich zu beachten. 
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Abbildung 13: Fundstelle Mundenheim Nr. 25 

Das Planungsgebiet liegt in direkter Nähe zu bekannten Westwall-Anlagen. 
Im untenstehenden Kartenausschnitt sind die bekannten Westwall-Anlagen (bzw. der dazu 
gehörigen Luftverteidigungszone West) blau markiert. Sie liegen zwar außerhalb des Gel-
tungsbereiches, aufgrund der Nähe können jedoch mit erhöhter Wahrscheinlichkeit bislang 
unbekannte Bestandteile auch innerhalb des Geltungsbereiches auftreten.  
Der Westwall wird als ein einheitliches Kulturdenkmal betrachtet. Für ihn gelten mit dem o.g. 
Erhaltungsgebot dieselben gesetzlichen Bestimmungen wie bei anderen Kulturdenkmälern 
auch: Bei jeglichen Maßnahmen an den erwähnten Westwall-Elementen oder in ihrem unmit-
telbaren Umfeld sind das Erhaltungsgebot von Kulturdenkmälern sowie die Genehmigungs-
pflicht bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beachten.  
Bei Bodeneingriffen ist deshalb auf untertägig vorhandene bauliche Anlagen und auf militäri-
sche Fundgegenstände zu achten. Die Kartierung umfasst lediglich die bekannten Denkmal-
bestandteile; weitere können jedoch noch vorhanden sein. Daher sind Bodeneingriffe von 
einem Sachverständigen für militärische Bauten zu begleiten und zu dokumentieren. Die 
Direktion Landesarchäologie in der Außenstelle Speyer ist für Bodeneingriffe verantwortlich.  
Falls vor Beginn einer Baumaßnahme eine präventive Absuche von Kampfmittel durch eine 
Fachfirma erfolgen sollte, hat diese Ihre Befundergebnisse den Denkmalbehörden zur Verfü-
gung zu stellen. Die Bodeneingriffe zur Erkundung der Befundergebnisse sind unter fachli-
cher Begleitung der Denkmalfachbehörde durchzuführen. Die Fundgegenstände sind eben-
falls der Denkmalfachbehörde zur Auswertung zur Verfügung zu stellen. 
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Abbildung 14: Westwall-Anlagen außerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 586c 

 

 Hinweis auf barrierefreies Bauen 
Um den Belangen behinderter Menschen gerecht zu werden, wird ein entsprechender Hin-
weis bezüglich des barrierefreien Bauens aufgenommen. 

 

 Hinweis zum Kreislaufwirtschaftsgesetz 
Der Hinweis dient zur Klarstellung gesetzlicher Vorgaben. 
 

 Hinweis zum Landessolargesetz 
Der Hinweis dient zur Klarstellung gesetzlicher Vorgaben. 
 

 Hinweise auf wasserrechtliche Belange 
Es wird auf die vom Bauherrn unabhängig vom Bauplanungsrecht zu beachtenden wasser-
rechtlichen Anforderungen und Verpflichtungen hingewiesen. Ebenso wird auf Vorkehrungen 
und Möglichkeiten des Objektschutzes im Falle von Starkregenereignissen hingewiesen.  
 
Starkregen  
 
Aufgrund der Häufung von Starkregenereignissen sollten bei einem Neubau oder einer Ge-
bäudeerweiterung Maßnahmen ergriffen werden, die Gebäude und Grundstücke vor Überflu-
tung schützen. Die Sturzflutgefahrenkarte des Landes Rheinland-Pfalz gibt Auskunft über 
gefährdete Flächen und ist (Stand September 2024) online einsehbar unter 
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte. 
Fragen/Anregungen zum Objektschutz beantwortet bzw. gibt der WBL, Bereich Stadtent-
wässerung und Straßenunterhalt, Team Grundstücksentwässerung. 

 
 
 
 
 
 

 Hinweis auf Kampfmittel 

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte
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Anhand von Luftbildern ist eine visuelle Bewertung hinsichtlich möglicher Blindgänger-
einschläge nicht verlässlich möglich. Die Fläche gilt daher insgesamt als potentiell belastet. 
Hinzu kommt, dass eventuelle Kampfhandlungen vor oder nach dem Zeitpunkt der Aufnah-
men, sowie mögliche stattgefundene Verlagerungen oder Räumungen von Kampfmitteln die 
visuelle Beurteilung und Auswertung verfälschen können. Das Vorhandensein von Kampf-
mitteln ist daher grundsätzlich nicht auszuschließen. Es wird daher ein Hinweis auf mögliche 
Kampfmittel im Boden in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 

 Hinweis auf natürliches Radonpotenzial 
Radon ist ein in der Erdkruste natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas. Es entweicht 
aus Gesteinen und Böden und breitet sich über die Bodenluft oder gelöst im Wasser aus. 
Die Höhe der Radonkonzentration in der Bodenluft wird von der geologischen Beschaffen-
heit und der Durchlässigkeit des Untergrundes bestimmt. Für den Bereich des Oberrhein-
grabens, in dem auch das Plangebiet liegt, weist die zur groben Orientierung geeignete Ra-
donprognose-Karte ein erhöhtes Radonpotenzial (40-100 kBq/m³) auf. Hier ist es in der Re-
gel ausreichend neben regelmäßigem Lüften auf die Durchgängigkeit der Betonfundament-
platte und einen DIN-gerechten Schutz gegen Bodenfeuchte zu achten. Daher wurde ein 
entsprechender Hinweis „Natürliches Radonpotenzial“ in die Planung aufgenommen. Liegt 
es im Interesse des Bauherrn die konkrete Radonbelastung auf seinem Grundstück zu be-
stimmen, kann er Untersuchungen zur Radonbelastung der Bodenluft durchführen oder 
durchführen lassen. Liegen die Werte im Einzelfall über 100kBq/m³ können z.B. der Ab-
schluss des Treppenhauses gegen das Untergeschoss, der Verzicht auf Wohn- und Aufent-
haltsräume im Kellerbereich oder der Einbau einer radondichten Folie unter der Bodenplatte 
sinnvoll sein. Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten, aber auch Radonsa-
nierungen können dem Radon-Handbuch des Bundesamts für Strahlenschutz entnommen 
werden. Weitere Informationen erteilt die Radon-Informationsstelle im Landesamt für Um-
welt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht www.luwg.rlp.de (Landesamt für Umwelt) und 
das Landesamt für Geologie und Bergbau (www.lgb-rlp.de). 
 

 Hinweis zum Bodenschutz/Altlasten 
Die Hinweise zu Baumaßnahmen und Nutzungsänderungen gelten vorsorglich für alle alt-
lastverdächtige Flächen, die orientierend erkundet worden sind - auch, wenn hierbei kein 
Altlastverdacht festgestellt wurde. Die Erkundung hatte nur orientierenden Charakter, so 
dass der Altlastverdacht nicht vollständig ausgeräumt ist.  
Weitere Hinweise dienen zur Klarstellung gesetzlicher Vorgaben. 
 

 Hinweis zu DIN-Normen 
Der Hinweis dient zur Klarstellung, dass die verwendeten Normen einsehbar sind. 
 

 Empfehlungen zur Pflanzenauswahl 
Die Liste ist eine Zusammenstellung von Pflanzen, welche für den Standort geeignet sind. 
Sie soll Bauherren als Anhalt bei der Bepflanzung ihrer Grundstücke dienen. 
  

http://www.lgb-rlp.de/
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6 UMWELTBERICHT 

(vgl. Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB) 

6.1 Einleitung 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 583c „Entwicklung Bayreuther Straße“ weist eine 
Größe von rund 10,3 ha auf und befindet sich westlich der Innenstadt von Ludwigshafen, 
westlich des Hauptfriedhofs und südlich der Frankenthaler Straße. Es umfasst Flächen beid-
seits der Bayreuther Straße südlich der Stadtbahnlinie zwischen der Kernstadt Ludwigshafen 
und Oggersheim. 
 
Inhalt und Ziele des Bauleitplans 
Die Bayreuther Straße stellt im Stadtgebiet eine kurze Verbindung zwischen der Bruchwie-
senstraße und der Frankenthaler Straße dar. Im nördlichen Abschnitt zwischen Frankentha-
ler Straße und Rotkreuzstraße sowie im südlichen Abschnitt zwischen Bruchwiesenstraße 
und Bliesstraße ist die Bayreuther Straße entsprechend ausgebaut. Eine durchgängige Nut-
zung für den Kfz-Verkehr ist derzeit aber nicht möglich, da die Bayreuther Straße nördlich 
der Hausnummer 93 nicht ausreichend ausgebaut (derzeit Charakter eines Wirtschaftswe-
ges) und daher für Kfz-Verkehre gesperrt ist.  
Aufgrund der folgenden Punkte soll die Bayreuther Straße ausgebaut und für den Kfz-
Verkehr geöffnet werden:  
• Verbesserung der Verkehrsverbindung Bruchwiesenstraße – Industriestraße 
• Entlastung des Stadtteiles West  
• Erschließung der Entwicklungsachse West  
Mit einem Bebauungsplan soll die Rechtsgrundlage für den Ausbau und damit der Öffnung 
der Bayreuther Straße für den Kfz-Verkehr geschaffen werden.   
Gleichzeitig soll Planungsrecht für einen Schulstandort und für nutzungseingeschränkte Ge-
werbeflächen entlang der Bayreuther Straße geschaffen werden.  
Da das Plangebiet zum weit überwiegenden Teil dem unbeplanten Außenbereich gemäß § 
35 BauGB zuzuordnen ist, ist zur planungsrechtlichen Absicherung der Vorhaben die Auf-
stellung eines Bebauungsplans erforderlich.  
Der Bebauungsplan wird im Vollverfahren nach §§ 2 ff. BauGB aufgestellt. Dies umfasst ne-
ben der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange auch 
die Pflicht zur Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB. 
Zur Abarbeitung der im Rahmen des Bebauungsplans zu beachtenden natur-
schutzrechtlichen Belange wird die Erstellung eines Fachbeitrags Naturschutz erforderlich. 
Der Fachbeitrag Naturschutz entspricht dem im BNatSchG genannten Grünordnungsplan.   
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6.1.1 Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI.I S. 
3634), ist bei der Aufstellung, Änderungen oder Ergänzungen von Bebauungsplänen eine 
Umweltprüfung durchzuführen. Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkungen 
des Vorhabens auf alle Umweltbelange nach Anlage 1 zum BauGB (Fläche, Boden, Wasser, 
Luft / Klima, Tiere und Pflanzen, das Wirkungsgefüge zwischen den abiotischen und bioti-
schen Schutzgütern und die biologische Vielfalt, Menschen und deren Gesundheit, die Land-
schaft und Kultur- und Sachgüter) geprüft und die Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt. 
Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung des Bebauungsplanes.  
Nachfolgend werden die Zielvorgaben aus Fachgesetzen sowie aus übergeordneten Planun-
gen und speziellen städtebaulichen Planungsvorgaben dargelegt. 
 
Darstellung der in Fachgesetzen festgelegten Ziele  
Für die vorliegende Planung sind vorrangig folgende Fachgesetze zu berücksichtigen:  

 Baugesetzbuch (BauGB)  
o § 1 Grundsätze (Schutz und Entwicklung der Lebensgrundlagen, nachhaltige 

Nutzung)  
o § 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz (Bodenschutz, Innenent-

wicklung, Schutz land-, forstwirtschaftlicher und wohnbaulicher Flächen, Ein-
griffsregelung)  

o §§ 2 und 2a (Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes)  

 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)  
o § 1 Grundsätze (nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktio-

nen des Bodens, sparsamer Umgang mit Boden)  
o § 4 Pflichten (Vermeidung, Minderung, Sanierung)  

 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)  
o § 2 Ziele (Vorsorge und Schutz des Bodens vor nachteiligen Einwirkungen, 

sparsamer Umgang mit Boden, Sanierung)  

 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  
o § 1 Zweck (Schutz und Vermeidung vor schädlichen Umwelteinwirkungen, 

Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen)  

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
o § 1 Zweck (Sicherung von Gewässern)  
o § 47 Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser (Erhalt oder Erreichung einer 

guten Grundwasserquantität und -qualität)  
o § 55 Grundsätze der Abwasserbeseitigung  

 Landeswassergesetz (LWG)  
o § 57 Allgemeine Pflicht zur Abwasserbeseitigung  
o § 58 Ausnahmen von der allgemeinen Pflicht zur Abwasserbeseitigung  

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
o § 1 Ziele (nachhaltige Sicherung, Erhalt, Wiederherstellung und Entwicklung 

von Natur und Landschaft, Vermeidung und Minderung von schädlichen Um-
welteinwirkungen)  

o § 18 Regelung der Eingriffe in Natur und Landschaft (Verpflichtung zur Ver-
meidung, Minimierung und Ausgleich) i.V.m. §§ 13 ff.  

o § 44 Regelung Artenschutz  

 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)  
o § 1 Ziele  
o § 2 Grundsätze (Erhalt und nachhaltige Entwicklung von Natur und Land-

schaft)  
o §§ 6 ff. Regelung der Eingriffe in Natur und Landschaft (Verpflichtung zur 

Vermeidung, Minimierung und Ausgleich)  
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Darstellung der in Fachplänen festgelegten Ziele: 
 
Fachplan Inhaltliche Vorgaben Art der Berücksichtigung 

Regionalplan Im Einheitlichen Regionalplan 
Rhein-Neckar 2020 ist der Gel-
tungsbereich als Siedlungs-
fläche „Industrie und Gewerbe“ 
dargestellt. Die Wohnblöcke an 
der Bayreuther Straße werden 
als Siedlungsfläche „Wohnen“ 
dargestellt. Die Flächen werden 
teilweise durch ein „Vorbehalts-
gebiet für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz“ überlagert. 
Die restlichen Flächen sind als 
sonstige landwirtschaftliche 
Gebiete und sonstige Flächen 
nachrichtlich dargestellt.  
 

Bebauungsplan widerspricht 
nicht den Zielen der Regional-
planung und entspricht somit 
den raumordnerischen Festle-
gungen. 
 

Flächennutzungsplan Der gültige Flächennutzungs-
plan 1999 der Stadt Ludwigsha-
fen stellt die Flächen des Gel-
tungsbereichs als „Gewerbliche 
Bauflächen“ und „Grünflächen“ 
dar.  
 

Parallel zum Bebauungsplan-
verfahren wird ein Verfahren 
zur Teiländerung des Flächen-
nutzungsplans durchgeführt. Es 
soll zukünftig eine Fläche für 
Gemeinbedarf mit der Zweck-
bestimmung Schule, gemischte 
Bauflächen sowie entlang der 
Bayreuther Straße zwischen 
Kopernikusstraße und Bruch-
wiesenstraße eine Verkehrsflä-
che dargestellt werden. 

Landschaftsplan Im gültigen Landschaftsplan 
1998 ist südlich der Straßen-
bahnlinie eine Grünachse 
(Grünflächen, Wegeachsen und 
Flächen für die Erholung) dar-
gestellt. 
 

Südlich der Straßenbahnlinie 
und nördlich der Gemeinbe-
darfsfläche wird im Bebauungs-
plan ein 15m breiter Grünstrei-
fen festgesetzt. Ein Wirt-
schaftsweg ist entlang des 
Grünstreifens im Bestand vor-
handen. 

 
Art der Berücksichtigung  
Den Zielvorgaben aus den umweltschutzrechtlichen Fachgesetzen und den übergeordneten 
Planungen wurde grundsätzlich durch die Beauftragung entsprechender Gutachten Rech-
nung getragen. Eine Berücksichtigung der Untersuchungsergebnisse erfolgt durch die Auf-
nahme von Festsetzungen oder Hinweisen in den Bebauungsplan. 
 
6.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

6.2.1 Lage im Raum 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 583c „Entwicklung Bayreuther Straße“ weist eine 
Größe von rund 10,3 ha auf und befindet sich westlich der Innenstadt von Ludwigshafen, 
westlich des Hauptfriedhofs und südlich der Frankenthaler Straße.  
Es umfasst Flächen beidseits der Bayreuther Straße südlich der Stadtbahnlinie zwischen der 
Kernstadt Ludwigshafen und Oggersheim. 
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6.2.2 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 

 
Fläche 
 
Bestand 
Das Plangebiet befindet sich in der zur naturräumlichen Haupteinheit Nördliche Oberrhein-
niederung gehörenden Untereinheit Mannheim-Oppenheimer Rheinniederung, die sich als 
flaches, in nord-südlicher Richtung langgestrecktes Tiefland zwischen der Mainmündungs-
aue südlich von Mainz im Norden und dem Übergang in die Speyerer Rheinniederung süd-
lich von Ludwigshafen im Süden im Bereich des früheren Fluss- und Überschwemmungsge-
biets des Rheins erstreckt.  
Im Bereich der Städte Mannheim und Ludwigshafen zeigen sich die Rheinniederung durch 
Siedlungsflächen und Hafenanlagen überbaut und umgestaltet sowie durch Dämme und 
Aufschüttungen verändert und stark eingeengt. 
Die Flächenkulisse beschreibt eine überwiegend landwirtschaftlich genutzte Fläche. Verein-
zelte Gartennutzungen und brachliegende Gärten befinden sich entlang der Bayreuther 
Straße. 
 
Bedeutung 
Flächen sind limitierende Teilaspekte des Naturhaushalts, da sie nicht neu generiert werden 
können. Die Bedeutung einer Fläche im Sinne des Naturschutzes wird überwiegend durch 
ihre ökologische Kapazität und ihr Habitatpotenzial bestimmt. Somit ist die Bedeutung der 
Fläche für den Naturhaushalt zum einen als mittel anzusetzen, da es sich um eine der Natur 
zur gewissen Nutzung zur Verfügung stehenden Fläche am Ortsrand handelt, welche zudem 
einen gewissen Natürlichkeitsgrad aufweist. Zum anderen wirkt sich jedoch die bereits be-
stehende, anthropogene Überformung der Fläche als mindernder Faktor aus. 
 
Empfindlichkeit 
Das Schutzgut Fläche ist in seiner Form empfindlich gegenüber Nutzungsänderungen und 
Überbauung, da die Fläche dem Naturhaushalt dann nichtmehr zur Nutzung zur Verfügung 
stehen kann oder dies erheblich gemindert wird. Anthropogen überformte Flächen, welche 
jedoch überwiegend als Agrarlandschaft beschrieben sind, zeichnen sich in Ihrer Flächenge-
stalt durch eine gewisse Naturnähe, je nach Grad der Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung, aus. Diese sind in ihrer Empfindlichkeit gegenüber Bebauung als hoch einzustufen. 
 
Vorbelastung 
Als Vorbelastung der Fläche sind die versiegelten Bereiche zu nennen. 
 
Boden 
 
Naturräumliche Gegebenheit/Bestand 
Gemäß der Bodenkarte von Rheinland-Pfalz, herausgegeben vom Geologischen Landesamt 
Rheinland-Pfalz, Blatt 6516 Mannheim-Südwest findet sich im Plangebiet vorwiegend Lehm 
und sandiger Lehm. Die nutzbare Feldkapazität wird als hoch bis sehr hoch bewertet. Die 
Wasserdurchlässigkeit der Böden wird als mittel bewertet.  
Im Rahmen eines Versickerungsgutachtens zur Planung („Bebauungsplan Nr. 586c „Ent-
wicklung Bayreuther Straße“ Ludwigshafen – Versickerungstechnisches Gutachten“; erstellt 
durch: IGB Rhein-Neckar Ingenieursgesellschaft, Ludwigshafen vom 31.01.2022) wurden 8 
Rammkernsondierungen (RKS) bis in eine Tiefe von 5,0 m unter Geländeoberkante (uGOK) 
durchgeführt wurden. Dabei wurde in absteigender Richtung folgender Aufbau des Unter-
grunds festgestellt:  
Oberboden (Schicht 1)  
Auffüllung (Schicht 2)  
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Hochflutlehm (Schicht 3)  
Schluffiger Sand (Schicht 4)  
 
Bedeutung 
Der Schutz des Bodens erfordert die Erhaltung von Flächen mit natürlichen Bodenfunktionen 
und entwickelten Bodenprofilen (vgl. § 1 Bundes-Bodenschutzgesetz). Hinsichtlich der Beur-
teilung des Bodens ist maßgebend, in wieweit die vorhandenen Böden in der Lage sind, die 
natürlichen Bodenfunktionen (natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Wasser-
kreislauf, Filter und Puffer für Schadstoffe, Standort für die natürliche Vegetation) zu erfüllen. 
In der Bodenfunktionsbewertung des Landesamts für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
in der Karte BFD-5L kommt den Flächen des Bebauungsplangebiets überwiegend eine mitt-
lere Bedeutung hinsichtlich der natürlichen Bodenfunktionen zu. Die in Teilabschnitten höhe-
re Wertigkeit ist in der Örtlichkeit nicht nachvollziehbar. 
 

 
Abbildung 15: Bodenfunktionsbewertung in der Karte BFD-5L des Landesamts für Geologie und Berg-
bau Rheinland-Pfalz 

 
Von Bedeutung ist zudem der Natürlichkeitsgrad des Bodens in Bezug auf die natürliche 
Lagerung und die Belastungsfreiheit. Unbelastete und ungestörte Böden werden höher be-
wertet als mit Schadstoffen belastete und umgelagerte Böden. Bei den Böden im Geltungs-
bereich ist durch die zum Teil bestehende Versiegelung (Verkehrsfläche) keine natürliche 
Lagerung mehr vorhanden. Der Natürlichkeitsgrad ist hier als sehr gering bzw. fehlend ein-
zustufen. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie die Kleingartenflächen sind durch 
die acker- und gartenbaulichen Aktivitäten (Pflügen, Eintrag von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln) gestört. Der Natürlichkeitsgrad ist nur als mittel zu bewerten. Böden mit ho-
hem Natürlichkeitsgrad ergeben sich nur im Bereich der aufgegebenen Kleingartenflächen, 
bei denen sich die Böden von früheren Störungen regenerieren konnten. 
 
Empfindlichkeit 
Versiegelung ist als der gravierendste Belastungsfaktor anzusehen, da sie zu einer Zerstö-
rung sämtlicher Bodenfunktionen führt. Insofern werden alle nicht überbauten/versiegelten 
Flächen als 'hoch empfindlich' gegenüber baulichen Eingriffen eingestuft.  
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Neben vollständigen Versiegelungen führen auch Bodenverdichtungen zu einer Veränderung 
des Bodengefüges, d. h. zu einer Verminderung des Anteils an Grob- und Mittelporen und 
damit zu einer Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen. 
Die Böden im Geltungsbereich haben entsprechend der Bewertung ihrer natürlichen Boden-
funktionen überwiegend eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Bodenverdichtungen und 
Umlagerungen.   
 
Vorbelastung 
Siehe Kapitel Bodenschutz 
 
Wasser 
 
Naturräumliche Gegebenheit/Bestand 
Fließgewässer und stehende Gewässer 
 
Im Plangebiet selbst befinden sich keine Oberflächengewässer. Nächstliegendes Gewässer 
ist der ca. 11,6 ha umfassende See „Große Blies“ in einer Entfernung ca. 500 m südlich des 
Plangebiets. 
Der Geltungsbereich liegt - bedingt durch die Nähe zum Rhein - in einem Risikogebiet au-
ßerhalb von Überschwemmungsgebieten nach Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 
(Richtlinie 2007/60/EG). Dies sind Gebiete, die von Hochwasser betroffen werden, mit wel-
chen seltener als einmal in 100 Jahren zu rechnen ist. Die Fläche liegt hinter den Hochwas-
serschutzanlagen des Landes Rheinland-Pfalz. 
 
Grundwasser 
Die Grundwasserneubildung liegt gemäß Geoexplorer des Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie und Mobilität bei 43 bis 62mm/Jahr. Dies entspricht knapp 10% des jährli-
chen Niederschlagsaufkommens von ca. 599mm. Die Grundwasserüberdeckung wird - wie 
in der gesamten Fläche der Rheinniederung rund um Ludwigshafen – aufgrund der geringen 
Grundwasserflurabstände als ungünstig bewertet. 
Nach der hydrogeologischen Kartierung (Hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbe-
wirtschaftung Rhein-Neckar-Raum, Fortschreibung 1983-1998, Karte 7: Höhengleichen des 
Oberen Grundwassers am 01. Oktober 1990, Karte 8: Flurabstände des Oberen Grundwas-
sers am 1. Oktober, Karte 14: Bodenkarte; Maßstab 1:50.000; Ministerium für Umwelt und 
Verkehr Baden-Württemberg, Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Fors-
ten und Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz) liegt das mittlere Grundwas-
serniveau anhand der Grundwasser-Höhengleichen im obersten quartären Grundwasserlei-
ter im Projektgebiet bei ca. 87,8 mNN. Saisonal und witterungsbedingt muss grundsätzlich 
mit Schwankungen des Grundwasserspiegels gerechnet werden.  
Aufgrund der vorhandenen Daten kann für das nördliche Ende des Projektgebietes ein 
GWmax = ca. 90,0 mNN und für das südliche Ende ein GWmax = 90,60 mNN abgeschätzt 
werden.  
Für die Planung der Versickerungseinrichtungen lässt sich ein mittlerer höchster Grundwas-
serstand (MHGW) im Projektgebiet von MHGW = ca. 89,5 mNN abschätzen. Dies entspricht 
einem Grundwasserflurabstand von ca. 1,8 – 2,5 m. 
 
Bedeutung 
Grundwasservorkommen sind umso bedeutender, je größer ihre Ergiebigkeit ist. Die Ergie-
bigkeit des Grundwassers ist unter anderem abhängig von der Grundwasserneubildungsrate,  
das heißt der Niederschlagsmenge abzüglich Verdunstung und Abfluss. Aufgrund der gerin-
gen Niederschläge und der vorhandenen Bebauung im Stadtgebiet Ludwigshafen ist die Er-
giebigkeit des Grundwassers eher gering (MUEEF 2020a). Dennoch kommt dem Geltungs-
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bereich aufgrund der zum Großteil unversiegelten Fläche eine Bedeutung als Infiltrationsflä-
che für die Grundwasserneubildung zu. 
 
Empfindlichkeit 
Es besteht grundsätzlich eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Versiegelung, da wichtige 
Funktionen wie die Grundwasserneubildung und das Wasserrückhaltevermögen auf der Flä-
che verloren gehen. Die Empfindlichkeit des Schutzguts Wasser gegenüber der Planung 
wurde zudem vertieft von der Stadt Ludwigshafen geprüft. Im Rahmen des Bauleitplanver-
fahrens wurde ein Wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag erarbeitet. 
 
Vorbelastung 
Der chemische Zustand des Grundwasserkörpers im Großraum Ludwigshafen ist als 
schlecht einzustufen (MUEEF 2020a). Vorbelastungen sind im Bereich der bereits versiegel-
ten Flächen (Verlust von Infiltrationsfläche), sowie durch die hohen Nitratwerte durch die 
Stoffeinträge aus Düngemitteln der Landwirtschaft vorhanden. 
 
Klima und Luft 
 
Naturräumliche Gegebenheit/ Bestand 
Das Klima im Untersuchungsgebiet ist dem Klimabezirk des mittleren Oberrheingrabens zu-
zurechnen und zeichnet sich durch milde Winter und warme Sommer aus. Eine klimatische 
Vorbelastung ergibt sich aus der Lage in der Rheinebene und den damit verbundenen aus-
tauscharmen und windschwachen Wetterlagen. Die Vertikalzirkulation wird dabei durch 
warme Luftschichten in geringer Höhe der Atmosphäre unterbunden, was zu drückender 
Schwüle im Sommer und Inversionslagen im Herbst und Winter führt. 
Das Stadtgebiet von Ludwigshafen a. Rh. befindet sich nach der Systematik von KÖPPEN in 
der warmgemäßigten Klimazone. Bioklimatisch ist der Raum Ludwigshafen durch seine Lage 
in der Oberrheinischen Tiefebene als Zone mit häufiger Wärmebelastung und seltenem Käl-
tereiz zu bewerten (https://www.dwd.de).  
Die Jahresmitteltemperatur beträgt in Ludwigshafen a. Rh. laut GERICS (2021, 
https://www.gerics.de/klimaausblick-landkreise) im 30-jährigen Mittel ca. 10,6°C (1971 – 
2000). Die Julitemperaturen erreichen Durchschnittswerte um 19,8°C, die minimalen Durch-
schnittswerte werden im Januar mit 1,8°C im Januar bestimmt. 
 
Bedeutung 
Abgeleitet aus den Erkenntnissen der Stadtklimaanalyse Ludwigshafen a. Rh. von 2000 
weist die Klimafunktionskarte der Stadt Ludwigshafen a. Rh. darauf hin, dass das Planungs-
gebiet eine insgesamt nur geringe stadtklimatische Bedeutung aufweist. Über den Ackerflä-
chen wird zwar Kaltluft gebildet, ihr Einwirkbereich in Richtung Bestandsbebauung im Nor-
den, Osten und Süden wird aber als gering eingestuft. 
Bestehende Gehölzstrukturen sind bedeutende Schatten-, Feuchtigkeits- und Sauer-
stoffspender; Stadtbäume tragen maßgeblich zu einer Besserung der Luftqualität durch die 
Filterung von Staub und gasförmigen Luftverunreinigungen bei. 
 
Empfindlichkeit 
Aufgrund der o.g. Ausführungen zur Bedeutung werden die bestehenden Bäume und Ge-
hölzstrukturen im Geltungsbereich mit hoher Empfindlichkeit gegenüber einem Verlust be-
wertet. 
 
Vorbelastung 
Vorbelastungen sind v.a. durch die versiegelten Flächen vorhanden. 
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Tiere und Pflanzen 
Um mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände möglichst frühzeitig zu erkennen, 
wurde bereits im Rahmen des Vorentwurfs ein artenschutzrechtliches Gutachten zur Pla-
nung erstellt („Bebauungsplan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ Stadt Ludwigshafen 
am Rhein; Fachbeitrag Artenschutz“, erstellt durch: Dr. Friedrich Wilhelmi; Mutterstadt zum 
September 2022). Dabei wurden auch die Biotoptypen im Plangebiet sowie die vorhandenen 
planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten erhoben. 
Die nachfolgende Bestandsbeschreibung zu Flora und Fauna gibt nur einen Überblick über 
die im Geltungsbereich erfassten Arten/Biotoptypen. Weitergehende Informationen sind dem 
Artenschutzgutachten zu entnehmen. 
 
Bestandsbeschreibung Flora 
 
Biotoptyp Kürzel Beschreibung 

Acker und Ackerrand-
streifen 

HA0, HC1 Den mit rund 7,3 ha größten Anteil des Plangebiet nehmen 
die intensiv bewirtschafteten Ackerflächen ein. Angebaut 
werden Mais und Gemüse, z.T. als Fruchtfolge. Aufgrund der 
Pflege mit Unkrautvernichtungsmitteln finden sich auf dieser 
Fläche neben den jeweils angebauten Feldfrüchten keine 
nennenswerten weiteren Pflanzen.  
Die Ackerrandstreifen sind grasig-krautig mit nitrophilen und 
ruderalen Hochstauden oder grasdominiert und deutlich ar-
tenärmer ausgeprägt. 

Gebüsche unterschied-
licher Ausprägung 

BB0, BB1 Bei den Gebüschen (BB0) handelt es sich um mehrere zer-
streut liegende Einheiten, die vor allem von Brombeere 
(Rubus fruticosus) dominiert sind. Daneben finden sich Ge-
hölz im Sukzessionsstadium wie Feldahorn, Schwarzer Ho-
lunder, Nussbaum und Götterbaum.  
Die Gebüschstreifen (BB1) sind linear mit geringer Tiefe mit 
Strauch-, und jüngerem Baumbewuchs ausgeprägt; aspekt-
prägend sind Feldahorn, Traubenkirsche, Liguster und Roter 
Hartriegel. 

Gehölze, Strauch- und 
Baumhecken 

BD2, 
BD3, BD4 

Gehölze, Strauch- und Baumhecken kommen überwiegend 
an den Straßenböschungen der Bayreuther Straße und der 
Böschung zur Straßenbahnlinie vor. Es handelt sich um 
Strauch- und Baumbewuchs aus überwiegend standortge-
rechten und heimischen Arten unterschiedlichen Alters, teil-
weise mit größeren Bestandslücken und dichtem, bodende-
ckenden Unterwuchs. 

Pioniergehölz AU2 Auf ca. 3.500 m² hat sich nördlich der Wohnbebauung an der 
Bayreuther Straße aus einer etwa 15-jährigen Ackerbrache 
ein Pioniergehölz entwickelt. Strukturbereicherung erhält der 
Bestand durch die knapp außerhalb des Geltungsbereichs 
stehenden, deutlich älteren Bäume einer ehemaligen, jetzt 
durchwachsenen Grünanlage. Aspektprägend sind Trauben-
kirsche, Spitzahorn, Sommerlinde, Nussbaum, Brombeere 
(örtlich Dominanzbestand) und Götterbaum. 

Mähwiese - Glatthafer-
wiese 

EA1 Nördlich der Rotkreuzstraße besteht auf ca. 900 m² eine 
Mähwiese in Form einer Glatthaferwiese, die extensiv genutzt 
wird und deren ackerwärts gelegene Bereiche durch Befah-
rung und zum Teil auch durch wiederholte Müllablagerung 
deutlich ruderalisiert sind. 

Gartenanlagen HS1, 
HS2, HS9 
und BF1 

Beidseits der Bayreuther Straße – vornehmlich aber auf der 
Ostseite – finden sich Gartenanlagen in unterschiedlicher 
Ausprägung. Vorherrschend sind auf ca. 2,4 ha intensiv ge-
nutzte Flächen (HS1), die sich als vergleichsweise struktur-
arm darstellen. Diesen kommt nur eine geringe Wertigkeit zu. 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ 

 
 

 
 
4-125;H.Katz;3163 - 41/169 - Stand: 17.02.2025 

Innerhalb der nördlich der Wohnbebauung an der Bayreuther 
Straße gelegenen Gärten findet sich jedoch eine Reihe aus 
Pyramidenpappeln, deren Bedeutung als hoch einzustufen 
ist. 
Auf ca. 1,2 ha finden sich zudem extensiv genutzte Gartenan-
lagen (HS2) bzw. brach liegende Kleingärten ohne erkennba-
re Nutzung (HS9). Diese Flächen sind wesentlich strukturrei-
cher, insbesondere durch eine beginnende bzw. vorange-
schrittene Verbuschung und durchgewachsene Obstbäume. 
Zudem ist das Störungspotenzial gering. Innerhalb einer auf-
gegebenen Kleingartenfläche steht zudem eine Gebäuderui-
ne, die Lebensraumpotenzial für Fledermäuse bietet. 

Siedlungsgehölze und 
sonstige Siedlungsgrün-
flächen 

BD5, 
BF2, BJ0, 
HJ0, 
HM3, 
HM4  

Im südlichen Teil des Bebauungsplangebiets befinden sich 
verschiedene Siedlungsgehölze als Zier- bzw. Schnitthecke, 
als Baumgruppe bzw. Baumreihe (innerhalb der Gartenanla-
ge stehende Reihe aus Pyramidenpappeln) sowie als sonsti-
ges Siedlungsgehölz. 

 
Bedeutung/Empfindlichkeit Flora 
 
Biotoptyp Kürzel Bedeutung/ Empfindlichkeit 

Acker und Ackerrand-
steifen 

HA0, HC1 Den Ackerflächen und den schmalen Ackerrand-
streifen kommt in ihrer gegenwärtigen Nutzungs-
form nur eine geringe Wertigkeit zu. Breite Acker-
randstreifen weisen eine mittlere Wertigkeit auf. 

Gebüsche unter-
schiedlicher Ausprä-
gung 

BB0, BB1 Den Gebüschen und Gebüschstreifen kommt, so-
weit sie sich in der Feldflur befinden, eine mittlere 
Wertigkeit zu. Im Siedlungsraum ist ihre Wertigkeit 
gering. 

Gehölze, Strauch- und 
Baumhecken 

BD2, BD3, BD4 Den Gehölzen, Strauch- und Baumhecken kommt 
eine mittlere Wertigkeit zu. 

Pioniergehölz AU2 Dieser Fläche kommt eine mittlere Wertigkeit zu. 

Mähwiese - Glattha-
ferwiese 

EA1 Dieser Fläche kommt eine mittlere Wertigkeit zu. 

Gartenanlagen HS1, HS2, HS9 und 
BF1 

Je nach verbliebener Nutzung ist die Wertigkeit 
entweder sehr hoch (aufgegebene Flächen) bzw. 
hoch (extensiv genutzte Flächen). Im Laufe des 
Verfahrens wurde der Geltungsbereich verkleinert. 
Die Gartenanlage (HS1) östlich der Bayreuther 
Straße liegt nur zu einem kleinen Teil innerhalb des 
Geltungsbereichs. Die folgende Abbildung zeigt die 
komplette Gartenanlage (HS1). 

Siedlungsgehölze und 
sonstige Siedlungs-
grünflächen 

BD5, BF2, BJ0, HJ0, 
HM3, HM4 

Die Bedeutung der Baumgruppen wird als mittel 
eingestuft. Die sonstigen Siedlungsgehölze weisen 
nur eine geringe Wertigkeit auf. 
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Abbildung 16: Einschätzung der Biotoptypen-Wertigkeit. Aus: Wilhelmi; September 2022, S. 37. 

 
Bestandsbeschreibung Fauna 
 
Vögel 
 
Gemäß der Aufnahme des Fachbeitrag Artenschutz konnten im Plangebiet insgesamt 37 
heimische Vogelarten, davon 25 mit Brutvorkommen im Plangebiet, nachgewiesen werden. 
Für weitere 13 Arten ist ein Vorkommen möglich bzw. zu erwarten. In der Zusammenschau 
zeigt sich somit der Betrachtungsraum als sehr guter und typisch besetzter Lebensraum für 
Vögel. 
Die meisten Arten der halboffenen Agrarlandschaft und der Kleingärten sind auf Gehölzstruk-
turen unmittelbar angewiesen. Dies sind die Baumkronen- und Gebüschfreibrüter, die Mehr-
zahl der Höhlen- und Nischenbrüter, sowie am Boden oder bodennah, aber immer im Schutz 
von Gehölzüberschirmung, brütende Arten.  
Eine kleinere Gruppe bezieht Gehölzstrukturen in ihre Reviere ein, dehnen ihren Aktions-
raum aber in das weite Offenland aus (sog. Ökotonbewohner) – typische Vertreter sind Blut-
hänfling, Stieglitz, Goldammer oder Bachstelze. Nur sehr wenige Arten (z.B. Feldlerche) 
meiden Gehölzstrukturen oder halten größere Abstände dazu ein.  
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Reptilien 
 
Im Rahmen des Artenschutzgutachtens konnte lediglich die Mauereidechse nachgewiesen 
werden. 
 
Säugetiere 
 
Fledermausarten wurden im Geltungsbereich registriert. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
Winterquartiere im Geltungsbereich befinden, ist dagegen sehr gering. Solche Quartiere 
müssen hinreichend frostsicher sein, was i.d.R. in größeren Gebäuden, unterirdischen Räu-
men aller Art oder in Baumhöhlen entsprechend starker Bäume gegeben ist. Solche Struktu-
ren wurden im Geltungsbereich nicht erkannt. 
 
Aus der Nagetier-Gruppe der Bilche oder Schläfer sind laut Artenschutzgutachter vor allem 
in den Gartenanlagen die Arten Haselmaus, Gartenschläfer und Siebenschläfer nicht gänz-
lich auszuschließen. 
 
Weiterhin wurden im Geltungsbereich Kleinsäuger und Tagfalter registriert. 
 
Bedeutung/ Empfindlichkeit Fauna 
Von hohem bis sehr hohem Wert für die Brutvogelgemeinschaft des Betrachtungsraums zei-
gen sich damit die extensiv bewirtschafteten bis weitgehend brachliegenden und stark ver-
buschten Gartenanlagen und der Pioniergehölzbestand, gefolgt von den linearen Gebüsch- 
und Baumheckenbeständen im Gebiet. Hier ist die höchste Brutvogeldichte zu finden. Zu 
erwähnen ist auch die geringe Störung dieser Raumeinheiten, der die Besiedlung auch durch 
weniger siedlungsholde Arten ermöglicht. 
 
Beeinträchtigungen und Vorbelastungen Flora und Fauna 
Als wesentliche bzw. planungsrelevante Vorbelastungen sind die versiegelten Flächen sowie 
die intensive Bewirtschaftung der Ackerflächen mit Pestizidanwendung zu nennen. 
 
Landschaft 
 
Bestand 
Das Landschaftsbild im Plangebiet wird im Wesentlichen von den intensiv bewirtschafteten 
Ackerflächen geprägt. Diese grenzen östlich und westlich an das Plangebiet an und erstre-
cken sich im Westen weiter als offene Landschaft. Im weiteren östlichen Umfeld wirken die 
Flächen des Hauptfriedhofs auf das Landschaftsbild ein. Im Nordosten und Südwesten wird 
das Plangebiet durch Gehölzflächen begrenzt.  
Die im Plangebiet verlaufenden Fußwege bzw. Wirtschaftswege bieten gute Möglichkeiten 
für einen Spaziergang in die offene Landschaft. 
 
Bedeutung/Empfindlichkeit 
Aufgrund der Lage am Siedlungsrand im Anschluss an die Wohnbebauung, das vorhandene 
Wegenetz und das durch die Hecken- und Gehölzstrukturen relativ reich gegliederte Land-
schaftsbild weist die Fläche einen gewissen Wert für die wohnortnahe Erholung auf. Gemin-
dert wird die Erholungseignung des Plangebiets im Wesentlichen durch die kontinuierliche 
Lärmeinwirkung der südlich verlaufenden A 650 und der nördlich verlaufenden Bahnlinie. Die 
vorhandenen Gartenanlagen im Plangebiet tragen sowohl aufgrund ihrer Nutzung als auch 
als begrünte und kleinteilige gegliederte Fläche innerhalb des Landschaftsraums zur Erho-
lungsfunkton bei. 
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Vorbelastung 
Der bereits ausgebaute Teil der Bayreuther Straße, die nördlich des Plangebiets verlaufende 
Straßenbahnlinie sowie die im Süden verlaufende A650 bilden Zäsuren in der Landschaft 
aus. Nördlich der Straßenbahnlinie wird zukünftig die Bebauung der Heinrich-Pesch-
Siedlung auf das Landschaftsbild einwirken. Im weiteren nördlichen Umfeld des Plangebiets 
prägen bestehende Gewerbebauten, südwestlich des Plangebiets die bestehende Wohnbe-
bauung das Landschaftsbild.  
 
 
Mensch, Freizeit und Erholungsfunktion, Kultur- und Sachgüter 
 
Bestand 
 
Die Flächen im Geltungsbereich werden Großteils landwirtschaftlich und gartenbaulich ge-
nutzt. 
 
Bedeutung 
 
Hinsichtlich der Bedeutung des Geltungsbereichs für das Schutzgut Mensch inklusive seiner 
Freizeit- sowie Erholungsfunktionen ist festzuhalten, dass die Flächen überwiegend landwirt-
schaftlich genutzt werden und somit eine gewisse Erholungsfunktion für Spaziergänger auf 
Feldwegen angenommen werden kann. Ansonsten lässt sich eine Bedeutung für die Erzeu-
gung von Lebensmitteln sowie von Zierpflanzen festhalten. 
 
Empfindlichkeit 
Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch steht in direktem Zusammenhang mit der Be-
deutung. Bei hoher Bedeutung der Fläche für den Menschen im Bestand ist von einer hohen 
Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen auszugehen und umgekehrt. In vorliegendem Fall 
kommt der Fläche jedoch eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Mensch zu, somit wird 
die Empfindlichkeit des Schutzguts gegenüber Eingriffen ebenfalls als gering eingeschätzt. 
 
Vorbelastung 
In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Plangebiet eine archäo-
logische Fundstelle verzeichnet. Es handelt sich um Bewuchsmerkmale, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf archäologisch relevante, großflächige Spuren früherer Siedlungstätigkeit 
zurück zu führen sind. (Fundstelle Mundenheim 25). Eine durchgeführte geomagnetische 
Erkundung kam zu dem Ergebnis, dass bei Erdarbeiten mit dem Auftreten archäologischer 
Denkmalsubstanz zu rechnen ist. Das Ergebnis der geomagnetischen Erkundung bedarf 
einer Verifizierung durch eine archäologische Sondage (Baggerschürfe). Die Baggerschürfe 
sind zu Beginn der Erdarbeiten im Bereich der Gemeinbedarfsfläche in Abstimmung mit der 
Direktion Landesarchäologie durchzuführen. 
Ein Hinweis zu archäologischen Funden ist im Bebauungsplan aufgenommen. 
Bereits heute sind die Flächen anthropogen genutzt. Durch die landwirtschaftliche Nutzung 
sind Staub- sowie Lärm- und Geruchsimmissionen anzusetzen. 

Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Umweltbelange beeinflussen sich 
gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Um-
weltbelangen sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten zu betrachten. Nachfol-
gend sind in der Tabelle die Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen zusammen-
gefasst dargestellt: 
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Abbildung 17: Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ 

 
 

 
 
4-125;H.Katz;3163 - 46/169 - Stand: 17.02.2025 

6.2.3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Sollte die Planung nicht realisiert werden, so ist für die Umweltaspekte „Fläche“, „Klima und 
Luft“, „Landschaft“ sowie „Mensch, Freizeit und Erholungsfunktion und Kultur- und Sachgü-
ter“ von einem Erhalt des in der Bestandsanalyse dargelegten Zustandes auszugehen. 
 
Boden 
 
Bei Nichtdurchführung ist keine wesentliche Zunahme der Versiegelung im Plangebiet zu er-
warten. Der Eintrag von Pflanzenschutz- und Düngemitteln in Boden und in das Grundwas-
ser wird durch landwirtschaftliche Nutzung bestehen bleiben. Die bestehenden Gehölze wer-
den in ihrer Form erhalten bleiben und die natürliche Bodenfunktion erhalten. Im Bereich der 
Bodenverunreinigungen ist weiterhin ein potenzieller Eintrag von Schadstoffen gegeben. 
 
Wasser 
 
Bei Nichtdurchführung ist keine wesentliche Zunahme der Versiegelung im Plangebiet zu er-
warten. Das Niederschlagswasser kann in den unversiegelten Bereichen an Ort und Stelle 
versickern. Im Bereich der Bodenverunreinigungen ist dadurch weiterhin ein potenzieller Ein-
trag von Schadstoffen gegeben.  
Der Eintrag von Pflanzenschutz- und Düngemitteln in das Grundwasser wird durch landwirt-
schaftliche Nutzung bestehen bleiben. 
 
Tiere und Pflanzen 
Die bestehenden Gehölze im Plangebiet werden voraussichtlich weiterhin in ihrer heutigen 
Form bestehen bleiben. Die heimische Pflanzen-, Tier- und insbesondere Vogelwelt findet 
damit weiterhin in diesem Bereich Unterschlupf und Lebensraum:  

 Erhalt der vorhandenen Vegetationsstrukturen und ihres Entwicklungspotentials, ins-
besondere der Gehölzbestände 

 Erhalt und ggf. Weiterentwicklung des vorhandenen Artenspektrums der Avi-Fauna.  

 
Die Artenvielfalt wird aufgrund der ungestörten Entwicklungsmöglichkeit voraussichtlich er-
halten bleiben. Eine weitere Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung durch verstärk-
ten Folieneinsatz würde zu einer Verdrängung weiterer Tier- und Pflanzenarten führen. 

 

6.2.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung 

Die Auswirkungsprognose bezieht sich auf die vom Vorhaben ausgehenden potentiellen Pro-
jektwirkungen. Grundsätzlich sind folgende Wirkfaktoren zu erwarten:  

 baubedingte Wirkfaktoren ergeben sich im Zuge der Bautätigkeit und können zeitlich auf 
die Bauphase des Vorhabens befristet oder dauerhaft sein. Hinweise zu baubedingten 
Wirkungen:  

o Die Art und Menge der erzeugten Abfälle ist zum jetzigen Zeitpunkt noch un-
bekannt. Alle durch das Vorhaben anfallenden Aushubmaterialien werden 
fachgerecht entsorgt werden. Die durch das Vorhaben ggfs. anfallenden 
schadstoffhaltigen Aushubmaterialien werden ordnungsgemäß und fachge-
recht gesondert entsorgt.  

o Bei den während des Baus verwendeten Bautechnologien handelt es sich um 
gewöhnliche Technologien, die von den beauftragten Unternehmen regelmä-
ßig ausgeführt werden. Außergewöhnliche Technologien sind nicht vorgese-
hen.  
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o Die Gefahr von bauzeitlichen Unfällen mit Schadstoffeinträgen wird durch 
Verwendung ordnungsgemäß gewarteter Baumaschinen und den sachgemä-
ßen Umgang mit umweltgefährdenden Materialien während der Bauzeit ver-
mieden.  

o Im Rahmen des Vorhabens werden die allgemein gültigen Regeln, technische 
Standards usw. eingehalten. Das Risiko für Störfälle, Unfälle und Katastro-
phen während des Baus und des Betriebs erhöht sich damit nicht.  

 anlagebedingte Wirkfaktoren entstehen z. B. durch geplante Baukörper, Verkehrswege 
und sind zeitlich unbegrenzt,  

 betriebsbedingte Wirkfaktoren ergeben sich durch den Betrieb bzw. die Unterhaltung der 
vorgesehenen Nutzungen.  

Die geplanten Veränderungen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes führen 
für die einzelnen Schutzgüter zu unterschiedlichen Auswirkungen, die im Folgenden be-
schrieben werden. 

 

 Auswirkungen auf den Boden und die Fläche 
Betriebs- und baubedingt kann die Befahrung der Böden mit Baufahrzeugen und -maschinen 
im Baufeldbereich zur Beeinträchtigung der Böden durch ggf. auftretende Verdichtungen 
(Erschütterungen, Vibrationen) führen. Die natürliche Horizontierung, Struktur und Lage-
rungsdichte der Böden sind hiervon betroffen. Insgesamt ist jeder Verlust von Böden und 
seinen natürlichen Funktionen als erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes einzustufen. 
Dies lässt sich durch die Lenkung der Baustellentätigkeiten auf markierten Zufahrtswegen 
mindern.  
Die baubedingte Wirkung betrifft im Wesentlichen die Flächen zur Baustelleneinrichtung und 
wird im Bereich der baulichen Anlagen und Verkehrsflächen von der Wirkung der Versiege-
lung überlagert. 
Von den Baufahrzeugen und -maschinen gehen während der Bauphase zeitliche begrenzte 
Schadstoffemissionen aus, die sich auf den angrenzenden Flächen in Böden anreichern und 
die über den Wirkungspfad Boden/Luft bzw. Boden/Wasser Auswirkungen auf die Vegetation 
und die Bodenfauna haben können.  
Bedingt durch den Einsatz von Baumaschinen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 
zu stofflichen Einträgen in den Boden kommen kann. Auslaufende Treibstoffe, Motoröle und 
andere Stoffe wirken sich auf den Boden sowie über die Wirkungspfade Boden/Pflanze so-
wie Boden/Wasser auf die entsprechenden Schutzgüter aus. Das Risiko des baubedingten 
Schadstoffeintrags wird durch die ausschließliche Verwendung ordnungsgemäß gewarteter 
Baumaschinen sowie einem sachgemäßen Umgang mit umweltgefährdenden Materialien 
minimiert. Im Sinne der Eingriffsregelung existiert bezüglich dieses Wirkfaktors kein Aus-
gleichsbedarf.  
Aufgrund der nicht auszuschließenden Restbelastung der Böden in Teilbereichen durch vor-
herige Nutzungen werden im Bebauungsplan Vorgaben hinsichtlich der Eingriffe in den Un-
tergrund gemacht. Diese müssen durch einen fachgutachterlichen Sachverständigen beglei-
tet und dokumentiert werden.  
Insgesamt ist für das Schutzgut Boden betriebs- und baubedingt somit keine erhebliche Be-
einträchtigung zu erwarten. Der zu erwartende Entfall / die Minderung des Pestiziteinsatzes 
durch Entfall der ackerbaulichen Nutzung stellt eine Verbesserung dar. 
 
Anlagebedingt führen die Festsetzungen des Bebauungsplans zu einer deutlichen Zunahme 
der versiegelten und bebauten Flächen. Die natürlichen Bodenfunktionen werden dadurch 
beeinträchtigt. Die natürliche Horizontierung, Struktur und Lagerungsdichte der Böden sind 
davon betroffen. Das Austausch- sowie Infiltrationsvermögen sowie die Lebensraumfunktion 
des Bodens entfallen in den versiegelten Bereichen dauerhaft. Insgesamt ist jeder Verlust 
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von Böden und der irreversible Verlust seiner natürlichen Funktionen als erhebliche Beein-
trächtigung des Schutzgutes einzustufen.  
Demnach ergibt sich durch die zukünftige Versiegelung entsprechend der hohen-
Empfindlichkeit des Schutzguts Boden gegenüber dieser eine erhebliche Beeinträchtigung 
besonderer Schwere. Es werden schutzgutbezogene Maßnahmen erforderlich.  
Geplant sind Versickerungs- und Extensivierungsmaßnahmen in den Grünbereichen und 
Dachbegrünung.  
 
Die im Geltungsbereich geplante versiegelte Fläche von Verkehrsflächen, Gemeinbedarfs-
fläche und Gewerbeflächen führt zu einem Verlust unversiegelter Flächen sowie den damit 
verbundenen Schutzgutfunktionen. 
Der Anteil der versiegelten/überbauten Flächen des Geltungsbereichs erhöht sich, was als 
Beeinträchtigung besonderer Schwere für das Schutzgut Boden sowie Fläche zu bewerten 
ist. Dies wirkt sich negativ auf die Bodenfunktionen des Plangebiets aus.  
 

 Auswirkungen auf das Wasser 
Baubedingt besteht während der Bauphase die Gefahr des Schadstoffeintrags durch um-
weltgefährdende Bau- und Betriebsstoffe der Baumaschinen. Das Risiko des Schadstoffein-
trags wird jedoch durch die ausschließliche Verwendung ordnungsgemäß gewarteter Bau-
maschinen sowie einen sachgemäßen Umgang mit umweltgefährdenden Materialien mini-
miert, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
Anlagebedingt ist durch die zusätzliche Versiegelung von Flächen ein Verlust von Infiltrati-
onsfläche zu verzeichnen, was eine Verminderung der Versickerung von anfallenden Nie-
derschlagswasser bewirkt und sich somit negativ auf die Grundwasserneubildung sowie das 
Wasserrückhaltevermögen auswirkt.  
Betriebsbedingt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser zu er-
warten. Die auf Dachflächen anfallenden Niederschläge werden vor Ort versickert. 
Die anfallenden unbelasteten Niederschlagswässer von Dachflächen werden jedoch im Ge-
biet versickert, und die Dachbegrünung wirkt abflussverzögernd. Dies führt zu einer deutli-
chen Minderung der Beeinträchtigung. Die Inhalte des wasserwirtschaftlichen Fachbeitrages 
wurden aufgenommen. 

 

Zusätzlich ist eine künftig sinkende Pestizid- und Nitratbelastung zu erwarten.  

Eingriff in einem Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach Hochwasser-
risikomanagement-Richtlinie (Richtlinie 2007/60/EG) stellt keine erhebliche Beeinträchtigung 
dar.  
 

 Auswirkungen auf Luft und Klima 
 
Baubedingt besteht während der Bauphase die Gefahr der Schadstoffbelastung durch Im-
missionen von Baumaschinen. Das Risiko des Schadstoffeintrags wird jedoch durch ord-
nungsgemäß gewartete Baumaschinen deutlich minimiert, so dass keine erheblichen Beein-
trächtigungen zu erwarten sind. Eine weitere baubedingte Gefahr für die Lufthygiene stellt 
die Staubentwicklung während der Bauarbeiten dar. Aufgrund der lediglich temporären Bau-
tätigkeiten sind dadurch jedoch ebenfalls keine im Bebauungsplanverfahren erheblichen Be-
einträchtigungen zu erwarten. Die Störreize (Lärm, Staub, Schadstoffeintrag) wirken in be-
grenztem Umfang auch über die eigentliche Baustelle hinaus.  
 
Anlagebedingt führen die Festsetzungen des Bebauungsplanes und die damit verbundene 
Flächenversiegelung zu einem Verlust an Freiflächen. Die bioklimatische Regene-
rationsfunktion auf den offenen Ackerflächen wird dadurch verhindert. Der Verlust von Ge-
hölzstrukturen führt zudem zur Reduktion der Frischluftentstehung und der Durchlüftung des 
Gebietes. Die geplante Bebauung begünstigt die Wärmespeicherung und Überwärmung in 
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den Sommermonaten. Gehölzneupflanzungen im Geltungsbereich dienen als Schatten-, 
Feuchtigkeits- und Sauerstoffspender dienen und tragen zur Filterung von Staub und gas-
förmigen Luftverunreinigungen und somit zu einer Besserung der Luftqualität bei.  
Die geplanten Grünflächen, Baumpflanzungen und Dachbegrünung leisten ihren Beitrag zur 
Kühlung im Gebiet. 
Abgeleitet aus den Erkenntnissen der Stadtklimaanalyse Ludwigshafen a. Rh. von 2000 
weist die Klimafunktionskarte der Stadt Ludwigshafen a. Rh. darauf hin, dass das Planungs-
gebiet eine insgesamt nur geringe stadtklimatische Bedeutung aufweist. Über den Ackerflä-
chen wird zwar Kaltluft gebildet, ihr Einwirkbereich in Richtung Bestandsbebauung im Nor-
den, Osten und Süden wird aber als gering eingestuft. 
 
Betriebsbedingt kann es aufgrund der erwartenden, erhöhten Verkehrsaufkommens zu zu-
sätzlichen betriebsbedingten Beeinträchtigungen durch Immissionsbelastungen für das Lo-
kalklima im Geltungsbereich kommen.  
Es wird zu einer Zunahme von Geräuschen durch die typische Geräuschkulisse eines Schul-
standorts und eingeschränkten Gewerbegebieten kommen. Durch den Verkehr und durch 
Heizen sowie ggf. im eingeschränkten Gewerbegebiet zulässige gewerbliche Nutzungen wird 
es zu einem Schadstoffeintrag kommen. 

Insgesamt bewirken die Festsetzungen des Bebauungsplanes mittlere Beeinträchtigungen 
für das Schutzgut Klima/Luft; durch die Flächenversiegelung gehen Flächen für die Frischluf-
tentstehung verloren. Die geplanten Grünflächen und Gehölzneupflanzungen tragen zur kli-
matischen Durchlüftung und Kühlung des Geltungsbereiches bei. Die Auswirkungen auf den 
Klimawandel und die Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels 
ist klimatologisch nicht höher als bei den umgebenden Gewerbe- und Siedlungsflächen. 
 

 Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
Baubedingt können Veränderungen des Landschafts-/Stadtbildes während der Bauzeit nicht 
ausgeschlossen werden (z. B. durch das Aufstellen von Gerüsten oder Kränen). Diese wir-
ken jedoch nur temporär und bewirken somit keine gravierenden Beeinträchtigungen.  
 
Anlage- und betriebsbedingt kommt es im Planungsgebiet zum Verlust von Grünstrukturen  
sowie zum Verlust der offenen Ackerflächen durch Versiegelung. Bereits versiegelte Berei-
che (Wirtschaftsweg/ Verkehrsflächen) werden in die Planungen des Geltungsbereichs inte-
griert. Durch die Umsetzung des Bebauungsplans nimmt der Anteil versiegelter Flächen 
deutlich zu. Das Landschaftsbild wird durch die Gewerbeeinheiten mit zulässigen baulichen 
Höhen bis zu 13m verändert und abgewertet. Der Geltungsbereich grenzt jedoch an das 
nördlich gelegene Gewerbegebiet (B-Plan Nr. 586a) an. 
Durch entsprechende Festsetzungen ist der Erhalt der landschaftsbildprägenden Bäume 
entlang der Bayreuther Straße (gegenüber Bayreuther Str. 35) gesichert und die Anlage von 
Grünflächen, z. T. mit Gehölzanpflanzungen, vorgesehen, was das Gesamtbild des Gel-
tungsbereiches aufwertet. Für das Landschaftsbild ist von einer mittleren Beeinträchtigung 
auszugehen.  
Pflanzstreifen entlang der Grundstücksgrenze der Baufelder erzeugen einen optischen 
Übergang zwischen Agrarlandschaft und gewerblichen Flächen bzw. Schulflächen. 
 

 Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt 
 
Baubedingt sind durch die Bautätigkeit Störungen der Fauna (durch Lärm, Erschütterung, 
Staub, optische Störungen usw.) zu erwarten, die auch außerhalb des Geltungsbereichs 
wirken. Diese wirken jedoch lediglich temporär und es sind nur Habitatstrukturen in Sied-
lungsnähe betroffen. Sie werden insofern mit einer geringen Beeinträchtigungsintensität ein-
gestuft.  
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Gehölzstrukturen, die im Rahmen der Planung im Geltungsbereich erhalten werden können, 
sind während der Bauzeit gegen Beeinträchtigungen durch die Bautätigkeit zu schützen. 
 
Anlagebedingt kommt es zu einem Verlust und einer Verkleinerung von Lebensräumen für 
Pflanzen und Tiere.  
Insbesondere die zusammenhängende Gehölzfläche westlich der Bayreuther Straße geht 
vollständig verloren. Die teilweise baumbestandenen Kleingartenflächen westlich und östlich 
der Bayreuther Straße gehen zum Teil verloren. Die zu erhaltenden Gehölzstrukturen am 
nordwestlichen Rand des Plangebiets verlieren durch die heranrückende Bebauung den Be-
zug zur aktuell angrenzenden offenen Ackerfläche, was die Lebensraumfunktion für die Ar-
ten der Säume und Randstrukturen entwertet. 
Durch entsprechende Festsetzungen werden Baumstandorte entlang der Bayreuther Straße 
erhalten. Zudem sind die Anpflanzung von Einzelbäumen entlang der Straßenverkehrsflä-
chen sowie die Anlage von Grünflächen geplant. 
 
Relevante betriebsbedingte Auswirkungen für Tiere und Pflanzen sind ggf. durch das erhöh-
te Verkehrsaufkommen im Geltungsbereich zu erwarten. Nutzungsbedingt ist mit Lichtemis-
sionen und visuelle Effekte durch Verkehr und Außenbeleuchtung zu rechnen.  
 
Insgesamt bewirken die Festsetzungen des Bebauungsplanes Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut Tiere und Pflanzen. Der Anteil unversiegelter Flächen im Geltungsbereich wird 
reduziert; Habitatstrukturen gehen durch die Bebauung verloren. Durch die vorliegende 
Grünordnung wird jedoch das Habitatpotenzial für Arten allgemeiner Planungsrelevanz auf 
öffentlichen Grünflächen gegenüber der bisher bestehenden Ackerfläche gesteigert.  
Die als Kompensation wiederherzustellenden bzw. neu zu entwickelnden Biotope befinden 
sich im räumlichen Zusammenhang, in dem der Eingriff vorgenommen wird.  
 

 Auswirkungen auf den Menschen und auf Kultur- und Sachgüter 
Baubedingt können Beeinträchtigungen durch Baustelleneinrichtungen nicht ausgeschlossen 
werden. Diese wirken jedoch nur temporär und bewirken somit keine gravierenden Beein-
trächtigungen. 
In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Plangebiet eine archäo-
logische Fundstelle verzeichnet. Es handelt sich um Bewuchsmerkmale, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf archäologisch relevante, großflächige Spuren früherer Siedlungstätigkeit 
zurück zu führen sind. (Fundstelle Mundenheim 25). Eine durchgeführte geomagnetische 
Erkundung kam zu dem Ergebnis, dass bei Erdarbeiten mit dem Auftreten archäologischer 
Denkmalsubstanz zu rechnen ist. Das Ergebnis der geomagnetischen Erkundung bedarf 
einer Verifizierung durch eine archäologische Sondage (Baggerschürfe). Die Baggerschürfe 
sind zu Beginn der Erdarbeiten im Bereich der Gemeinbedarfsfläche in Abstimmung mit der 
Direktion Landesarchäologie durchzuführen. 
 
Anlage- und Betriebsbedingt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut 
Mensch zu erwarten.  
Die schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass keine Konflikte mit angrenzenden 
schutzbedürftigen Nutzungen bestehen.  
Im Rahmen des Bebauungsplanes wurde eine Schallkontingentierung zum Schutz der 
schutzbedürftigen Nutzungen erarbeitet. Es sind damit keine erheblichen betriebsbedingten 
Beeinträchtigungen für Menschen zu erwarten.  
Insgesamt bewirken die Festsetzungen des Bebauungsplanes somit keine Beeinträchtigun-
gen für Menschen und deren Gesundheit.  
Nutzungsbedingt ist mit Lichtemissionen und visuelle Effekte durch Verkehr und Außenbe-
leuchtung zu rechnen. In den umliegenden Flächen der offenen Landschaft wird es durch 
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Zunahme von Kfz-, Fußgänger- und Radverkehr zu einer Erhöhung der Bewegungsunruhe 
kommen.  
 
Für das Schutzgut Freizeit- und Erholungsfunktion, Kultur und Sachgüter ist keine erhebliche 
Beeinträchtigung zu erwarten.  
 

 Wechselwirkungen 
 
Durch die Umsetzung des Planungsvorhabens in Verbindung mit den Auswirkungen be-
nachbarter Vorhaben können kumulierende Auswirkungen auftreten. Gemäß § 10 des UVP-
Gesetzes liegen „kumulierende Vorhaben“ vor, wenn mehrere Vorhaben derselben Art von 
einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt werden und in einem engen Zusam-
menhang stehen. Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn sich der Einwirkungsbereich der 
Vorhaben überschneidet und die Vorhaben funktional oder wirtschaftlich aufeinander bezo-
gen sind. Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betriebli-
chen oder baulichen Einrichtungen verbunden sein.  
Das Plangebiet ist Teil der Entwicklungsachse West. Der Rahmenplan zur Ent-
wicklungsachse West 2020 (Anlage 10.2) zeigt die planerischen Absichten entlang der 
Stadtbahnlinie und der Bayreuther Straße. Dieser stellt die Fläche südlich der Stadtbahnlinie 
als Schulstandort dar. Entlang der Bayreuther Straße reihen sich Gewerbeflächen auf.  
Damit ergeben sich Wechselwirkungen der vorliegenden Planung mit der im Flä-
chennutzungsplan verankerten, derzeit noch nicht verwirklichten Gewerbefläche des „Mittel-
standparks“ nordöstlich des Plangebiets sowie mit der im Norden an das Plangebiet angren-
zenden „Heinrich-Pesch-Siedlung“, die derzeit baulich erschlossen wird. 
Eine wesentliche Wechselwirkung ist die bei zeitnaher Umsetzung aller drei Planungen zu 
erwartende breitflächige Ausdehnung der Siedlungsfläche entlang der Ost-West-Achse süd-
lich der Mannheimer Straße von der BG Unfallklinik im Westen bis zur Heinrich-Pesch-
Siedlung im Osten sowie entlang der Bayreuther Straße im Süden. Durch dieses bandförmi-
ge Ausdehnen der Siedlung geht eine siedlungsnahe, relativ reich mit Heckenstrukturen ge-
gliederte Außenbereichsfläche dauerhaft verloren. 
Hinsichtlich der Minderung der Auswirkungen und Habitatpotenziale sind grünordnerische  
und artenschutzfachliche Maßnahmen formuliert, um Wechselwirkungen mit anderen Projek-
ten zu vermeiden. 
 

6.2.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Zur Vermeidung und Minderung und zum Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in die 
Schutzgüter werden folgende Maßnahmen empfohlen: 
 
Schutzgut Beeinträchti-

gung 
Erheblichkeit/ 
Größe 

Flächen und Maßnahmen 
zur Vermeidung und 
Ausgleich  
 

Begründung 

Fläche/ 
Land-
schaft 

Veränderung der 
landschaftlichen 
Situation  
 

Großteil des Ge-
bietes 

 Erhalt landschafts-
bildpräger Einzelbäume 
entlang der Bayreuther 
Str.  

 Erhalt wertvoller Gehölz-
flächen  

 Festsetzung von Grünflä-
chen, Bäumen und Sträu-
cher  

 

Neugestaltung des 
Orts- und Land-
schaftsbildes insbe-
sondere durch 
Randeingründung 
der Baugrundstücke 
bei gleichzeitiger 
Erhaltung von Ein-
zelbäumen entlang 
der Bayreuther 
Straße. Teilweise 
Erhaltung des Pio-
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niergehölzes. 
 

Tiere, 
Pflanzen 
und biolo-
gische 
Vielfalt 

Beeinträchtigung 
bzw. Verlust land-
wirtschaftlicher 
Nutzflächen, Gar-
tenflächen und 
Gartenbrachen 
sowie Verlust von 
Pioniergehölz. 
 

Großteil des Ge-
bietes 

 Die Baufeldvorbereitung 
darf nur in den Wintermo-
naten vom 01. Oktober bis 
zum letzten Tag des Feb-
ruars vorgenommen wer-
den. 

 Festsetzung von Dach- 
und Fassadenbegrünung  

 Festsetzung von Grünflä-
chen und Baumpflanzun-
gen  

 Festsetzung von An-
pflanzflächen 

 Anlegen einer externen 
Ausgleichsfläche 

 Für notwendige Beleuch-
tungsanlagen sind gerich-
tete, insektenneutrale 
LEDLeuchtmittel mit ei-
nem warmweißen Spekt-
rum empfehlenswert. Es 
sind geschlossene-
Leuchtmittelgehäuse zu 
verwenden. 

 Empfehlung: Anbringung 
von künstlichen Fleder-
mausquartieren an Ge-
bäuden.  

Grünflächen sowie 
umfangreiche 
Baumpflanzungen 
erlauben neue, 
strukturreichere 
Lebensräume als  
die ehem. intensiv 
genutzten landwirt-
schaftlichen Flä-
chen.  
Vor dem Hinter-
grund der relativ 
geringen Bedeu-
tung der Ackerflä-
chen für den Bio-
topschutz können 
die vorge-
schlagenen Flächen 
und Maßnahmen 
einen Teil der Aus-
gleichserfordernisse 
erbringen.   
 

Boden Verlust belebten 
Bodens 

Zunahme der 
Versiegelung im 
Geltungsbereich  
 

Herstellung diverser Vegeta-
tionsflächen. 
Im Planungsgebiet nicht aus-
gleichbare Beeinträchtigungen 
werden bilanzierend ermittelt.  
Es werden geeignete externe 
Ersatzflächen und Er-
satzmaßnahmen nachgewie-
sen.   
 

Vorbehaltlich einer 
dauerhaften Pflege 
und Entwicklung 
der Grünflächen 
können hier belebte 
Bodenzonen neu 
geschaffen werden. 
Sie sind Standort 
für Vegetation und 
Bodentiere.  

Luft/Klima Versiegelung und 
Überbauung bei 
einer GRZ von 0,8 
sowie Gebäude-
höhen von bis zu 18 
m. Verschärfung 
der gelände-
klimatischen Tem-
peraturspitzen; 
Beeinträchtigung 
der lokal-
klimatischen  
Windfelder. Wegen 
bioklimatischer 
Vorbelastung von 
erheblicher planeri-
scher Bedeutung.  
 

 

Die zur Bewertung 
des Planungskon-
zepts 
durchgeführten 
Klimaanalysen 
lassen in der 
Gesamtbilanz 
keine gravieren-
den klimaökologi-
schen Negativef-
fekte erwarten, die 
einer Realisierung 
grundsätzlich 
entgegenstehen. 
Unvermeidbare 
strömungsdyna-
mische Verände-
rungen bewirken 
in den nächstge-
legenen Wohnla-
gen (z.B. Hein-
rich-Pesch-
Siedlung) keine 
relevanten 

 Baum- und Strauchpflan-
zungen auf nicht über-
baubaren Flächen 

 Dachbegrünungen.  

 Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand und einer 
maximalen Länge von 
30m (Gewerbegebiet) 

 Schaffung großflächiger 
Grünflächen 

 

Als maßgebliches 
Ausgleichsindiz 
kann der Schatten-
wurf eines  Baumes 
herangezogen 
werden. Bei Baum-
höhe von 8 bis 10 
m lässt sich eine 
Schatten-wurflänge 
von ca. 10 m ab-
greifen. Optimale 
Kronen-entwicklung 
(FLL 2010) erlaubt 
eine beschattete 
Fläche von 200 bis 
300m².  
Gehölzneupflan-
zungen dienen 
auch als Sauer-
stoffspender und 
zur Filterung von 
Staub und gasför-
migen Luft-
verunreinigungen.  
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Beeinträchtigun-
gen der Belüf-
tungsintensitäten 
am Tag und der 
nächtlichen Kalt-
luftbewegungen 
in der Nacht. Die 
thermischen Zu-
satzbelastungen 
am Planungs-
standort 
führen bei Be-
rücksichtigung der 
o.a. Planungs-
empfehlungen 
nicht zu einer 
Überschreitung 
des angestrebten 
Klimaqualitätsni-
veaus, das vom 
Deutschen Wet-
terdienst (1991) 
formuliert wurde.  

  

Wasser Verlust von Infilt-
rationsfläche  

Keine erhebliche 
Beeinträchtigung 
im Plangebiet  

 

 Festsetzung von Grünflä-
chen 

 Festsetzung von Dachbe-
grünung 

 Versickerung des Nieder-
schlags auf privaten Bau-
grundstücken  

 

Durch das Vorse-
hen von höherwer-
tigen Grünanlagen 
können Defizite der 
Infiltration aufgrund 
der versiegelten 
Flächen kom-
pensiert werden.  
Die anfallenden 
unbelasteten Nie-
derschlagswässer 
von Dachflächen 
werden im Gebiet 
versickert, und die 
Dachbegrünung 
wirkt abflussverzö-
gernd.  
Dies führt zu einer 
deutlichen Minde-
rung der Beein-
trächtigung.  
Die Inhalte des 
wasserwirtschaftli-
chen Fachbeitrags 
wurden somit in die 
Planung eingearbei-
tet. 
Zusätzlich ist eine 
künftig sinkende 
Pestizid- und Nit-
ratbelastung zu 
erwarten.  

Mensch/ 
Gesund-
heit 

Betriebsbedingte 
Emissionen/  
 
Verkehrsbedingte 
Schallemmissio-
nen.  
Zukünftig intensi-
vere Erwärmung. 
Die Auswirkungen 
bleiben überwie-

Keine erhebliche 
Beeinträchtigung 
im Plangebiet  

 

Vorhandene Wohnnutzungen 
wurden in der schalltechni-
schen Untersuchung berück-
sichtigt.  
Schallkontingente werden für 
die Gewerbeflächen festge-
setzt.  
Im Straßenraum wird durch 
die Anlage von Fußwegen 
sichergestellt, dass der umge-

Auf der Grundlage 
örtl. Immissionswer-
te sind vorh. Nut-
zungen beurteilt 
worden und geeig-
nete Maßnahmen 
zum Schallschutz 
festgesetzt worden.  
Mit grünordneri-
schen Festsetzun-
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gend auf das Plan-
gebiet beschränkt, 
aber in der Kumula-
tion mit den Vorbe-
lastungen kann Bi-
oklima zunehmend 
belastend wirken.  
  

 

bende Landschaftsraum gut 
erreicht werden kann  
und damit das Erholungspo-
tenzial Landschaft genutzt 
werden kann.  
 

 

gen (Grünflächen, 
Dach- und Fassa-
denbegrünung)  
ist es möglich, die  
thermische Belas-
tung vor Ort zu 
dämpfen.  

 

Kultur- 
und Sach-
güter 

Vermutung eines 
hohen archäologi-
schen Potenzials 

Gemeinbedarfs-
fläche 

Festsetzung von Grünflächen.  
Hinweis zu archäologischen 
Funden.  
 

Archäologische 
Fundstelle wurde im 
Rahmen des Bau-
leitplanverfarens mit 
einer geomagneti-
schen Erkundung 
untersucht. Bei 
Erdarbeiten im 
Bereich der Ge-
meinbedarfsfläche 
ist mit dem Auftre-
ten archäologischer 
Denkmalsubstanz 
zu rechnen. 

Mit den Maßnahmen: Dachbegrünung, Durchgrünung der Baugrundstücke und Fassaden-
begrünung sowie Maßnahmen zum Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufes wurden die 
Inhalte des wasserwirtschaftlichen Fachbeitrages aufgenommen. 
 
6.2.6  Externer Kompensationsbedarf 
 
Da ein vollständiger Ausgleich der nicht vermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft nicht 
innerhalb des Baugebiets möglich ist, wird dem Plangebiet eine ca. 28.948 qm große Fläche 
am Kreuzgraben als externe Ausgleichsfläche zugeordnet. Die Fläche zeigt sich aktuell na-
hezu vollständig als intensiv bewirtschaftete Ackerfläche, die nach ca. 1/3 der Breite in Nord-
Süd-Richtung vom, durch eine Gehölzreihe begleiteten, Rottstückgraben durchschnitten 
wird. Bei dem Rottstückgraben handelt es sich um einen aufgelassenen ehemaligen Ent-
wässerungsgraben, der heute isoliert in der Ackerfläche liegt und keinen Anschluss mehr an 
ein anderes Gewässer hat. Parallel zum Rottstückgraben im Abstand von ca. 30 m über-
spannt eine Hochspannungsleitung den westlichen Teil der Fläche. Direkt östlich angren-
zend an die Fläche verläuft ein betonierter Hauptwirtschaftsweg. Westlich der Fläche verläuft 
ein als Sandweg hergestellter Wendeweg sowie der Kreuzgraben.  
Im Zuge der Aufwertung soll die Fläche in eine artenreiche Wiesenfläche umgewandelt wer-
den. Aufgrund der vorherigen Ackernutzung ist zunächst ein nicht unerheblicher Nährstoff-
überschuss zu erwarten, so dass zunächst eine artenreiche Fettwiese entsteht. Durch Aus-
hagerung und Abtransport des Mahdgutes kann der Nährstoffüberschuss mittelfristig ver-
mindert und auf ein natürliches Maß zurückgeführt werden, so dass sich nach einigen Jahren 
eine artenreiche, magere Fettwiese herausbildet. Die Neupflanzung von Gehölzen ist aus-
schließlich auf der Teilfläche östlich des Rottstückgrabens vorgesehen. Das Anpflanzen ei-
ner dichten, mindestens 5 m breiten und mindestens 3-reihige Heckenpflanzung aus vor-
zugsweise dornentragenden Sträuchern wie Weißdorn, Hundsrose, Berberitze, Schlehe und 
Brombeere bietet Lebensraum für heimische Vogelarten und die Kleintiere der offenen Land-
schaft und schirmt die Fläche darüber hinaus gegen Einflüsse vom angrenzenden Hauptwirt-
schaftsweg ab. Damit soll insbesondere einer möglichen Nutzung der Fläche als gut mit dem 
Pkw anfahrbare „Hundewiese“ vorgebeugt werden.  
Die größere, westliche Teilfläche wird als extensive Wiesenfläche ohne Gehölze angelegt 
und soll Bodenbrütern wie der Feldlerche einen Lebensraum bieten, die Flächen mit Gehölz-
kulisse grundsätzlich meiden. 
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Durch die Zuordnung der externen Ausgleichsfläche können die Eingriffe in das Bodenpo-
tenzial und in das Arten- und Biotoppotenzial ausgeglichen sowie der verbleibende Eingriff in 
das Klimapotenzial gemindert werden. Es verbleibt ein begrenzter Eingriff in die Klimapoten-
ziale Luftfilterung und Sauerstoffproduktion sowie in die Kaltluftentstehungsfläche, der nicht 
vollständig ausgeglichen werden kann. Gemäß der Klimafunktionskarte der Stadt Ludwigs-
hafen am Rhein weist das Planungsgebiet eine insgesamt nur geringe stadtklimatische Be-
deutung auf. Über den Ackerflächen wird zwar Kaltluft gebildet, ihr Einwirkbereich in Rich-
tung Bestandsbebauung im Norden, Osten und Süden wird aber als gering eingestuft. Es 
erscheint daher fachlich gerechtfertigt, wenn in der Abwägung der Belange die verbleiben-
den Eingriffe in das Klimapotenzial ohne weiteren Ausgleich hingenommen werden.  
Die externen Ausgleichsflächen befinden sich im Eigentum der Stadt Ludwigshafen. Eine 
weitergehende rechtliche Sicherung der externen Ausgleichsfläche als zusätzlicher Gel-
tungsbereich im Bebauungsplans ist daher nicht erforderlich.  
Eine rechtliche Zuordnung der externen Ausgleichsflächen erfolgt durch den Eintrag im Ver-
zeichnis der Kompensationsmaßnahmen des Landes Rheinland-Pfalz. 
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6.2.7 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Mit dem Bebauungsplan wird das Planungsziel einer gewerblichen Nutzung verfolgt, um 
hierdurch insbesondere den Bedarf an Gewerbeflächen der Stadt decken zu können.  
Im vorliegenden Fall ist aufgrund der städtebaulichen Vorplanungen die planerische Zielset-
zung soweit verfestigt, dass eine Alternative hier nicht mehr infrage kommt. Die landwirt-
schaftlichen Flächen werden zugunsten von Bauflächen in Anspruch genommen. Die plane-
rische Abwägung wurde bereits im Jahr 1999 auf Ebene des Flächennutzungsplans geführt. 
Die Darstellung im Flächennutzungsplan ist zugleich auch Bestandteil des Einheitlichen Re-
gionalplanes und insoweit regional und lokal genehmigt. Der Bebauungsplan wird aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
 

6.2.8 Erhebliche nachteilige Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB 

Es sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Störfallbetriebe sind im 
Plangebiet nicht zulässig. 
 
 
6.3 Verwendete technische Verfahren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten 

Die Bestandsaufnahme und –analyse der Situation von Natur und Landschaft im Bereich des 
Plangebiets erfolgte mittels Ortsbegehungen und Recherche einschlägiger Fachliteratur und 
-gesetze.  
Für die Ermittlung des städtebaulichen Immissionsschutzes werden folgende Berechnungs-
vorschriften herangezogen: 
 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der aktuellen Fassung 

 DIN 18005 Teil 1 – Schallschutz im Städtebau, vom Juli 2002 (DIN Deutsches Institut 
für Normung) 

 Beiblatt 1 zu DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau, Teil 1 – Schalltechnische Ori-
entierungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987 (DIN Deutsches Institut für 
Normung) 

 DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau, Teil 1 Mindestanforderungen Fassung Januar 
2018 (DIN 4109-1:2018-01) (DIN Deutsches Institut für Normung). 

 DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau, Teil 2 Rechnerische Nachweise der Erfüllung 
der Anforderungen Fassung 2018 (DIN 4109-2:2018-01) (DIN Deutsches Institut für 
Normung e.V.)  

 
Die Ermittlung und Bewertung der zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen erfolgt nach: 
 

 16. Verordnung zur Durchführung des Bunds-Immissionsschutzgesetzes, Verkehrs-
lärmschutzverordnung – 16. BImSchV, vom 12. Juni 1990 (BGBI. S. 1036), zuletzt 
geändert durch die zweite Verordnung vom 04.November 2020 (BGBI. I S. 2334) 

 Anlage 2 (zu §4) der Verkehrslärmschutzverordnung: Berechnung des Beurteilungs-
pegels für Schienenwege (Schall 03 (2012)), vom 18. Dezember 2014 (BGBI. I S. 
2271) 

 24. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Ver-
kehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung – 24. BImSchV, vom 04. Februar 
1997. 

 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 2019 – RLS-19, Verkehrsblatt, 
Amtsblatt des Bundesministers für Verkehr (VkBI. 2019, Heft 20, S. 698) 

 Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bun-
des, VLärmSchR, Stand 1997 (VkBI 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665) 
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Für die Berechnungen zum Gewerbelärm werden folgende Berechnungsvorschriften und 
sonstige Erkenntnisquellen herangezogen:  

 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, TA Lärm 
– Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, vom 26.08.1998 (GMBI. 1998 S. 
503), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017. 

 Auslegungshinweise zu Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm, 
vom 26.08.1998, TA Lärm für Baden-Württemberg, Ministerium für Umwelt und Ver-
kehr Baden-Württemberg, Stand Juni 1999 

 DIN ISO 9613 Teil 2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ - „Allge-
meines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 [DIN ISO 9613-2],  

 DIN 45691 Geräuschkontingentierung, 12/2006, (DIN Deutschen Institut für Normung 
e.V., Berlin) 

 
Für die Berechnungen zum Sportlärm werden folgende Berechnungsvorschriften herange-
zogen: 

 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportan-
lagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV), vom 18. Juli 1991 (BGBI. I S. 1588, 
1790), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 09.02.2006 (BGBI. I S. 324) und 
durch 2. Verordnung vom 01.Juni 2017 (BGBI. I S. 1468) 

 VDI 3770 – Emissionskennwerte von Schallquellen – Sport- und Freizeitanlagen, 
09/2012 (Normenausschuss Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik 
(NALS) im DIN und VDI 

 
Zur Erstellung des Bodengutachtens wurde folgendes Untersuchungsprogramm mit den fol-
genden Verfahren abgearbeitet: 

 Altablagerungen wurden mit Baggerschürfen, Kleinrammbohrungen und Bodenluftun-
tersuchungen umwelttechnisch untersucht. 

 Die Profilaufnahmen der Kleinrammbohrungen erfolgten nach DIN 4022, DIN EN ISO 
14688 und der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA 5. 

 Umwelttechnische Analysen erfolgten auf die Grundparameter der Stufe 1 nach 
ALEX 01 /8/ sowie auf BTEX. 

 
Zur Erstellung des Klimagutachtens wurde folgendes Untersuchungsprogramm abgearbeitet: 

 Für das Klimagutachten wurden Windfeldberechnungen unter Berücksichtigung der 
Gebäudeumströmungen mit dem dafür geeigneten mikroskaligen Strömungsmodell 
MISKAM in der aktuellen Version 6.3 (Eichhorn, 1989) durchgeführt. Das Modell 
MISKAM arbeitet mit einem nicht-äquidistanten Rechengitter.  

 Bei den für die vorliegende Untersuchung durchgeführten Strömungs- und Ausbrei-
tungsrechnungen werden die Vorgaben der VDI-Richtlinie für prognostische Wind-
feldmodelle (VDI, 2005) hinsichtlich Auflösung und Größe des Rechengitters beach-
tet. Das hier angesetzte Rechengebiet ist sowohl horizontal als auch vertikal deutlich 
größer als das Untersuchungsgebiet, um Randeffekte zu vermeiden (Ketzel et al., 
1999), und um die Kriterien der o.g. VDI-Richtlinie zu erfüllen. 

 
6.4 Monitoring 

Entsprechend § 4 c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen durch die Gemeinde 
zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen festzustellen 
und in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Unvorhergesehen sind 
Auswirkungen, wenn sie nach Art und/oder Intensität nicht bereits Gegenstand der Abwä-
gung waren.  
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Aufgrund der vorgesehenen Nutzung sind nur in Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Be-
lange Auswirkungen denkbar, die nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren.  
Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen bedürfen – spätestens 5 Jahre nach deren Um-
setzung - einer Kontrolle, ob der gewünschte Zielzustand erreicht wurde.  
Hinsichtlich der Lärmentwicklung im Plangebiet wird im Rahmen der regelmäßig durchge-
führten Verkehrserhebungen überprüft, ob die der Immissionsberechnung zugrunde gelegten 
Verkehrsmengen zutreffend angenommen wurden. 
 
6.5 Zusammenfassung des Umweltberichts 

Die Stadt Ludwigshafen plant den Ausbau der bisher nicht durchgängig für den KFZ-Verkehr 
befahrbaren Bayreuther Straße als Ortsstraße. Die neue Straßenverbindung stellt im Stadt-
gebiet eine kurze Verbindung zwischen der Bruchwiesenstraße und der Frankenthaler Stra-
ße dar.  
Darüber hinaus wird im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther 
Straße“ das Baurecht für einen Schulstandort und für Gewerbeflächen entlang der Bay-
reuther Straße geschaffen.  
Durch die öffentlichen Verkehrsflächen, den vorgesehenen Schulstandort und private Bau-
vorhaben ist eine zusätzliche Versiegelung in der Größenordnung von 55.280m² mit entspre-
chenden Auswirkungen für die Naturgüter zu erwarten. Durch die bauliche Nutzung der Flä-
che gehen neben intensiv bewirtschafteten Ackerflächen, die nur einen geringen ökologi-
schen Wert aufweisen, auch höherwertige Flächen wie Pioniergehölze, extensive Kleingar-
tenflächen und Kleingartenbrachen durch die Umwandlung in Verkehrs- und Bauflächen ver-
loren. Zu erhaltende Gehölzflächen innerhalb und angrenzend an das Plangebiet werden 
durch die zunehmende Bewegungsunruhe negativ beeinflusst.  
Im Umweltbericht werden die durch dieses Vorhaben ausgelösten zusätzlichen Eingriffe in 
Boden, Natur und Landschaft dargelegt und Maßnahmen zu deren Kompensation definiert. 
Grundlage der Beurteilung ist ein Vergleich zwischen dem aktuellen Zustand der Fläche und 
der Planung andererseits.  
Im Ergebnis zeigt sich, dass es im Wesentlichen zu einer Mehrversiegelung in der Größen-
ordnung von ca. 5,53 ha kommt, deren Auswirkungen auf die Naturgüter durch die Maßnah-
men zur Verminderung und zum Ausgleich innerhalb des Plangebiets – insbesondere durch 
die Umwandlung von intensiv bewirtschafteter Ackerfläche in ökologisch hochwertigere öf-
fentliche Grünfläche, durch die Festsetzungen zur Eingrünung der Bauflächen zur umgeben-
den Landschaft und durch die verpflichtende Verwendung einer mindestens extensiven 
Dachbegrünung im Plangebiet zumindest teilweise ausgeglichen werden. Entsprechend dem 
potenzialbezogenen Ausgleichsdefizit verbleibt ein Ausgleichserfordernis in der Größenord-
nung von 27.165 qm (Eingriff in das Bodenpotenzial).  
Zum Ausgleich der innerhalb des Plangebiets nicht weiter verminderbaren oder auszuglei-
chende Eingriffe in Natur und Landschaft wird dem Plangebiet eine externe Ausgleichsfläche 
von insgesamt 28.848m² zugeordnet. Durch die Aufwertung von bisher intensiv genutzter 
Ackerfläche in eine teilweise durch eine Feldhecke eingehegte artenreiche, extensive Wie-
senfläche können die Eingriffe in das Bodenpotenzial und in das Arten- und Biotoppotenzial 
ausgeglichen sowie der verbleibende Eingriff in das Klimapotenzial gemindert werden. Es 
verbleibt ein begrenzter Eingriff in die Klimapotenziale Luftfilterung und Sauerstoffproduktion 
sowie in die Kaltluftentstehungsfläche, der angesichts der geringen stadtklimatischen Bedeu-
tung der Fläche in der Abwägung der Belange ohne weiteren Ausgleich hingenommen wird. 
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6.6 Quellenangabe 

 Inhalte des Landesinformationssystems der Naturschutzverwaltung, aufgerufen unter: 
https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/  
 

 Inhalte zu Wasserschutzgebieten und gesetzlichen Überschwemmungsgebieten des 
Geoportal Wasser; aufgerufen unter: https://wasserportal.rlp-
umwelt.de/servlet/is/2025/  
 

 „Klimagutachten 2000 für den Flächennutzungs- / Landschaftsplan der Stadt Lud-
wigshafen am Rhein“; erstellt durch: Arbeitsgruppe „Klima-Luft-Lärm“ Uni-versität 
Trier FB VI: Geographie/Geowissenschaften; Trier zum 15.08.2000  
 

 „Klimagutachten zum Bebauungsplan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ in 
Ludwigshafen am Rhein“; erstellt durch: Ökoplan, Mannheim zum 15.11.2022 
 

 „Bebauungsplan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ Stadt Ludwigshafen am 
Rhein; Fachbeitrag Artenschutz“, erstellt durch: Dr. Friedrich Wilhelmi; Mutterstadt 
zum September 2022  
 

 „Bebauungsplan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ Ludwigshafen – Versicke-
rungstechnisches Gutachten“; erstellt durch: IGB Rhein-Neckar Inge-
nieursgesellschaft, Ludwigshafen vom 31.01.2022  

 
 

7 WEITERE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

Die umliegenden gewerblichen Nutzungen und Wohnnutzungen außerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes Nr. 586c werden durch die Planung (Gemeinbedarfsfläche 
und Gewerbe) nicht beeinträchtigt bzw. erfahren keine Einschränkungen. Durch den Ausbau 
der Bayreuther Straße und die Öffnung für den Kfz-Verkehr wird die bestehende Wohnnut-
zung innerhalb des Geltungsbereiches nicht unzumutbar beeinträchtigt. Die Auswirkungen 
des Straßenausbaus auf die Wohnnutzungen und gewerblichen Nutzungen außerhalb des 
Geltungsbereichs sind vertretbar. 
 
 
7.1 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Mit der Planung wird das Ziel der Öffnung der Bayreuther Straße für den Kfz-Verkehr ver-
folgt.  
Zusätzlich wird das Ziel einer gewerblichen Nutzung verfolgt, um hierdurch insbesondere 
auch dem Bedarf an Gewerbeflächen in der Stadt decken zu können. Mit der Planung einer 
Gemeinbedarfsfläche soll Planungsrecht für einen Schulstandort geschaffen werden. 
Neben der Versiegelung der Verkehrsfläche (Bayreuther Straße) liegt die Versiegelung der 
Baugrundstücke bei einer GRZ von 0,7 - 0,8 und es werden Gebäudehöhen von bis zu 18 m 
erreicht.  
Die Planungen stellen einen Eingriff in die stadtklimatisch bedeutsamen Flächen der Ent-
wicklungsachse West dar.  
Folgende Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung werden getroffen:  

 Baum- und Strauchpflanzungen auf nicht überbaubaren Flächen. Als maßgebliches 
Ausgleichsindiz kann der Schattenwurf eines Baumes herangezogen werden. Bei 
Baumhöhen von 8 bis 10m lässt sich eine Schattenwurflänge von ca. 10 m abgreifen. 
Optimale Kronenentwicklung (FLL 2010) erlaubt eine beschattete Fläche von 200 bis 
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300m². Gehölzneupflanzungen dienen auch als Sauerstoffspender und zur Filterung 
von Staub und gasförmigen Luftverunreinigungen.  

 Dachbegrünung in Kombination mit Solaranlagen ist festgesetzt.  

 Fassadenbegrünung ist festgesetzt.  

 Kfz-Stellplätze sind mit Bäumen zu überstellen.  

 Grün- und Freiflächen werden festgesetzt. Die Festsetzungen zur Bauweise sollen 
eine Anordnung der Gebäude sicherstellen, die das Mikroklima positiv fördern. Die 
Festsetzungen können auch sonstige öffentliche Belange fördern, etwa die Nutzung 
erneuerbarer Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f) BauGB), womit auch unter diesem Ge-
sichtspunkt den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung getragen wird (§§ 1 
Abs. 5 S. 2, 1a Abs. 5 BauGB).  

 Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers der Baugrundstücke im Plan-
gebiet.   

 
 
 

8 UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

8.1 Bodenordnung 

Für die Ordnung von Grund und Boden ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung kein gesetzli-
ches Umlegungsverfahren vorgesehen. 
 
 
 

  



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ 

 
 

 
 
4-125;H.Katz;3163 - 61/169 - Stand: 17.02.2025 

9 ABWÄGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

Die Anregungen bzw. Bedenken, welche im Rahmen der gesetzlichen Verfahrensschritte zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
vorgebracht wurden, sind der Anlage zur Begründung (siehe Kapitel 10.4) zu entnehmen.  

9.1 Belange die für die Planung sprechen 

 Der Ausbau der Bayreuther Straße zur städtischen Hauptverkehrsstraße und der Öff-
nung für den Kfz-Verkehr führt zu einer Verbesserung der Verkehrsverbindung zwi-
schen Bruchwiesenstraße und Industriestraße. Die Öffnung der Bayreuther Straße 
führt zu Verkehrsabnahmen auf zahlreichen Straßenabschnitten im Ludwigshafener 
Stadtteil West. Durch die Öffnung der Bayreuther Straße werden u. a. die Bruchwie-
senstraße, die Valentin-Bauer-Straße und die Frankenthaler Straße entlastet. Entlang 
dieser Straßen befinden sich zahlreiche Wohnnutzungen. Der Zunahme des Ver-
kehrslärms entlang der Bayreuther Straße steht eine Verringerung des Verkehrslärms 
an zahlreichen Wohnnutzungen im Stadtteil Ludwigshafen West gegenüber. 

 Des Weiteren werden mit der Planung eine zusätzliche Erschließung für das Gebiet 
der Entwicklungsachse West geschaffen. Die Entwicklungsachse West umfasst das 
Gebiet zwischen dem Siedlungsgebiet von Oggersheim (Paracelsusstraße) und dem 
Hauptfriedhof. In nördlicher Richtung wird die Entwicklungsachse West durch die 
Mannheimer- und Frankenthaler Straße in südlicher Richtung durch die Autobahn 
650 begrenzt.  

 Der Bebauungsplan schafft Planungsrecht für einen Schulstandort. Die Entwick-
lungsachse West eignet sich insbesondere als Standort für eine weiterführende 
Schule. Die Entwicklungsachse West wird von mehreren Stadtteilen umgeben. Ein 
Schulneubau steht im öffentlichen Interesse. 

 Der Ausbau der Bayreuther Straße ermöglicht die Etablierung einer weiteren Buslinie.  

 Der Bebauungsplan schafft Planungsrecht für Gewerbeflächen entlang der Bay-
reuther Straße. Die Flächen im Gebiet der Entwicklungsachse West eignen sich für 
gewerbliche Nutzung. Dies kommt dem Bedarf an Gewerbegebieten in Ludwigshafen 
entgegen, zumal die Stadt derzeit nur noch über wenige gewerbliche Flächenreser-
ven verfügt. Es ist zudem auch sinnvoll, bei entsprechender Wirtschaftsentwicklung, 
einen gewissen Vorrat an Gewerbeflächen zu haben. Mit der Realisierung eines Ge-
werbegebietes werden Arbeitsplätze in der Nähe von Wohngebieten geschaffen. So 
können kurze Wege zwischen Wohnen und Arbeiten geschaffen werden. Die Kon-
zentration von Gewerbeflächen entlang der Hauptverkehrsstraße fördert eine geord-
nete städtebauliche Entwicklung. 

 Städtebauliche Entwicklung findet in direkter Nähe zur Stadtbahnhaltestelle statt.  

 Durch den Erhalt bestehender Teil-Gehölzflächen sowie die Eingrünung der Baufel-
der entsteht ein landschaftsgerechter Übergang von der Siedlungsfläche in die offene 
Landschaft.  

 Neue Grünflächen werden angelegt. Durch die Eingrünung von Baufeldern wird ein 
landschaftsgerechter Übergang von der Siedlungsfläche zur Stadtbahnlinie und zur 
offene Landschaft hin geschaffen. Der Bebauungsplan schafft Planungsrecht für eine 
Erweiterungsfläche des Hauptfriedhofs. Die Erweiterung des Friedhofs steht im öf-
fentlichen Interesse. Eine Ausgleichsfläche schafft hochwertige Grünstrukturen inner-
halb des Geltungsbereichs und in direkter Nähe zum Eingriff. 

 Durch externe Ausgleichsmaßnahmen wird das Landschaftsschutzgebiet „Kreuzgra-
ben“ weiterentwickelt.  

 Neben den Vorteilen des Kfz-Verkehrs entsteht mit der Planung eine geordnete Fuß- 
und Radwegeverbindung zwischen Innenstadt und Erholungsgebiet Blies. Weiterhin 
entsteht eine geordnete Fußwegeverbindung zwischen Stadtbahnlinie und Blies.  
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 Der bisher erstellte Verkehrsstutzen in der Bayreuther Straße (Brückenbauwerk über 
der Stadtbahnlinie) kann weitergeführt werden, wodurch sich eine höhere Wirtschaft-
lichkeit ergibt. 

 
 
9.2 Belange die gegen die Planung sprechen 

 Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“ ent-
zieht die Flächen der bisherigen ackerbaulichen Nutzung und ist mit dem Verlust zu-
sammenhängender Gehölzstrukturen verbunden. Somit werden im Außenbereich 
Flächen in Anspruch genommen, für die zuvor noch keine bauliche Nutzung bestan-
den hat.  

 Durch die Planung ist mit einer zusätzlichen Versieglung und dem damit verbunde-
nen Verlust der natürlichen Bodenfunktionen zu rechnen.  

 Durch die Planung sind Eingriffe in Natur und Landschaft unvermeidlich. Neben der 
Versiegelung von Flächen gehen insbesondere die bisherigen Biotoptypen (Ackerflä-
che, Kleingärten und Kleingartenbrachen) teilweise als Lebensraum verloren und das 
Landschaftsbild wird durch die Ausweitung der Siedlungsfläche verändert.  

 Die örtlichen Vegetations- und Freiraumstrukturen der Entwicklungsachse West ha-
ben Ausgleichswirkungen und erfüllen lokalklimatische Wohlfahrtsfunktionen.  

 Untergeordnete Teile privater Grundstücke (darunter auch Grundstücke mit Wohn-
nutzung) werden partiell überplant und durch den Straßenausbau in Anspruch ge-
nommen. Teilweise gehen Gartennutzungen (Grabeland, Gartenflächen) dauerhaft 
verloren.   

 Zunahme des Verkehrslärms innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. 

 Auch außerhalb des Bebauungsplans führen der Ausbau und die Öffnung der Bay-
reuther Straße sowie die Entwicklung des Schulstandorts und der eingeschränkten 
Gewerbegebiete zu einer Zunahme des Verkehrslärms. Durch die Öffnung der Bay-
reuther Straße wird die Lärmbelastung weiter erhöht. Die Schwelle zur Gesundheits-
gefährdung wird am Tag bei einer Geschwindigkeit von 30km/h an zwei Nicht-
Wohnnutzungen überschritten. 

 
 
9.3 Abwägung der Belange 

Die Planung sieht die Umwandlung von landwirtschaftlich genutzten Flächen und Gehölz-
strukturen in Gemeinbedarfs-, Verkehrs- und Gewerbeflächen vor. Ziel ist es, das Schulan-
gebot in Ludwigshafen am Rhein zu erweitern und so der Nachfrage eines weiteren Schul-
standorts gerecht zu werden. Zudem bildet die Planung die rechtliche Grundlage für den 
Ausbau der Bayreuther Straße. Damit wird dem politischen Willen entsprochen, die Bay-
reuther Straße als Hauptverkehrsstraße für den Kfz-Verkehr zu öffnen. 
Mit der Planung sind Eingriffe in den Naturhaushalt und Auswirkungen auf die Landwirtschaft 
durch Entzug landwirtschaftlicher Flächen verbunden. Die Ausdehnung der Siedlungsfläche 
führt zu einem Verbrauch und zur Neuversiegelung von Grund und Boden.  
Den negativen Auswirkungen steht jedoch der Bedarf nach Gemeinbedarfsflächen und Ge-
werbeflächen der Stadt Ludwigshafen gegenüber. Mit der Ausbildung des Gemeinbedarfs-
standorts und der Gewerbeflächen wird die Stadt in ihrer oberzentralen Funktion als attrakti-
ver Gewerbe-, und Dienstleistungsstandort gestärkt. Die Nutzungsverträglichkeit der geplan-
ten Gewerbegebietsflächen zu benachbarten Wohnnutzungen wurde im Verfahren nachge-
wiesen. Die Flächen sind innenstadtnah und eignen sich daher für Bauflächen. Die Eignung 
für Bauflächen wird an dieser Stelle höher gewichtet als die Eignung für landwirtschaftliche 
Nutzfläche.  
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Der Flächennutzungsplan 1999 der Stadt Ludwigshafen am Rhein wies für nahezu den ge-
samten Geltungsbereich „Wohnbaufläche“ aus. Die bauliche Entwicklung dieser Fläche wur-
de somit im Jahr 1999 bereits grundsätzlich abgewogen. 
Mit der Teiländerung Nr. 10 im Jahr 2003 bestand die Absicht, die bisherige Wohnbaufläche 
in reduzierter Form in eine gewerbliche Baufläche umzuwandeln. Der gültige Flächennut-
zungsplan der Stadt Ludwigshafen [2] stellt somit die Flächen des Geltungsbereichs als 
„Gewerbliche Bauflächen“ und „Grünflächen“ dar. Daher soll der Flächennutzungsplan für 
den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 586c im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) 
BauGB geändert werden (Teiländerung Nr. 33 „Entwicklung Bayreuther Straße“). Es soll 
zukünftig eine Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule, gemischte Bau-
flächen sowie entlang der Bayreuther Straße zwischen Kopernikusstraße und Bruchwiesen-
straße eine Verkehrsfläche dargestellt werden. Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 
2014 [1] ist im Geltungsbereich südlich der Stadtbahnlinie Siedlungsfläche „Industrie und 
Gewerbe“ dargestellt. Die geplante Teiländerung des Flächennutzungsplans widerspricht 
somit nicht den Zielen der Regionalplanung. 
Die Planung wird somit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung ent-
sprechen. Nach erfolgter Teiländerung wird sich der Bebauungsplan Nr. 586c „Entwicklung 
Bayreuther Straße“ gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickeln. 
  
Bei der Konzeption der Festsetzungen (insbesondere Bauweise, Gebäudehöhe und Bau-
feldeingrünung) wurde Wert daraufgelegt, eine harmonische Siedlungsrandarrondierung mit 
möglichst verträglicher Wirkung auf das Orts- und Landschaftsbild zu erhalten.  
 
Die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe werden durch geeignete Maßnahmen ausge-
glichen. Gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz werden die Eingriffe in das Bodenpotenzial 
und in das Arten- und Biotoppotenzial auf den nahegelegenen Ackerflächen innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes „Kreuzgraben“ ausgeglichen.  
Darüber hinaus werden die Auswirkungen auf den Naturhaushalt mit entsprechenden grund-
stücksbezogenen und grünordnerischen Festsetzungen minimiert. Der Eingriff (Verlust von 
Gehölzstrukturen und Ackerflächen) wird durch geeignete Maßnahmen (Herstellung von 
Grünflächen, Baumpflanzungen sowie eine Baufeldeingrünung) kompensiert. Hierdurch wird 
ein landschaftsgerechter Übergang zwischen Siedlung und umgebenden Landschaftsraum 
geschaffen, was sich positiv auf das Landschaftsbild auswirken wird. Der Eingriff kann somit 
ausgeglichen werden. 
 
Das Plangebiet ist Schalleinwirkungen durch Verkehrslärm ausgesetzt. Durch die getroffe-
nen Festsetzungen zu passiven Schallschutzmaßnahmen werden gesunde Arbeitsverhält-
nisse auf der Gemeinbedarfsfläche und Gewerbeflächen im Plangebiet ermöglicht.  
 
Der Zunahme des Verkehrslärms entlang der Bayreuther Straße steht eine Verringerung des 
Verkehrslärms an zahlreichen Wohnnutzungen im Stadtteil Ludwigshafen West gegenüber: 
Das Gebiet ist insbesondere durch die Bundesautobahn 650 und die Bruchwiesenstraße 
bereits im Status quo hohen Verkehrslärmimmissionen ausgesetzt. An der Alemi Islam Mo-
schee werden durch die Geräuscheinwirkungen der Bundesautobahn 650 im Prognose Null-
fall für das Jahr 2030 bereits Beurteilungspegel bis 74 dB(A) ermittelt. Die Schwelle zur Ge-
sundheitsgefährdung wird überschritten. Auch am Gebäude ‘Bayreuther Straße 2 (Büronut-
zung/ Trainingsraum)‘ wird die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung bereits ohne die Öff-
nung der Bayreuther Straße überschritten. Durch die Öffnung der Bayreuther Straße wird die 
Lärmbelastung um weitere 1 bis 3dB(A) erhöht. 
 
Die Öffnung der Bayreuther Straße führt allerdings auch zu Verkehrsabnahmen auf zahlrei-
chen Straßenabschnitten im Ludwigshafener Stadtteil West. Durch die Öffnung der Bay-
reuther Straße werden u. a. die Bruchwiesenstraße, die Valentin-Bauer-Straße und die Fran-
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kenthaler Straße entlastet. Entlang dieser Straßen befinden sich zahlreiche Wohnnutzungen. 
Der Zunahme des Verkehrslärms an den fünf schutzwürdigen Nutzungen entlang der Bay-
reuther Straße steht eine Verringerung des Verkehrslärms an zahlreichen Wohnnutzungen 
im Stadtteil Ludwigshafen West gegenüber. Die Verringerung des Verkehrsaufkommens im 
Stadtteil Ludwigshafen West ist nicht nur aus schalltechnischer Sicht positiv zu bewerten. Es 
sind weitere positive Effekte wie die Reduktion von Luftschadstoffen zu erwarten. Damit kann 
der Ausbau der Bayreuther Straße und die Verringerung des Verkehrs im Stadtteil Ludwigs-
hafen West als öffentliches Interesse angesehen werden. 
Durch die Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h lassen sich an 
den Gebäuden ‘Bayreuther Straße 2‘ und ‘Bayreuther Straße 3‘ Pegelminderungen von 1 bis 
2 dB erzielen. Die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung wird somit noch an der Alemi Islam 
Moschee überschritten. Damit werden nahezu die Pegelwerte des Prognose Nullfalls er-
reicht. Es kommt nicht zu einer erstmaligen Überschreitung der Schwelle zur Gesundheitsge-
fährdung. 
 
Neben der Versiegelung von Flächen gehen insbesondere die bisherigen Biotoptypen 
(Ackerfläche, Kleingärten und Kleingartenbrachen) teilweise als Lebensraum verloren. Die 
betroffenen Kleingartenflächen westlich der Bayreuther Straße werden als Grabeland defi-
niert. Hierbei handelt es sich um Gartengrundstücke ohne Aufbauten und ohne Wasser- so-
wie Stromanschluss zum Anbau einjähriger Pflanzen (zum Beispiel Gemüse). Grabeland-
grundstücke gehören nicht zu einer Kleingartenanlage und werden demgemäß auch nicht in 
dieser Weise bewirtschaftet. Kleingärten werden dagegen dauerhaft angelegt. In der Regel 
wird Grabeland als befristete Zwischennutzung bereitgestellt. Der Verlust der innenstadtna-
hen Grabelandgrundstücke zu Gunsten einer erforderlichen Verkehrsfläche und Gewerbeflä-
che ist somit nachvollziehbar. 
 
Anteile von zehn privaten Grundstücke (darunter drei Grundstücke mit einem sehr geringen 
Anteil) werden für den Ausbau der Straße benötigt, was aber nicht dazu führt, dass die bis-
herige Nutzung dieser Grundstücke gänzlich infrage gestellt wird. Hierfür gibt es keine Alter-
native. Die Teile der betroffenen Grundstücke, welche nicht innerhalb des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplanes liegen, befinden sich im planungsrechtlichen Außenbereich und wer-
den nach § 35 BauGB beurteilt. Die Straße folgt einem harmonischen Verlauf, welcher auf-
grund verkehrstechnischer Anforderungen so erforderlich ist. Ein funktionaler Straßenver-
lauf, aber auch die Rad- und Gehwege dürfen nicht mit einem "Knick" ausgeführt werden. 
Die vorliegende Planung beachtet mögliche Flurstücke auf beiden Straßenseiten und ent-
stand unter dem Aspekt alle Beteiligten möglichst wenig einzuschränken. Entlastungen auf 
einer Straßenseite müssten relativ lange verzogen werden und hätten unverhältnismäßig 
tiefere Eingriffe auf der anderen Straßenseite zu Folge. 
 
In der Gesamtabwägung ist die vorgesehene Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen 
Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch in 
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, vereinbar.  
Dabei wurden die unterschiedlichen privaten und öffentlichen Belange, insbesondere des 
Klima- und Umweltschutzes, der Landwirtschaft und der Anforderung an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gerecht gegeneinander abgewogen und ein ausgewogener Interessen-
ausgleich erzielt. 
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Nach eingehender Würdigung aller Argumente wird den Belangen, die für die Planung spre-
chen, der Vorrang eingeräumt. 
 
 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, den       
 
 
 
 
 

Bereich Stadtplanung, Stadterneuerung und Verkehrsplanung 
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10 ANLAGEN 

Die Anlagen sind nicht maßstabsgerecht abgebildet. 
10.1 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
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10.2 Entwicklungsachse West Rahmenplan 2020 
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10.3 Strukturkonzept Entwicklungsachse West 2019 
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10.4 Anregungen und Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungsverfahren 

10.4.1 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Im Zeitraum vom 05.11.2020 bis einschließlich 20.11.2020 (Erörterungstermin am 09.11.2020) fand die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 
Abs. 1 BauGB statt. Die Öffentlichkeit hatte Gelegenheit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung zu informieren. Im Rahmen dieses Verfahrensschrittes wurden keine Stellungnahmen / Anregungen abgegeben. 
 

10.4.2 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 05.02.2021 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB am Bebauungsplanverfahren beteiligt und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Es wurde ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme bis zum 01.03.2021 gegeben. 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: 

 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 
Stellungnahme 

ohne Anregungen 
Stellungnahme 
mit Anregungen 

1.  ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club X   

2.  Architektenbeirat X   

3.  Architektenkammer Rheinland-Pfalz – Gruppe Ludwigshafen X   

4.  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – Außenstelle Neustadt X   

5.  Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V. X   

6.  BUND Kreisgruppe Ludwigshafen   X 

7.  Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  X  

8.  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbah-
nen 

X   

9.  CREOS Deutschland GmbH X   
10.  Deutsche Bahn Regio Bus Mitte X   

11.  Deutsche Telekom Technik GmbH  X  

12.  Deutscher Wetterdienst X   

13.  Die Naturfreunde – Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus und Kultur X   

14.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz   X 

15.  Eisenbahn Bundesamt X   

16.  Ericsson Services GmbH X   

17.  Forstamt Pfälzische Rheinauen   X 
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18.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Erdgeschichte X   

19.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Landesarchäologie Speyer   X 

20.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Denkmalpflege   X 

21.  Gesundheitsamt – Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis X   

22.  Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach  X  

23.  Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach X   

24.  Gewerbeverband Ruchheim  X  

25.  Handelsverband Mittelhessen-Rheinhessen-Pfalz e.V.  X  

26.  Handwerkskammer der Pfalz X   

27.  Industrie- und Handelskammer   X 

28.  Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde Ludwigshafen e.V. X   

29.  Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz X   

30.  Katholisches Stadtdekanat Ludwigshafen X   

31.  Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis X   

32.  Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V. X   

33.  Landesamt für Geologie und Bergbau   X 

34.  Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung X   

35.  Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabaur X   

36.  Landesbetrieb Mobilität Speyer X   

37.  Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Wanderverbandes  X  

38.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz   X 

39.  Naturschutzbund Rheinland-Pfalz   X 

40.  Pfalzkom Gesellschaft für Telekommunikation mbH  X  

41.  Pfalzwerke Netz AG  X  

42.  Polizeiinspektion LU 1 X   

43.  Polizeiinspektion LU 2 X   

44.  POLLICHIA – Geschäftsstelle   X 

45.  Rhein-Haardt-Bahn GmbH X   

46.  Rhein-Main Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. X   

47.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH   X 

48.  Rheinpfalzbus GmbH X   

49.  Schutzgemeinschaft Deutscher Wald X   

50.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Obere Landespflegebehörde X   

51.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Gewerbeaufsicht X   

52.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle WAB   X 

53.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Abteilung 4 – Referat 41 X   
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54.  Technische Werke AG   X 

55.  Telefonica Germany GmbH & Co. OHG   X 

56.  Verband Region Rhein-Neckar X   

57.  Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH X   

58.  Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz X   

59.  Vodafone GmbH – Region Süd-West  X  

60.  Vodafone Kabel Deutschland GmbH  X  

61.  Wasser- und Bodenverband zur Beregnung der Vorderpfalz  X  

62.  Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Süd X   

63.  Stadtverwaltung, 1-22 Feuerwehr X   

64.  Stadtverwaltung, 3-14 Jugendamt X   

65.  Stadtverwaltung, 4-14 Tiefbau   X 

66.  Stadtverwaltung, 4-151 Umwelt (Bodenschutz, Altlasten, Luft, Wasser, Abfall)   X 

67.  Stadtverwaltung, 4-152 Umwelt (Naturschutz, Landschaftsplanung, Grünflächen)   X 

68.  Stadtverwaltung, 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung X   

69.  Stadtverwaltung, 4-17 Bauaufsicht   X 

70.  Stadtverwaltung, 4-22 Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik X   

71.  Stadtverwaltung, 4-24 Stadtentwässerung und Straßenunterhalt   X 
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Folgende Stellungnahmen mit Anregungen / Bedenken wurden zum Planstand vom 06.01.2021 abgegeben: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  BUND Kreisgruppe Ludwigshafen, Schreiben vom 01.03.2021  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Verkehr: 
 
Aufgrund der folgenden Punkte soll die Bayreuther Straße 
ausgebaut und für den Kfz-Verkehr geöffnet werden: 
 

 Verbesserung der Verkehrsverbindung Bruchwiesen-
straße – Industriestraße 

 Entlastung des Stadtteiles West 

 Erschließung der Entwicklungsachse West  
 

Ein Verkehrsgutachten liegt dem Bauleitplanverfahren zu 
Grunde, darin sind die Auswirkungen auf den Stadtverkehr 
dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
Zu Biotop- und Artenschutz 
 
Die Auswirkungen der Bebauung wurden durch ein umfangrei-
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 

ches Artenschutzgutachten untersucht. Die Gutachtenergeb-
nisse wurden im Grünordnungsplan eingearbeitet.  
Durch entsprechende Darstellungen von Grünflächen bereits 
auf Ebene des Flächennutzungsplans und des Rahmenplans 
werden Biotopverbindungen berücksichtigt.  
Vorhandene Grün- und Biotopstrukturen wurden im Grünord-
nungsplan erfasst. Wo planerisch möglich, wurde der Erhalt 
festgesetzt. Der Anregung wurde gefolgt.  
Für Grün- und Biotopstrukturen, die im Gebiet nicht erhaltbar 
waren, wurden im Ausgleichskonzept innerhalb des Gebietes 
und extern Flächen zur Neuanlage vorgesehen. 
Darüber hinaus wurde für die Entwicklungsachse West B-Plan-
übergreifend der gleiche Artenschutz-Gutachter ausgewählt, 
welcher somit einen Gesamtüberblick erhält und demnach 
auch die kumulierende Wirkung der Planungen bei seinen Un-
tersuchungen berücksichtigt hat.  
 
Zu Klimaschutz 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Klimagutach-
ten erarbeitet. Darin wurde gutachterlich festgestellt, dass um-
liegende Wohngebiete durch die Planungen klimatologisch 
nicht beeinträchtigt werden.  
Das Klimagutachten wurde nicht allein auf Ebene des Gel-
tungsbereichs des B-Plans Nr. 586c durchgeführt. In die Be-
rechnungen des Klimagutachtens wurden die geplanten Bau-
körper der umliegenden Bebauungspläne der Entwicklungs-
achse West (B-Plan Nr. 586a „Südlich Frankenthaler Straße“, 
B-Plan Nr. 586b „Mittelstandspark Mannheimer Straße“, B-Plan 
Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Siedlung“) eingestellt. 
 
Der Anregung wurde gefolgt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

Zu Städtebaulicher Entwicklung 
 
Die schalltechnische Verträglichkeit zwischen bestehender 
Wohnnutzung und geplanter eingeschränkter gewerblicher 
Nutzung wurde im Rahmen eines Schallgutachtens nachge-
wiesen. 
Allgemeiner Wohnungsbau ist im B-Plan Nr. 586c aus Grün-
den der Stadtentwicklung nicht vorgesehen. Ein Heranrücken 
der Wohnbebauung an das Gewerbegebiet Nr. 586a wäre 
nicht verträglich. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, 
dass neben klassischen Gewerbenutzungen auf den Baufel-
dern auch Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und ge-
sundheitliche Zwecke zulässig sind. Diese Nutzungen können 
Synergien zur bestehenden Wohnbebauung schaffen.  
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
Zu Landschaftsplanung 
 
Südlich der Rhein-Haardt-Bahn-Trasse ist ein 15m breiter 
Grünstreifen mit Bäumen vorgesehen. Das Baufeld grenzt mit 
einer 3m breiten Pflanzfläche und mit einer 10m breiten 
Pflanzfläche an. 
Der Anregung wird somit gefolgt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 
 
 

Zu Grün- und Freiflächenverlust 
 
Die Auswirkungen der Bebauung wurden durch umfangreiche 
Gutachten zu den Themen Boden, Klima, Schall, Artenschutz 
und Verkehr untersucht. Die Gutachtenergebnisse wurden im 
Grünordnungsplan eingearbeitet.  
Da der Flächennutzungsplan 1999 größtenteils für den Bereich 
bereits bauliche Nutzungen vorsieht wurden die Auswirkungen 
der Planung vom Grundsatz her schon untersucht und abge-
wogen.   
Aufgrund der auf einem Großteil der Fläche betriebenen inten-
siven Landwirtschaft kann die vorhandene ökologische Bedeu-
tung des Freiraums differenziert betrachtet werden. Durch die 
Festsetzung geplanter Grünflächen im Bebauungsplan werden 
teilweise höherwertige ökologisch bedeutsame Freiflächen 
geschaffen.  
 
Zu Lage der Schule 
Der Schulstandort kann über die Bayreuther Straße fußläufig 
erreicht werden. Zusätzlich ist im Südwesten der Heinrich-
Pesch-Siedlung eine weitere Straßenbahnhaltestelle mit Que-
rungsmöglichkeit geplant. Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
 

2.  Dienstleistungszentrum ländlicher Raum, Schreiben vom 18.02.2021 

 
 
 

 
Im Laufe des Verfahrens wurde die westliche Grenze der Ge-
meinbedarfsfläche an den Verlauf der Flurstücksgrenzen an-
gepasst. Es entstehen keine unerschlossenen Grundstücke. 
Zudem wurde die Fläche immer als Teil einer großen 
Schlageinheit bewirtschaftet und kann daher über angrenzen-
de Flächen angefahren werden. 
 
Stand Aufstellungsbeschluss: 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anpassung im Laufe des Verfahrens: 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 
 
4-125;H.Katz;3163 - 77/169 - Stand: 17.02.2025 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

3.  Forstamt Pfälzische Rheinauen, Schreiben vom 18.02.2021  

 
 
 

 
Im Rahmen der Bauleitplanung wurde ein Fachbeitrag Naturschutz 
u.a. auf Grundlage eines Artenschutzgutachten mit Erhebung der 
Biotoptypen erstellt.  
Der Gutachter definiert die besagte Fläche als "Kleingartenanlage 
brachliegend/ Kleingartenanlage extensiv genutzt", teils mit Verbu-
schung und durchwachsenen Obstbäumen (Prunusarten/Juglans). 
Diese Anlagen sind historisch gewachsen und wurden von der Bay-
reuther Straße her erschlossen. Strukturbereicherung erhält der Be-
stand durch die knapp außerhalb des Geltungsbereich stehenden, 
deutlich älteren Bäume einer ehemaligen jetzt durchwachsenen 
Grünanlage. 
 
Hinsichtlich der Ihrer Stellungnahme beigelegten skizzierten Fläche 
weisen wir darauf hin, dass nur ein kleinerer parallel zur Bayreuther 
Straße verlaufender Streifen der ehemaligen Kleingärten für die Bau-
leitplanung in Anspruch genommen wird, der entsprechend der vor-
handenen Biotoptypen ausgeglichen wird.  
Der Rest der Fläche bleibt von der Bauleitplanung unberührt (siehe 
Karte Geltungsbereich).   
 
Insofern gehen wir davon aus, dass auf Grundlage dieser Informati-
onen kein Ortstermin notwendig ist und kein Antrag auf Waldum-
wandlung gestellt werden muss. 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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4.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz - Direktion Lan-
desarchäologie, Schreiben vom 18.03.2021  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan auf-
genommen. Weiterhin wird in der Begründung zum Bebau-
ungsplan in Kapitel 5.5 und im Umweltbericht unter Kapitel 
6.2.2 „Kultur- und Sachgüter“ auf den Fundort hingewiesen. 
Der Anregung wurde gefolgt. 
 
 
Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wurde in Abstimmung mit 
der Generaldirektion Kulturelles Erbe eine „Geomagnetische 
Erkundung zur Ortung archäologischer Reste“ in Auftrag ge-
geben. Die Ergebnisse wurden mit der Generaldirektion Kultu-
relles Erbe besprochen.  
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Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Grundsätzlich bedarf eine Bauleitplanung keiner Zustim-
mung der Direktion Landesarchäologie, da die vorgebrachten 
Belange im Rahmen der Bauausführung berücksichtigt werden 
müssen.  
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5.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz –  Denkmalpflege, 
Schreiben vom 11.02.2021  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Entsprechende Hinweise wurden in den Bebauungsplan auf-
genommen. 
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6.  Industrie- und Handelskammer, Schreiben vom 23.02.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wurde ein Schallgut-
achten in Auftrag gegeben. In dem Gutachten werden die 
schalltechnischen Möglichkeiten einer Gewerbenutzung aufge-
zeigt. Aufgrund der angrenzenden Wohnbebauung (Bayreuther 
Straße Nr. 63-93) werden für die gewerblichen Baufelder 
Schallkontingente festgesetzt. 
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7.  Landesamt für Geologie und Bergbau, Schreiben vom 19.03.2021 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Zu Bergbau / Altbergbau:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu Boden und Baugrund  
- allgemein:  
Die einschlägigen Regelwerke sind grundsätzlich bei der Bau-
ausführung zu beachten. Eine Festsetzung ist nicht erforder-
lich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notwendige Kompensationsmaßnahmen werden nicht auf 
ausgewiesenen Rohstoffsicherungsflächen vorgenommen. Die 
Anregung gilt demnach als bereits angemessen berücksichtigt.  
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8.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Schreiben vom 01.03.2021 

 

 
Der Flächennutzungsplan 1999 sieht für den Bereich der Ge-
meinbedarfsfläche bereits bauliche Nutzungen vor. Die Aus-
wirkungen der Planung wurden vom Grundsatz her schon un-
tersucht und abgewogen. Die Aufgabe landwirtschaftlicher 
Nutzflächen zugunsten von Bauflächen ist von langer Hand 
geplant. 
 
Im Laufe des Verfahrens wurde die westliche Grenze der Ge-
meinbedarfsfläche an den Verlauf der Flurstücksgrenzen an-
gepasst. Der Anregung wurde gefolgt. 
 
Stand Aufstellungsbeschluss: 
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Anpassung im Laufe des Verfahrens: 

 
 
Die Zuwegung zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen ist si-
chergestellt. Der Wirtschaftsweg nördlich und östlich der Ge-
meinbedarfsfläche bleibt bestehen. Der Anregung wurde ge-
folgt. 
 
 
Die Ausgleichsflächenkonzeption folgt einem ganzheitlichen 
Entwicklungskonzept für den im Flächennutzungsplan festge-
legten Grünzug. Sie wurde in enger Abstimmung mit dem Um-
weltamt entwickelt und bietet durch ihre Lage den nach 
BNatSchG zwingend erforderlichen räumlich-funktionellen Zu-
sammenhang mit den Eingriffen im Plangebiet.  
Des Weiteren sind die Flächen Bestandteil des Landschafts-
schutzgebietes „Kreuzgraben“ und sollen dieser Zielvorstellung 
entsprechend entwickelt werden.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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9.  Naturschutzbund, Schreiben vom 01.03.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Klimagutach-
ten erarbeitet. Darin wurde gutachterlich festgestellt, dass um-
liegende Wohngebiete durch die Planungen klimatologisch 
nicht beeinträchtigt werden.  
Das Klimagutachten wurde nicht allein auf Ebene des Gel-
tungsbereichs des B-Plans Nr. 586c durchgeführt. In die Be-
rechnungen des Klimagutachtens wurden die geplanten Bau-
körper der umliegenden Bebauungspläne der Entwicklungs-
achse West (B-Plan Nr. 586a „Südlich Frankenthaler Straße“, 
B-Plan Nr. 586b „Mittelstandspark Mannheimer Straße“, B-Plan 
Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Siedlung“) eingestellt. 
 
Der Anregung wurde somit gefolgt.  
 
Zu Grünflächenverlust: 
 
Die Auswirkungen der Bebauung wurden durch umfangreiche 
Gutachten zu den Themen Boden, Klima, Schall, Artenschutz 
und Verkehr untersucht. Die Gutachtenergebnisse wurden im 
Grünordnungsplan eingearbeitet.  
Da der Flächennutzungsplan 1999 für den Bereich der Ge-
meinbedarfsfläche bereits bauliche Nutzungen vorsieht wurden 
die Auswirkungen der Planung vom Grundsatz her schon un-
tersucht und abgewogen.   
Aufgrund der auf einem Großteil der Fläche betriebenen inten-
siven Landwirtschaft kann die vorhandene ökologische Bedeu-
tung des Freiraums differenziert betrachtet werden. Durch die 
Festsetzung geplanter Grünflächen im Bebauungsplan werden 
teilweise höherwertige ökologisch bedeutsame Freiflächen 
geschaffen.  
 



 

 
 
4-125;H.Katz;3163 - 89/169 - Stand: 17.02.2025 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

Zu Lage der Schule 
Die schalltechnische Situation der Schule wurde im Laufe des 
Verfahrens mit einem Schallgutachten untersucht. 
Der Schulstandort kann über die Bayreuther Straße fußläufig 
erreicht werden. Zusätzlich ist im Südwesten der Heinrich-
Pesch-Siedlung eine weitere Straßenbahnhaltestelle mit Que-
rungsmöglichkeit geplant. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die verkehrliche Auswirkung der Öffnung der Bayreuther Stra-
ße wurde in einem Verkehrsgutachten untersucht. Die Auswir-
kungen auf den Verkehrslärm wurden im Laufe des Verfahrens 
in einem Schallgutachten dargelegt. 
Der Anregung wurde somit gefolgt. 
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10.  POLLICHIA-Geschäftsstelle, Schreiben vom 01.03.2021 

 
 
 
 

 
Siehe Stellungnahme unter Punkt 1. 
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11.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, Schreiben vom 22.02.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein schalltechnisches Gutachten im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens berücksichtigt den durch die Stadtbahnlinie verur-
sachten Verkehrslärm. Entsprechende Maßnahmen die aus 
dem Gutachten resultieren wurden im Bebauungsplan festge-
setzt.  
Der Anregung wurde somit gefolgt.  
 
Die Anforderungen an einen Busverkehr wurden in der Stra-
ßenplanung berücksichtigt. Der Bereich Tiefbau steht diesbe-
züglich im Austausch mit der RNV. Der Anregung wurde somit 
gefolgt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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12.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle WAB, 
Schreiben vom 16.03.2021 
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Zu 1.: 
Bei den Hinweisen handelt es sich um allgemein gültige Stan-
dards bzw. Empfehlungen des Trägers bzw. der Behörde, wes-
halb ein besonderer Hinweis im Bebauungsplan nicht erforder-
lich ist.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Zu 2.:  
Hinweise auf wasserrechtliche Belange wurden in den Bebau-
ungsplan aufgenommen.  
Durch entsprechende Festsetzungen wird sichergestellt, dass 
das anfallende Niederschlagswasser der Bauflächen innerhalb 
des Geltungsbereichs zur Versickerung gebracht wird.  
Die geplanten Grünflächen und Gehölzneupflanzungen tragen 
zur klimatischen Durchlüftung und Kühlung des Geltungsberei-
ches bei.  
  
 
Eine Festsetzung zu Dachbegrünung wurde in den Bebau-
ungsplan aufgenommen.  
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Ein wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag wurde zum Bebauungs-
plan Nr. 586c erarbeitet. Unter Kapitel 3.4 des Fachbeitrages 
"Bewertung der Ergebnisse“ wird der Aspekt der Verdunstung 
gewürdigt.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 3 und 4.:  
Hinweise auf wasserrechtliche Belange wurden in den Bebau-
ungsplan aufgenommen:  
„Auf Grund der Häufung von Starkregenereignissen sollten bei 
einem Neubau oder einer Gebäudeerweiterung Maßnahmen 
ergriffen werden, die Gebäude und Grundstücke vor Überflu-
tung schützen. Um eine größtmögliche Überflutungssicherheit 
herzustellen, bedarf es einer Kombination von Maßnahmen, 
wie z. B. eine gezielte oberflächige Wasserableitung (Gefälle 
weg vom Gebäude), Wasserrückhalt in Freiflächen (Mulden-
versickerung), Verzicht auf Flächenbefestigung / Versiegelung, 
Grundstückseinfassungen (Mauern / Schwellen) usw. sowie 
ein objektbezogener Überflutungsschutz.“  
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Zu 5.:  
  
Hinsichtlich des Hochwasserschutzes bzw. einer Gefährdung 
durch Überschwemmung wurde ein entsprechender Hinweis in 
den Bebauungsplan aufgenommen.  
Der Anregung wurde somit gefolgt.  
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Zu 7.: 
 
Bei den Hinweisen handelt es sich um allgemein gültige Stan-
dards bzw. Empfehlungen des Trägers bzw. der Behörde, 
weshalb ein besonderer Hinweis im Bebauungsplan nicht er-
forderlich ist.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 8.: 
 
Hinsichtlich des Bodenschutzes wurde ein entsprechender 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.  
Der Anregung wurde somit gefolgt.  
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Zu 9 und zu 10: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11.: 
 
Eine Festsetzung zu dem anfallenden Niederschlagswasser 
auf den Bauflächen wurde in den Bebauungsplan aufgenom-
men. Der Anregung wurde somit gefolgt. 
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Zu 12.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 13. Temporäre Grundwasserabsenkung:  
Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufge-
nommen.  
Der Anregung wird somit gefolgt.  
 
 
Zu Fazit:  
Auf die vorgebrachten Belange wurde zuvor entsprechend 
eingegangen. Die Hinweise werden deshalb zur Kenntnis ge-
nommen.  
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13.  Technische Werke AG, Schreiben vom 02.03.2021 

 

 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Zu 4.: Die Hinweise sind nicht bebauungsplanrelevant, sondern 
betreffen mögliche Baumaßnahmen. Bei den Hinweisen han-
delt es sich um allgemein gültige Stan-dards bzw. Vorschriften 
des Trägers bzw. der Behörde, wes-halb ein besonderer Hin-
weis im Bebauungsplan nicht erforder-lich ist.  
Diese sind erst bei der Umsetzung der Planung relevant und 
sind dort zu beachten. Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
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14.  Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Schreiben vom 16.02.2021 
 

 
 

 

 
 
 
 
Die Richtfunkverbindungen wurden nachrichtlich im Bebau-
ungsplan übernommen.  
Die im Bebauungsplan festgesetzten Gebäudehöhen nehmen 
Rücksicht auf die Richtfunkverbindungen.  
Der Anregung wurde somit gefolgt.  
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15.  Stadtverwaltung, 4-14 Tiefbau, Schreiben vom 26.02.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die im B-Plan Nr. 586c festgesetzte Verkehrsfläche wurde mit 
dem Bereich Tiefbau abgestimmt.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
4-125;H.Katz;3163 - 113/169 - Stand: 17.02.2025 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

16.  Stadtverwaltung, 4-151 Umwelt (Bodenschutz, Altlasten, Luft, Wasser, 
Abfall), Schreiben vom 24.02.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise zum Bodenschutz wurden in den Bebauungsplan 
übernommen. Ein versickerungstechnisches Gutachten wurde 
im Zuge des Bebauungsplanverfahrens erstellt. 
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17.  Stadtverwaltung, 4-152 Umwelt (Naturschutz, Landschaftsplanung, 
Grünflächen), Schreiben vom 25.02.2021 

 

 
 
 
Zu Grünordnungsplan 
Die Auswirkungen der Bebauung wurden durch umfangreiche 
Gutachten zu den Themen Boden, Klima, Schall, Artenschutz 
und Verkehr untersucht. Die Gutachtenergebnisse wurden im 
Grünordnungsplan eingearbeitet.  
Da der Flächennutzungsplan 1999 größtenteils für den Bereich 
bereits bauliche Nutzungen vorsieht wurden die Auswirkungen 
der Planung vom Grundsatz her schon untersucht und abge-
wogen.   
Auf der Gemeinbedarfsfläche sind unbebaute Flächen vorge-
sehen: Versickerungsflächen, Baumstandorte, Pflanzflächen 
sowie Freiflächen und Sportflächen. 
Im Straßenquerschnitt der Bayreuther Straße ist ein separater 
Fuß- und Radweg vorgesehen. 
 
Zu Klimaschutz 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Klimagutach-
ten erarbeitet. Darin wurde gutachterlich festgestellt, dass um-
liegende Wohngebiete durch die Planungen klimatologisch 
nicht beeinträchtigt werden.  
Das Klimagutachten wurde nicht allein auf Ebene des Gel-
tungsbereichs des B-Plans Nr. 586c durchgeführt. In die Be-
rechnungen des Klimagutachtens wurden die geplanten Bau-
körper der umliegenden Bebauungspläne der Entwicklungs-
achse West (B-Plan Nr. 586a „Südlich Frankenthaler Straße“, 
B-Plan Nr. 586b „Mittelstandspark Mannheimer Straße“, B-Plan 
Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Siedlung“) eingestellt. 
 
Der Anregung wurde somit gefolgt.  
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18.  Stadtverwaltung, 4-17 Bauaufsicht, Schreiben vom 01.03.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die schalltechnische Verträglichkeit zwischen bestehender 
Wohnnutzung und geplanter eingeschränkter gewerblicher 
Nutzung wurde im Rahmen eines Schallgutachtens nachge-
wiesen. 
 
 
 
 
 
Störfallbetriebe sind im Bebauungsplan unter Art der baulichen 
Nutzung nicht zulässig. 
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19.  Stadtverwaltung, 4-24 Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, 
Schreiben vom 01.03.2021 

 

 
 
 
 
 
 
Zu 1.:  
Im B-Plan ist geregelt, dass das anfallende Niederschlags-
wasser der geplanten Gemeinbedarfsfläche und der Gewerbe-
flächen auf den Baugrundstücken zur Versickerung gebracht 
wird. Ein versickerungstechnisches Gutachten wurde erstellt. 
Eine dezentrale Versickerung ist grundsätzlich möglich. 
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Zu. 4. / zu. Schmutzwasserableitung: 
 
Die Hinweise sind nicht bebauungsplanrelevant, sondern be-
treffen mögliche Baumaßnahmen.  
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10.4.3 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 02.07.2024 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am Bebauungsplanverfahren beteiligt. Es wurde ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb von 30 
Tagen gegeben. Parallel zu der Trägerbeteiligung wurden auch die städtischen Stellen und der Ortsbeirat am Verfahren beteiligt. 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: 

 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 
Stellungnahme 

ohne Anregungen 
Stellungnahme 
mit Anregungen 

1.  ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club X   
2.  Amprion GmbH X   
3. Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Außenstelle Neustadt - Schulaufsicht  X  
4. Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V. X   
5. BUND Landesverband Rheinland-Pfalz X   
6. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr 
 X  

7. Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  X  

8. Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn  X  

9. Colt Technology Services GmbH  X  

10. CREOS Deutschland GmbH  X  
11. DB Regio Bus Mitte GmbH X   

12. Deutsche Bahn AG  X  

13. Deutsche Telekom Technik GmbH Bauleitplanung  X  

14. Deutsche Telekom Technik GmbH Richtfunk X   

15. Deutscher Wetterdienst  X  

16. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz  X  

17. Eisenbahn Bundesamt X   

18. Ericsson Services GmbH X   

19. Forstamt Pfälzische Rheinauen X   

20. GASCADE Gastransport GmbH X   

21. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz –  Direktion Landesarchäologie   X 

22. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Erdgeschichte  X  

23. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Landedenkmalpflege X   

24. Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. X   

25. Gesundheitsamt – Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis X   
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26. Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach X   

27. Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach X   

28. Handelsverband Mittelhessen-Rheinhessen-Pfalz e.V.  X  

29. Handwerkskammer der Pfalz X   

30. Industrie- und Handelskammer für die Pfalz  X  

31. Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde Ludwigshafen e.V. X   

32. Katholisches Stadtdekanat Ludwigshafen X   

33. Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis – Ref. 63 – Planung und Umweltschutz X   

34. Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V. X   

35. Landesamt für Geologie und Bergbau   X 

36. Die Autobahn GmbH des Bundes   X 

37. Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz X   

38. Landesbetrieb Mobilität Speyer X   

39. Landesfischereiverband Rheinland-Pfalz e.V.  X  

40. Landesjagdverband X   

41. Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Wanderverbandes X   

42. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz   X 

43. Die Naturfreunde X   

44. Naturschutzbund Rheinland-Pfalz X   

45. Open Grid Europe GmbH X   

46. Pfalzkom  X  

47. Pfalzwerke Netz AG  X  

48. Polizeiinspektion LU 1 X   

49. Polizeiinspektion LU 2 X   

50. POLLICHIA – Geschäftsstelle X   

51. Rhein-Haardt-Bahn GmbH X   

52. Rhein-Main Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H.  X  

53. Rhein-Neckar-Verkehr GmbH   X 

54. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald X   

55. Sportkreisvorsitzender für die Stadt X   

56. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle WAB   X 

57. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Gewerbeaufsicht X   

58. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Raumordnung und Landesplanung X   

59. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Obere Naturschutzbehörde X   

60. Technische Werke AG   X 

61. Telefonica Germany GmbH & Co. OHG X   
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62. Verband Region Rhein-Neckar X   

63. Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH X   

64. Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz X   

65. Vodafone GmbH   X  

66. Vulcan Energie Ressourcen GmbH X   

67. Wasser- und Bodenverband zur Beregnung der Vorderpfalz  X  

68. W.E.G. mbH X   

69. Wintershall Holding GmbH X   

70. Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Süd X   

71. Netze BW GmbH  X  

72. Stadtverwaltung, 1-22 Feuerwehr   X 

73. Stadtverwaltung, 3-14 Jugendamt X   

74. Stadtverwaltung, 4-14 Tiefbau   X 

75. Stadtverwaltung, 4-152 Umwelt & Klima (Naturschutz, Landschaftsplanung) X   

76. Stadtverwaltung, 4-153 Umwelt & Klima (Freiraumplanung, Grünconsulting) X   

77. Stadtverwaltung, 4-15401 Umwelt & Klima (Technischer Umweltschutz)   X 

78. Stadtverwaltung, 4-15403 Umwelt & Klima (Bodenschutz, Immissionen)  X  

79. Stadtverwaltung, 4-155 Umwelt & Klima (Wasser, Abfall) X   

80. Stadtverwaltung, 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung X   

81. Stadtverwaltung, 4-17 Bauaufsicht   X 

82. Stadtverwaltung, 4-22 Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik X   

83. Stadtverwaltung, 4-24 Stadtentwässerung und Straßenunterhalt   X 
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Folgende Stellungnahmen mit Anregungen / Bedenken wurden zum Planstand vom 02.07.2024 abgegeben: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz - Direktion Lan-
desarchäologie, Schreiben vom 23.07.2024 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

 
 
 
 
 
Folgende Ergänzung wurde im Umweltbericht (Kapitel 6.2.5) 
aufgenommen: 
„Archäologische Fundstelle wurde im Rahmen des Bauleit-
planverfarens mit einer geomagnetischen Erkundung unter-
sucht. Bei Erdarbeiten im Bereich der Gemeinbedarfsfläche ist 
mit dem Auftreten archäologischer Denkmalsubstanz zu rech-
nen. Vermutung eines hohen archäologischen Potenzials.“ 
 
Die Prüfung nach vorhandenen Kampfmitteln sowie eine an-
schließende archäologische Sondage werden nicht im Zuge 
der Bauleitplanung durchgeführt, sondern sind im Rahmen 
möglicher Baumaßnahmen durchzuführen.  
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind keine 
weiteren Maßnahmen erforderlich.   
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

 
 
 
Die nebenstehenden Bedingungen und Auflagen sind nicht 
bebauungsplanrelevant, sondern betreffen mögliche Baumaß-
nahmen.  
Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan auf-
genommen. 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind keine 
weiteren Maßnahmen erforderlich.   
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

2.  Landesamt für Geologie und Bergbau, Schreiben vom 01.08.2024 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Bergbau / Altbergbau:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die „Vulcan Energie Ressourcen GmbH“ wurde im Rahmen 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange beteiligt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 
 
 
 
Zu Boden und Baugrund  
- allgemein:  
Die einschlägigen Regelwerke sind grundsätzlich bei der Bau-
ausführung zu beachten. Eine Festsetzung ist nicht erforder-
lich.  
Notwendige Kompensationsmaßnahmen werden nicht auf 
ausgewiesenen Rohstoffsicherungsflächen vorgenommen. Die 
Anregung gilt demnach als bereits angemessen berücksichtigt 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
3.  Die Autobahn GmbH des Bundes, Schreiben vom 03.07.2024 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

4.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Schreiben vom 16.08.2024 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Die Planung verfolgt ein ganzheitliches Konzept, welches sich 
aus dem Flächennutzungsplan und dem Bebauungsplan her-
aus entwickelt. Der Flächennutzungsplan 1999 sieht für den 
Bereich der genannten Flurstücke 2100/1, 2101/5, 2101/8, 
2101/11 und 2101/14 sowie 2164/4 bereits eine bauliche Nut-
zung vor. Es handelt sich um potenzielle Bauflächen, welche 
in zukünftigen Bauleitplanverfahren entwickelt werden könn-
ten. Die Flächen könnten daher dauerhaft einer landwirtschaft-
lichen Nutzung entzogen werden.  
Die Auswirkungen der Planung wurden vom Grundsatz her 
schon untersucht und abgewogen. Die Aufgabe landwirtschaft-
licher Nutzflächen zugunsten von Bauflächen ist von langer 
Hand geplant. (Vgl. Anlage 10.3 „Strukturkonzept zur Entwick-
lungsachse West 2019“.) 
 
Die Flurstücke 2100/1, 2101/5, 2101/8, 2101/11 und 2101/14 
sind nicht an das bestehende Wirtschaftswegenetz ange-
schlossen. Dabei ist anzumerken, dass es sich vergleichswei-
se um eine kleine Fläche handelt. Weiterhin ist anzumerken, 
dass das Problem des fehlenden Anschlusses an das Wirt-
schaftswegenetz erst bei Realisierung des Bebauungsplans 
auftreten wird. Weiterhin wissen wir, dass die genannte Fläche 
(mit den Flurstücke 2100/1, 2101/5, 2101/8, 2101/11 und 
2101/14) immer als Teil einer großen Schlageinheit bewirt-
schaftet wurde und kann daher über angrenzende Flächen 
angefahren werden. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Ausgleichsflächenkonzeption folgt einem ganzheitlichen 
Entwicklungskonzept für den im Flächennutzungsplan festge-
legten Grünzug. Sie wurde in enger Abstimmung mit dem Um-
weltamt entwickelt und bietet durch ihre Lage den nach 
BNatSchG zwingend erforderlichen räumlich-funktionellen Zu-
sammenhang mit den Eingriffen im Plangebiet.  
Des Weiteren sind die Flächen Bestandteil des Landschafts-
schutzgebietes „Kreuzgraben“ und sollen dieser Zielvorstellung 
entsprechend entwickelt werden.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

5.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, mit Schreiben vom 26.07.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

6.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle WAB, 
Schreiben vom 02.08.2024 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

 
 
 
Zu Hochwasser- und Sturtzflutgefährdung: 
  
Hinweise auf wasserrechtliche Belange wurden in den Bebau-
ungsplan aufgenommen:  
„Auf Grund der Häufung von Starkregenereignissen sollten bei 
einem Neubau oder einer Gebäudeerweiterung 
Maßnahmen ergriffen werden, die Gebäude und Grundstücke 
vor Überflutung schützen. 
Um eine größtmögliche Überflutungssicherheit herzustellen, 
bedarf es einer Kombination von Maßnahmen, wie z. B. 
eine gezielte oberflächige Wasserableitung (Gefälle weg vom 
Gebäude), Wasserrückhalt in Freiflächen 
(Muldenversickerung), Verzicht auf Flächenbefestigung / Ver-
siegelung, Grundstückseinfassungen (Mauern / 
Schwellen) usw. sowie ein objektbezogener Überflutungs-
schutz. 
Die Sturzflutenkarte des Landes Rheinland-Pfalz gibt Auskunft 
über gefährdete Flächen und ist online einsehbar unter 
https://wasserportal.rlp-
um-
welt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte
.  
Informationen zum 
Objektschutz sind beim WBL, Bereich Stadtentwässerung und 
Straßenunterhalt, Team Grundstücksentwässerung 
erhältlich.“ 
 
Hinsichtlich des Hochwasserschutzes bzw. einer Gefährdung 
durch Überschwemmung wurde ein entsprechender Hinweis in 
den Bebauungsplan aufgenommen.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

Der Anregung wurde somit gefolgt.  
 
 
 
 
 
Zu Niederschlagswasserbewirtschaftung: 
 
Eine Festsetzung zu dem anfallenden Niederschlagswasser 
auf den Bauflächen wurde in den Bebauungsplan aufgenom-
men. Der Anregung wurde somit gefolgt. 
 
Die Aufstellung eines wasserwirtschaftlichen Fachbeitrags 
wurde am 03.07.2023 mit der SGD besprochen. 
 
Der "wasserwirtschaftliche Fachbeitrag" und das "versicke-
rungstechnische Gutachten" für das Bauleitplanverfahren wur-
den am 05.08.2024 der SGD zur Verfügung gestellt. Vgl. auch 
untenstehendes Schreiben der Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion Süd – Regionalstelle WAB vom 16.09.2024. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

 
Zu Auffüllungen: 
 
Bei den Hinweisen handelt es sich um allgemein gültige Stan-
dards bzw. Empfehlungen des Trägers bzw. der Behörde, 
weshalb ein besonderer Hinweis im Bebauungsplan nicht er-
forderlich ist.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu Abbruchmaterialien: 
 
Bei dem Hinweis handelt es sich um allgemein gültige Stan-
dards bzw. Empfehlungen des Trägers bzw. der Behörde, 
weshalb ein besonderer Hinweis im Bebauungsplan nicht er-
forderlich ist.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu Fazit: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Vgl. auch untenstehendes Schreiben der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle WAB vom 
16.09.2024. Mit Schreiben vom 02.01.2024 erteilt die SGD 
grundsätzlich ihr Einverständnis zu den Ausführungen im was-
serwirtschaftlichen Fachbeitrag. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

7.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle WAB, 
Schreiben vom 16.09.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Ergebnisse des wasserwirtschaftlichen Fachbeitrages sind 
im Umweltbericht in Kapitel 6.2.4 und Kapitel 6.2.5 aufge-
nommen. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

8.  Technische Werke AG, Schreiben vom 29.07.2024 

 
 
 

 
 
 
Zu 2.: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 3.:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: 
Bei den Hinweisen handelt es sich um allgemein gültige Stan-
dards bzw. Empfehlungen des Trägers bzw. der Behörde, 
weshalb ein besonderer Hinweis im Bebauungsplan nicht er-
forderlich ist.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

9.  Stadtverwaltung, 1-22 Feuerwehr, Schreiben vom 03.07.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurde in die 
Begründung Kapitel 3.2 unter Ver- und Entsorgung aufge-
nommen.  
Die Hinweise sind nicht bebauungsplanrelevant, sondern be-
treffen mögliche Baumaßnahmen. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

10.  Stadtverwaltung, 4-14 Tiefbau, Schreiben vom 29.07.2024 

 
 
 

 
 
 
 
In der Begründung unter Kapitel 3.2 wurde die Querschnitts-
darstellung mit „beispielhafter Straßenquerschnitt“ untertitelt. 
Der Anregung wurde somit gefolgt. 
 

 
 
Eine Geschossflächenzahl für die Gemeinbedarfsfläche wurde 
in den Bebauungsplan aufgenommen. Der Anregung wurde 
somit gefolgt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

11.  Stadtverwaltung, 4-15401 Umwelt & Klima (Technischer Umwelt-
schutz), Schreiben vom 18.07.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

12.  Stadtverwaltung, 4-17 Bauaufsicht, Schreiben vom 05.08.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

13.  Stadtverwaltung, 4-24 Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, 
Schreiben vom 13.08.2024 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechende Festsetzungen zur Niederschlagsbewirtschaf-
tung wurden im Bebauungsplan getroffen. 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis zu Starkregen wurde im Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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10.4.4 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde im Zeitraum vom 12.12.2024 bis 24.01.2025 durchgeführt. Im Rahmen der Offenlage 
wurden auch Informationsgespräche geführt und persönliche Gesprächstermine angeboten. Folgende Stellungnahmen gingen ein: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  Bürger 1 
Schreiben vom 16.01.2025 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die geplante Neigung der Böschung entspricht den einschlä-
gigen Vorschriften und ist nicht steiler als die bereits vorhan-
dene Rampe. Somit wird das Ein- und Ausfahren sich nicht 
grundsätzlich negativ verändern. Der Zugang zum Hausein-
gang und der Zugang zu den Parkplätzen wird daher nicht 
erheblich erschwert. 
 
Zu 1.: Die Alternative zur Straßenerweiterung kommt nicht in 
Betracht: Die Straße folgt einem harmonischen Verlauf, wel-
cher aufgrund verkehrstechnischer Anforderungen so erforder-
lich ist. Ein funktionaler Straßenverlauf, aber auch die Rad- 
und Gehwege dürfen nicht mit einem "Knick" ausgeführt wer-
den. Die vorliegende Planung beachtet mögliche Flurstücke 
auf beiden Straßenseiten und entstand unter dem Aspekt alle 
Beteiligten möglichst wenig einzuschränken. Entlastungen auf 
einer Straßenseite müssten relativ lange verzogen werden und 
hätten unverhältnismäßig tiefere Eingriffe auf der anderen 
Straßenseite zu Folge. 
Weiterhin kommt die Straßenerweiterung auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite nicht in Betracht, weil sich dort eine 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

Kindertagesstätte befindet. Die Kindertagesstätte wird als be-
sonders schutzbedürftige Nutzung eingestuft. Aus Gründen 
des Schallschutzes ist kein weiteres Heranrücken der Fahr-
bahn zur Kindertagesstätte möglich. Die Auswirkungen des 
Verkehrslärms wurden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
untersucht. Weiterhin besteht an dem Erhalt und uneinge-
schränkten Betrieb der Kindertagesstätte ein hohes öffentli-
ches Interesse. Die Reduzierung des Außenspielbereichs der 
Kindertagesstätte zu Gunsten der Straßenverkehrsfläche ist 
aus Gründen des Gemeinwohls nicht vertretbar. 
 
Zu 2.: Die geplante Neigung der Böschung entspricht den ein-
schlägigen Vorschriften und ist nicht steiler als die bereits vor-
handene Rampe. Somit wird das Ein- und Ausfahren sowie 
der Zugang sich nicht negativ verändern. 
Das vorhandene Gebäude liegt aktuell schon deutlich unter 
dem Straßenniveau und hat eine sehr eingeschränkte Aussicht 
- durch das Näherrücken der Böschung an das Haus wird der 
schon vorhandene Effekt eventuell verstärkt. Abhilfe schaffen 
könnte eine entsprechende Sichtschutzpflanzung. Im Zuge der 
Straßenausbauplanung wird die Stadt auf die Eigentümer zu-
gehen und das Anlegen der Böschung abstimmen. In Einzel-
fällen können mit den Eigentümern auch Alternativen zu einer 
Böschung im Zuge der konkreten Realisierungsplanung der 
Straße noch diskutiert werden (z.B. Stützmauern).  
Die technischen Einrichtungen werden im Zuge des Straßen-
baus geprüft und entsprechend umgebaut oder ausgerüstet. 
Einfluss auf die Wohnqualität: Eine Vielzahl von Einwohnern in 
Ludwigshafen insbesondere im Stadtteil West profitieren von 
der geplanten Hauptverkehrsstraße Bayreuther Straße. Dem-
gegenüber stehen nur einzelne wenige Eigentümer und 
Grundstücke welche den deutlich höheren Belastungen (Kfz-
Frequenz und Verkehrslärm) ausgesetzt sind. Der Belang der 
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Verkehrsentlastung des Stadtteils Ludwigshafen West wird 
über das individuelle Interesse der Anwohner im Untersu-
chungsbereich gestellt.  
Das anfallende Niederschlagswasser der Verkehrsfläche wird 
abgeleitet. Da auf dem Grundstück bereits eine Rampe be-
steht, wird es bei zukünftigen Regenfällen zu keiner Ver-
schlechterung der Situation kommen. Im Zuge der Straßen-
ausbauplanung wird die Stadt auf die Eigentümer zugehen 
und das Anlegen der Böschung besprechen. In Einzelfällen 
können mit den Eigentümern auch Alternativen zu einer Bö-
schung ggf. vereinbart werden (z.B. Stützmauern). 
Die Böschung ist so ausgelegt, dass genau diese angespro-
chenen negativen Auswirkungen (Vibrationen am Gebäude 
durch Fahrzeugverkehr) auf das Gebäude nicht entstehen 
(Lastabtragungswinkel). 
Parkmöglichkeiten: Das Grundstück wird dem Außenbereich 
nach § 35 BauGB zugeordnet. Die angelegten Stellplatzflä-
chen wurden nicht genehmigt. Die Genehmigungsfähigkeit der 
Stellplatzflächen könnte aber an anderer Stelle auf dem 
Grundstück geprüft werden. 
Bauzustand des Hauses: Die Böschung ist so ausgelegt, dass 
genau diese negativen Auswirkungen auf das Gebäude nicht 
entstehen (Lastabtragungswinkel). Des Weiteren wird im Vor-
feld der Straßenbaumaßnahme ein Beweissicherungsverfah-
ren durchgeführt und dabei alle angrenzenden Immobilien be-
gutachtet sowie deren Zustand dokumentieren werden. 
 
Der Vorschlag eines Gesamtgrundstücksverkaufs wird seitens 
der Stadtverwaltung wohlwollend geprüft. 
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2.  Bürger 2 
Schreiben vom 17.01.2025 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Dimensionierung der Bayreuther Straße entspricht den 
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen. Ausschlaggebend 
ist der Begegnungsfall Linienbus, Müllfahrzeug sowie Last-
kraftwagen. Allerdings entspricht die Dimensionierung und die 
Planung der Bayreuther Straße nicht der einer Umgehungs-
straße sondern einer städtischen Hauptverkehrsstraße. 
Zu Luftverschmutzungen:  
Die Verkehrsentlastung des Stadtteils Ludwigshafen West 
steht im öffentlichen Interesse und wird über das individuelle 
Interesse der (wenigen) Anwohner im Untersuchungsbereich 
gestellt. 
 
Für den Ausbau der Bayreuther Straße, welche aktuell in ei-
nem sehr schlechten Zustand ist, fallen außer den üblichen 
wiederkehrenden Ausbaubeiträgen, keine weiteren Kosten für 
die derzeitigen Anliegenden an. Lediglich für die neu entste-
henden Grundstücke werden Erschließungskosten erhoben. 
Die Bayreuther Straße wird nicht nur für Umgehungsverkehr 
benötigt. Mit der Bayreuther Straße soll auch die Entwick-
lungsachse West zusätzlich an das städtische Verkehrsnetz 
angebunden werden (Schulstandort, Gewerbegebiet südlich 
Frankenthaler Straße, Heinrich-Pesch-Siedlung).  
Flächenbedarf auf privatem Grundstück: 
Die Straße folgt einem harmonischen Verlauf, welcher auf-
grund verkehrstechnischer Anforderungen so erforderlich ist. 
Ein funktionaler Straßenverlauf, aber auch die Rad- und Geh-
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wege dürfen nicht mit einem "Knick" ausgeführt werden. Die 
vorliegende Planung beachtet mögliche Flurstücke auf beiden 
Straßenseiten und entstand unter dem Aspekt alle Beteiligten 
möglichst wenig einzuschränken. Entlastungen auf einer Stra-
ßenseite müssten relativ lange verzogen werden und hätten 
unverhältnismäßig tiefere Eingriffe auf der anderen Straßen-
seite zu Folge. 
Weiterhin kommt die Straßenerweiterung auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite nicht in Betracht, weil sich dort eine 
Kindertagesstätte befindet. Die Kindertagesstätte wird als be-
sonders schutzbedürftige Nutzung eingestuft. Aus Gründen 
des Schallschutzes ist kein weiteres Heranrücken der Fahr-
bahn zur Kindertagesstätte möglich. Die Auswirkungen des 
Verkehrslärms wurden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
untersucht. Weiterhin besteht an dem Erhalt und uneinge-
schränkten Betrieb der Kindertagesstätte ein hohes öffentli-
ches Interesse. Die Reduzierung des Außenspielbereichs der 
Kindertagesstätte zu Gunsten der Straßenverkehrsfläche ist 
aus Gründen des Gemeinwohls nicht vertretbar. Gemäß § 1 
BauGB hat die Gemeinde die Bauleitpläne aufzustellen, so-
bald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. Für das Grundstück der Bayreuther 
Straße 58 wurde im Jahr 1932 ein Notwohnungs-Neubau ge-
nehmigt. Seitens der Stadt Ludwigshafen besteht kein städte-
bauliches Erfordernis der Umplanung, um diese Situation zu 
ändern. 
 
Grundstück wurde aus der zur Bebauung vorgesehenen Flä-
che herausgenommen: 
Für das Grundstück wurde im Fachbeitrag Artenschutz eine 
sehr hohe Biotoptypenwertigkeit ermittelt, dessen Überpla-
nung/Vernichtung auch einen sehr großen Kompensationsbe-
darf ausgelöst hätte. Aus naturschutzfachlichen Gründen wur-
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de deshalb während des Verfahrens der ursprüngliche Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes verkleinert und die Grund-
stücksfläche aufgrund der bestehenden hochwertigen Vegeta-
tionsstrukturen aus dem Geltungsbereich herausgenommen 
und dieser entsprechend angepasst. Das Flurstück des neben-
stehenden Einwänders befindet sich damit zum überwiegen-
den Teil außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans.  
Der Naturschutz und Artenschutz wird in diesem konkreten Fall 
höher gewichtet, als die Ausweisung der Gewerbeflächen. 
Es wird in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, 
dass nach §1 BauGB auf die Aufstellung von Bauleitplänen 
kein Anspruch besteht. 
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3.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Denkmalpflege, 
mit Schreiben vom 16.01.2025. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis zu archäologischen Funden ist im 
Bebauungsplan bereits aufgenommen. „Militärische Fundge-
genstände“ wurden bei dem Hinweis redaktionell ergänzt. Die 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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4.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, mit Schreiben vom 16.01.2025 

 
 

 
 
 
 
 
 
Die Stadt Ludwigshafen steht bezüglich einer Bushaltestelle im 
direkten Austausch mit der RNV (vgl. Stellungnahme der RNV 
vom 26.07.2024). Das Anlegen einer Busbucht wird im weite-
ren Verlauf der Straßenausbauplanung geprüft, mit der RNV 
gemeinsam besprochen und ggf. umgesetzt. 

5.  Landesamt für Geologie und Bergbau, Schreiben vom 16.01.2025 

 

 
 
In Kapitel 10.4.2 „Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB“ unter 
Punkt 2 ist die Stellungnahme vom 01.08.2024 eingestellt.  
 
 
 
Zu Geologiedatengesetz (GeolDG): 
Der Hinweis ist auf der Ebene der Bauleitplanung ohne Be-
lang. Zum einen handelt es sich um landesrechtliche Bestim-
mungen, die auch außerhalb des Plangebietes zu berücksich-
tigen sind. Zum anderen betrifft der Hinweis das nachgelagerte 
Genehmigungsverfahren für die privaten Bauvorhaben. 
Der Hinweis wird daher zur Kenntnis genommen. 
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6.  Vodafone GmbH, mit Schreiben vom 10.12.2024 

 
 

 
 
 
 
 
Die Hinweise sind nicht bebauungsplanrelevant, sondern be-
treffen mögliche Baumaßnahmen. Es handelt sich um allge-
mein gültige Standards bzw. Vorschriften des Trägers. Die 
Aufnahme eines Hinweises in den Bebauungsplan ist nicht 
erforderlich.  
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7.  Stadtverwaltung, 1-22 Feuerwehr, Schreiben vom 10.12.2024 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf Kapitel 10.4.2 „Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB“ Punkt 9 - Stellungnahme vom 03.07.2024 verwiesen. 
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8.  Gesundheitsamt – Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis mit Schreiben 
vom 17.01.2025 

 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

 
 


